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1 Einführung, Zielsetzung  
 und übergeordnete Analyse

1.1 Einführung und Fragestellung

Laut Risikobericht 2020 des Davoser Weltwirtschafts-
forum (World Economic Forum, WEF 2020) haben 
ökologische Risiken ökonomische an der Spitze der 
globalen Gefährdungen mittlerweile abgelöst. Der Ri-
sikobericht nennt Klimaschutzversagen, Extremwetter 
und Biodiversitätsverlust als drei der fünf größten 
Risiken. Klimakrise, Biodiversitätskrise und Nachhal-
tigkeitskrise fordern die Notwendigkeit einer gelenkten 
Handlungsweise ein, die zukünftige Generationen im 
Blick hat, natürliche Ressourcen als Lebensgrundlage 
der menschlichen Existenz bewahrt und alle mensch-
lichen, insbesondere wirtschaftlichen Tätigkeiten 
im Hinblick auf ihre Klima-, Biodiversitäts- und 
Nachhaltigkeitswirksamkeit auf den Prüfstand stellt. 
Aufgabe der Politik ist es, hierfür Leitplanken zu 
setzen und Initiativen für adäquate Maßnahmen zu 
veranlassen. Die Notwendigkeit eines Ordnungsrah-
mens zur Bewältigung multipler Krisen steht dabei im 
Prinzip außer Frage. Mit dem UN-Klimaabkommen 
von Paris (2015), der UN-Konvention über den Schutz 

der biologischen Vielfalt (CBD 1992 / 93) und den UN-
Nachhaltigkeitszielen (2015) wurden diese Leitplanken 
rechtlichen und politischen Handelns international 
gesetzt und durch ihre Ratifizierungen haben sie auch 
nationale Umsetzung erfahren (vgl. Tab. 1). 

Die Wirksamkeit dieser rechtlichen und politischen 
Instrumentarien bleibt allerdings bislang weit hinter 
den Zielvorstellungen zurück: Trotz Pariser Klima-
abkommen steigen die weltweiten CO2-Emissionen 
– abgesehen von den Pandemiejahren 2020 und 2021 
– weiter an, eine Entwicklung, die sich laut IPCC 
(2021: 12ff.) auch in den kommenden Jahren fortsetzen 
könnte. Der Biodiversitätsverlust schreitet ebenfalls 
ungebremst voran (IPBES 2019; SCBD 2020; WWF 
2020) und ein Erreichen aller Nachhaltigkeitsziele bis 
2030 ist noch nicht ansatzweise in Sicht (IGS 2019; VN 
2019). Hier stellt sich unweigerlich die Frage nach dem 
Warum. Sind die Zielsetzungen zu ambitioniert, sind 
sie zu komplex oder zu sehr in die Zukunft gerichtet? 
Zumindest in letzterem Fall hat sich das Bundesver-
fassungsgericht eindeutig positioniert, indem es das 
Bundes-Klimaschutzgesetz in einem richtungswei-
senden Urteil (BVerfG v. 24.3.2021, 1 BvR 2656/18) 
für teilweise verfassungswidrig erklärt hat, weil des-
sen Vorschriften hohe Emissionsminderungslasten 
unumkehrbar auf Zeiträume nach 2030 verschieben 
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(BVerfG 2021). Zur Wahrung grundrechtlich gesicherter 
Freiheiten hätte der Gesetzgeber Vorkehrungen treff en 
müssen, „um diese hohen Lasten abzumildern“ (ebd.). 
Auch die sich häufenden Klimaklagen fordern gegen-
wartsbezogenes, präventives Handeln ein, wie zuletzt 
die Klage von Umweltschützern gegen Shell in Den 
Haag, (Tagesschau 26.05.2021). Der Ölkonzern wurde 
dazu verurteilt, seinen CO2-Ausstoß bis 2030 deutlich 
zu verringern, wobei die Richter klarstellten, dass ihr 
Urteil „ab sofort“ gelte (ebd.). Liegt der Grund des 
Scheiterns internationaler Vereinbarungen also nicht 

an der Zielsetzung, sondern an den unzureichenden 
Umsetzungsmaßnahmen? Sind diese nicht eff ektiv 
und dringlich genug?

Oberstes Ziel muss es sein, Treibhausgasemis-
sionen (THG-Emissionen) zu vermeiden bzw. zu 
reduzieren, und zwar in allen Lebensbereichen und 
dies je früher, desto besser. Denn das Zeitfenster, um 
den Klimawandel zu stoppen, schließt sich zusehends 
(Podbregar 2021, Warszawski et al. 2021). Rück-
blickend betrachtet (z.B. Lenzen 2021; IEA 2021) 
erfolgten die höchsten CO2-Einsparungen allerdings 

Sozial-ökologische 
Transformationen

Sozial-ökologische Transformationen durch politische Rahmenvorgaben: z.B. UN-
Sustainable Development Goals (SDGs), Paris Agreement on Climate Change 2015, 
Biodiversitätskonvention (CBD), Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der EU, Bundes-
Klimaschutzgesetz (BKG), Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG), …          

Transformationen zu einem nachhaltigeren
Gesellschaft-Umweltverhältnis

Handlungsfelder Klimaschutz/
-anpassung

Land-/ Forst-
wirtschaft

Umweltschutz 
Biodiversität

Gewässer, 
Böden…

Top-down
Politik

Ansätze/ Akteure aus:

In-
between

Wissenschaft
Wirtschaft

Bottom-
up

Gesellschaft

Sozial-ökologische Transformationen durch Grassroots-Bewegungen:
z.B. Fridays for Future, Solidarische Landwirtschaft, Permakultur, Urban Gardening, 
Foodsharing, Too Good to Go, Transition-Initiativen (z.B. Transition Towns), 
Volksbegehren Artenvielfalt, Patenschaften für Blühstreifen, … 

Sozial-ökologische Transformationen durch Forschung und Bildung z.B. für eine 
Agrar- und Ernährungswende: Agrarökologie, Agroforst, Kurzumtriebsplantagen
(KUP), Aquaponic, Zertifizierungen, Digital Farming, Planetary Health Diet (PHD), …
Sozial-ökologische Transformationen durch Impulse aus der Wirtschaft:
Green Economy, Gemeinwohl-Ökonomie, Bio-Branche für Lebensmittel, 
Bioökonomie, transformatives Unternehmertum, nachhaltiges Investment, …

Entw.: P. Pohle 

…

Tab. 2: Transformationsansätze zu einem nachhaltigeren Gesellschaft-Umweltverhältnis

Tab. 1: Internationaler Handlungsrahmen (Stand 2021)

Beschluss / Inkrafttreten Unterzeichnung (Staaten) Ratifi	zierung	(Staaten)

UN-Biodiversitätskonvention1 1992 / 1993 168 (inkl. USA) 196 (ohne USA)

UN-Klimarahmenkonvention2 1992 / 1994 165 197

UN-Klima abkommen Paris3 2015 / 2016 195 (inkl. USA) 193 (USA in 2021)

UN-Nachhaltigkeits ziele4 2015 / 2016 193 -
1CBD (o.J.); 2UN (2021a); 3UN (2021b); 4UN (2015)
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nicht durch politische Regelungen, sondern vielmehr 
durch Krisen wie die Ölpreiskrisen des 20. Jahrhun-
derts, der Zusammenbruch des Ostblocks 1990, die 
globale Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 / 2009 oder 
die COVID-19-Pandemie und die dadurch ausgelöste 
Wirtschaftskrise 2020–2021 mit weltweiter Einschrän-
kung des Reiseverkehrs und der Mobilität. Angesichts 
derzeitiger multipler Krisen stünden die Chancen für 
eine kritische Reflexion bisheriger Entwicklungspfade 
und eine ggf. politische Neujustierung von Umset-
zungsmaßnahmen, ausgerichtet auf das Erreichen 
von THG-Neutralität bis Mitte des Jahrhunderts, 
also nicht schlecht. 

Um THG-Neutralität zu erreichen, natürliche 
Ressourcen zu schützen und die Nachhaltigkeitsziele 
zu erfüllen, steht die Notwendigkeit sozial-ökologischer 
Transformationen in faktisch allen Lebensbereichen wie 
Landwirtschaft und Ernährung, Wohnen, Arbeiten, 
Energieversorgung und Mobilität im Prinzip ebenso 
außer Frage wie die dafür notwendigen politischen 
Zielvorgaben. Doch auch hier ist noch immer unklar, 
wie die notwendigen sozial-ökologischen Transformati-
onen gestaltet werden sollen. Es existieren verschiedene 
Ansätze zur Realisierung: der Top-down-Ansatz mit 
gezielten Vorgaben und Handlungsanweisungen von 
„oben“ und der Bottom-up-Ansatz mit den Grassroots-
Bewegungen, wie z.B. Fridays for Future von „unten“. 
Beide Ansätze können sich gegenseitig verstärken. 
Interessant ist aber insbesondere der weniger thema-
tisierte Bereich zwischen beiden Ansätzen. Denn hier 
im In-between sind Innovationen mit hoher Problem-
lösungskompetenz aus transformativer Wissenschaft 
und Wirtschaft zu verorten. Dieser Bereich wiederum 
ist mit seinen Lösungsvorschlägen sowohl von den 
politischen Entscheidungsträger*innen als auch von 
der Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger abhängig. 
Der Wissenschaft kommt dabei eine wichtige Rolle als 
Katalysator für eine breite zivilgesellschaftliche Bewe-
gung für mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu. In 
diesem In-between-Bereich der Forschung sind sowohl 
inter- als auch transdisziplinäre Forschungsansätze 
verankert, die die Transformation zu einer klimaverträg-
licheren und nachhaltigeren Gesellschaft unterstützen 
sollen (Transformationsforschung und transformative 
Forschung, vgl. WBGU 2011, 2014: 109f.). Derzeit 
findet eine Stärkung dieses In-between-Ansatzes durch 
zahlreiche Ausschreibungen von Förderprogrammen 
auf allen Ebenen statt. Auch die in diesem FGG-Band 
präsentierten Projekte des Bayerischen Netzwerks für 
Klimaforschung (bayklif) sind hier zu verorten.

 1.2 Zielsetzung und methodisches Vorgehen

In der Vorstellung des bayerischen Netzwerks für Kli-
maforschung (bayklif) weisen Menzel und Dewenter 

(2018: 6) darauf hin, dass die derzeitigen globa-
len, europäischen und nationalen Anstrengungen 
zur Begrenzung des Klimawandels bei weitem nicht 
ausreichen, um das politisch vereinbarte 2o-Limit 
einzuhalten. „Hier sind signifikante politische und 
gesellschaftliche Anstrengungen dringend erforder-
lich.“ Zudem sind viele Wechselwirkungen zwischen 
Artengemeinschaften, Lebensräumen, Landnutzung 
und Klimawandel, die Reaktionen auf klimatische 
Extremereignisse sowie das ökologische und evoluti-
onäre Anpassungspotenzial von Ökosystemen wenig 
verstanden und es fehlen wissenschaftlich fundierte 
Konzepte zur Beteiligung der Gesellschaft an For-
schungsfragen (ebd.). Ziel von bayklif ist es deshalb, 
zum wissenschaftlichen Verständnis der Ursachen und 
Wechselwirkungen zwischen Artenvielfalt, Ökosyste-
men, Lebensräumen, Landnutzung und Klimawandel 
beizutragen und konkrete gesellschaftliche und po-
litische Maßnahmen zur Abmilderung des Klima-
wandels und seiner Folgen in Bayern zu erreichen 
(ebd.). Über die eigentliche Forschungstätigkeit zur 
Verbesserung des Kenntnisstandes insbesondere zu 
den ökologischen und gesellschaftlichen Folgen des 
Klimawandels hinaus soll bayklif die Aufgabe erfül-
len, zwischen Klimaforschung und nationaler sowie 
internationaler Klimapolitik zu vermitteln. Aus den 
Ergebnissen der Klima- und Klimafolgenforschung 
sollen Handlungsoptionen abgeleitet werden, die 
sowohl an politische Entscheidungsträger auf allen 
Ebenen als auch an die Wirtschaft und die gesellschaft-
liche Öffentlichkeit vermittelt werden (bayklif o.J.). 

Hier knüpft das Teilprojekt 6 (TP6) im Verbund-
projekt „BLIZ – Blick in die Zukunft: Wechselwir-
kungen zwischen Gesellschaft, Landnutzung, Ökosys-
temleistungen und Biodiversität in Bayern bis 2100“ 
im Rahmen des bayklif-Forschungsnetzwerkes an. In 
dem von Anja Rammig (TUM) geleiteten Verbund-
projekt werden die Auswirkungen des Klimawandels 
auf ökologische und sozio-ökonomische Systeme 
(Ökosystemleistungen, Biodiversität, Landnutzungs-
entwicklung) und deren Wechselwirkungen untersucht 
(vgl. Reiss / Rammig / Pohle im selben Band). TP 6 
widmet sich speziell den ländlichen Räumen in Bayern 
und geht der Frage nach, wie sich der Klimawan-
del auf die Multifunktionalität ländlicher Räume 
auswirken wird, welche sozial-ökologischen Trans-
formationen im Bereich der Landnutzung im Zuge 
des Klimawandels bereits stattgefunden haben und 
wie diese durch Akteur*innen aus Politik, Umwelt, 
Wirtschaft und Zivilgesellschaft zu bewerten sind. 
Im Hinblick auf die Identifizierung von zukünftigen 
klimaresilienten Landnutzungsoptionen und deren 
Etablierung in Bayern ist es u.a. Aufgabe von TP6, 
im Sinne einer kritischen Nachhaltigkeitsforschung 
eine Dokumentation und Bewertung des aktuellen 
politischen Handlungsrahmens vorzunehmen. In 
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einem ersten Schritt sollen die auf verschiedenen 
räumlichen Maßstabsebenen (global, EU, BRD, 
Bayern) existierenden normativen Leitbilder in den 
Themenfeldern Nachhaltigkeit, ländliche Räume, 
Klima- und Gewässerschutz, Biodiversität, Wald, 
Landwirtschaft und Energie dokumentiert werden. 
Ziel ist die überblicksartige Erarbeitung des derzeit 
existierenden rechtlichen und politischen Handlungs-
rahmens mit Hilfe des Mehrebenenansatzes der poli-
tischen Ökologie. In einem zweiten Schritt sollen die 
Zielsetzungen der Rechtsinstrumente und politischen 
Strategien analysiert und mögliche konfliktäre Inte-
ressen zwischen den Agenden der einzelnen Hand-
lungsfelder (z.B. Naturschutz, Landwirtschaft und 
Energiewirtschaft) sowie zwischen den räumlichen 
Maßstabsebenen identifiziert und ggf. Möglichkeiten 
zu deren Lösung und Integration in ein Gesamtkon-
zept aufgezeigt werden. Die Forschungsfrage von 
TP6 lautet: Welche Voraussetzungen müssen seitens 
des rechtlichen und politischen (weniger des finan-
ziellen und gesellschaftlichen) Handlungsrahmens 
gegeben sein, damit alternative Handlungsoptionen 
einer klimaangepassten Landnutzung insbesondere 
in Bayern realisiert werden können? Sind die jetzigen 
Zielsetzungen ambitioniert genug, reichen die anvi-
sierten Maßnahmen und Förderinstrumente aus? 

Die Dokumentation und Bewertung des rechtli-
chen und politischen Handlungsrahmens, wie sie in 
diesem Artikel wiedergegeben ist, basiert methodisch 
auf einer Sekundärdatenanalyse. Strategiepapiere 
und Programme, die von einschlägigen Instituti-
onen und Behörden öffentlich zur Verfügung ge-
stellt werden, wurden dafür genauso herangezogen 
wie Gesetzestexte, Richtlinien und Verordnungen 
sowie wissenschaftliche Artikel und Berichte von 
Autor*innen aus den jeweiligen Fachresorts und 
Teildisziplinen. Da Rechtsnormen und Strategien in 
der Regel nach einem Kaskadenmodell (Top-down-
Ansatz) ausgerichtet sind, wurden alle Ebenen von 
der globalen bis zur regionalen in die Betrachtung 
eingeschlossen. Aufgrund der Fülle und Komplexität 
der rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen 
zu den einzelnen Themenfeldern musste zwangsläufig 
eine Auswahl getroffen werden. Diese orientiert sich 
an der Zielsetzung des bayklif BLIZ Teilprojektes 6 
und nimmt insbesondere die für die Forschungsfrage 
relevanten Leitbilder, Abkommen und Vorschriften 
sowie deren Umsetzung (Vorgaben bzw. Rechtsins-
trumente) in den Blick.1 Insgesamt wurde Literatur 
fokussiert, die den Status quo erläutert, vergangene 
rechtliche und politische Rahmenbedingungen wur-
den nur dann in die Betrachtung mit eingeschlossen, 
wenn sie für das Verständnis der aktuellen Situation 
relevant waren. Aufgrund der hohen Dynamik des 
Geschehens wurde für die Ausführungen als redak-
tioneller Termin August 2021 gesetzt. In Einzelfällen 

wurden Aktualisierungen noch bis Dezember 2021 
durchgeführt, wenn sie für die Zielsetzung des Arti-
kels von besonderer Bedeutung waren (z.B. in den 
Themenfeldern Klima und Landwirtschaft). 

Die Detailanalysen (Kap. 2–9) zu den Rahmen-
bedingungen der jeweiligen Themenfelder wurden 
aufgrund ihres Umfangs am Ende des Artikels 
platziert.2 Zur besseren Übersicht enthalten sie ein 
eigenes Literaturverzeichnis. Den Abhandlungen 
wurde jeweils eine Pyramidenabbildung (Abb. 1-8) 
vorangestellt, die eine Übersicht über die wichtigsten, 
im Text erläuterten und fett gesetzten, rechtlichen 
und politischen Rahmenbedingungen mit ihren 
jeweiligen Zielsetzungen gibt. Die Inhalte der De-
tailanalysen und die Pyramidenabbildungen wurden 
vertikal nach Ebenen gegliedert, beginnend mit der 
globalen Ebene als Basis, gefolgt von der Ebene der 
Europäischen Union, der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Landesebene mit Bayern. Innerhalb 
der Ebenen wurden die Instrumente in der Regel 
chronologisch nach dem Jahr der Verabschiedung 
angeordnet. Rechtsverbindliche Instrumente wie 
Gesetze, Verordnungen und Richtlinien wurden in 
den Pyramiden rot gesetzt3, Strategien oder Pro-
gramme erscheinen in schwarzer Schrift. Beschlüsse, 
Empfehlungen, Stellungnahmen oder Ähnliches 
fanden in den Ausführungen keine Beachtung. In 
den Abbildungen gibt die erste Jahreszahl in der 
Klammer hinter der Bezeichnung der Instrumente 
das Jahr der Verabschiedung / Veröffentlichung an, 
welches sich bekanntlich von dem Jahr des Inkraft-
tretens unterscheiden kann. Die zweite Jahreszahl 
weist das Jahr der bis dato letzten Änderung aus. Sie 
wurde auch deshalb in die Abbildungen integriert, 
weil sich die Ziele der rechtlichen und politischen 
Instrumente in der Regel auf die zuletzt geänderte 
Fassung beziehen. 

In den nachfolgenden Ergebniskapiteln (Kap. 1.3) 
werden die in den Detailanalysen (Kap. 2–9) heraus-
gearbeiteten rechtlichen und politischen Rahmenbe-
dingungen kritisch reflektiert, konfliktäre Interessen 
zwischen den thematischen Handlungsfeldern und den 
räumlichen Maßstabsebenen exemplarisch analysiert 
und potenzielle Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt. In 
dem daran anschließenden Ausblick (Kap. 1.4) wer-
den die Analyseergebnisse in einen übergeordneten 
Zusammenhang gebracht. 

1.3 Analyseergebnisse: Kritische  
	 Reflexion	der	erörterten	rechtlichen	 
 und politischen Rahmenbedingungen 

Obwohl es sich bei den rechtlichen und politischen Rah-
menbedingungen um ein sehr dynamisches Geschehen 
handelt, bei dem Nachbesserungen und Ergänzungen 
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die Regel sind, ergeben sich aus ihrer Analyse einige 
generelle Kritikpunkte, auf die an dieser Stelle näher 
eingegangen werden soll. Dabei stehen nicht nur die 
Konfliktkonstellationen im Vordergrund der Betrach-
tung, sondern exemplarisch soll ebenfalls auf die aktuell 
bestehenden Herausforderungen und diskutierten 
potenziellen Lösungswege hingewiesen werden. 

1.3.1 Ambitionierte  
 Zielsetzungen mit Umsetzungsdefiziten 

Insgesamt gesehen bleiben die erzielten Fortschritte 
in fast allen Themenfeldern noch weit hinter dem 
Ziel einer gesellschaftlichen, sozial-ökologischen 
Transformation zurück, was die Analyse der Nach-
haltigkeitsziele (vgl. Kap. 2) besonders deutlich zeigt. 
Laut Weltnachhaltigkeitsbericht (VN 2019) reicht das 
bisherige Handeln bei weitem nicht aus, um einen 
nachhaltigen Entwicklungspfad einzuschlagen. In der 
Regel wird das Ambitionsniveau gelobt, mangelnde 
Durchsetzungsmechanismen und unzureichende Ver-
bindlichkeiten sowie Schwierigkeiten beim Monitoring 
und der Evaluierung der zahlreichen Nachhaltigkeit-
sindikatoren werden jedoch dafür verantwortlich 
gemacht, dass Zielvorgaben nicht erreicht werden, 
was auch für die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie 
2016 gilt (Die Bundesregierung 2016; SDSN 2020). Im 
Vorfeld der Weiterentwicklung der Deutschen Nach-
haltigkeitsstrategie 2021 wurde außerdem bemängelt, 
dass sie zu wenig politische Relevanz und strukturelle 
Wirkungsmacht entfalte. Angesichts der Tatsache, 
dass tiefer greifende, raschere und ehrgeizigere An-
strengungen auf allen Ebenen unternommen werden 
müssen, um den sozialen und wirtschaftlichen Um-
bruch einzuleiten, haben die Vereinten Nationen das 
jetzige Jahrzehnt als Dekade des Handelns „Decade 
of Action and Delivery for Sustainable Development“ 
ausgerufen. Geschwindigkeit und Ambitionsniveau 
bei der Umsetzung der Agenda 2030 müssen dabei 
von der Staatengemeinschaft sowie jedem einzelnen 
Staat deutlich erhöht werden (VN 2019: 2). 

Auch im Themenfeld Klimaschutz (vgl. Kap. 4) 
wird die fehlende Verbindlichkeit im Pariser Kli-
maabkommen (PA) bezüglich der Umsetzung der 
nationalen Klimaschutzbeiträge (Nationally Deter-
mined Contributions, NDCs) der Mitgliedsstaaten 
bemängelt. Der im Februar 2021 veröffentlichte NDC-
Synthesebericht der UNFCCC (2021: 4f.) weist nach, 
dass die bisher vorgelegten NDCs auf keinen Fall 
ausreichen, um die Ziele des PAs zu erreichen und den 
Klimawandel auf deutlich unter 2°C (möglichst 1,5°C)                                                                                                                  
zu begrenzen. Mittlerweile haben zwar viele Staaten, 
darunter die USA, ambitioniertere NDCs angekün-
digt, Kritiker sehen jedoch in dem Verzicht auf einen 
Sanktionsmechanismus die Klimaschutzziele des PAs 

in Gefahr (z.B. Gerber 2017). Auch wenn das PA 
einen rechtsverbindlichen sog. Ambitionsmechanis-
mus enthält, bei dem die alle fünf Jahre vorgelegten 
NDCs ambitionierter als die vorhergehenden sein 
sollten, bleibt unklar, wie ein Verfehlen der NDCs 
von der Staatengemeinschaft geahndet werden kann. 
Auf EU-Ebene richtet sich die Kritik zum Europäi-
schen Klimagesetz vor allem auf a) die Vorgabe von 
Netto- anstelle Brutto-THG-Reduktionszielen, bei 
denen CO2-Einsparungen gegengerechnet werden 
können, b) die unklare Strategie zum Erreichen der 
THG-Reduktionen sowie c) die auch hier fehlenden 
Sanktionsmechanismen (Edenhofer 2020). Auf 
Bundesebene musste das 2019 verabschiedete Bun-
des-Klimaschutzgesetz (KSG) aufgrund der bereits 
erwähnten Verfassungsklage 2021 novelliert werden. 
Die THG-Reduktionsziele wurden dabei angehoben 
und eine THG-Neutralität ab 2045 als verbindliches 
Ziel festgelegt. Das alleinige Anheben der Klimaziele 
und der Emissionsbudgets bleibt jedoch wirkungslos, 
wenn weiterhin konkrete Umsetzungen, Maßnahmen-
kataloge, Handlungsanweisungen sowie ein konkreter 
Zeitplan fehlen (BEE 2021: 9f.). Ähnliches gilt für 
das Bayerische Klimaschutzgesetz (BayKlimaG), 
welches generell weder Verbote noch verbindliche 
Verpflichtungen vorsieht und dem es Kritiker*innen 
zufolge an konkreten Zielen und Vorgaben zur Ein-
sparung klimaschädlicher THG-Emissionen sowie 
einem umfassenden, wissenschaftlichen Monitoring 
mangelt (Hermannsen 2020).

Im Themenfeld Biodiversität (vgl. Kap. 6) wurde 
das Ziel, den Verlust der Arten und Lebensräume bis 
2020 zu stoppen, von der internationalen Gemein-
schaft weit verfehlt (IPBES 2019, WWF 2020; SCBD 
2020). Alle bisherigen Maßnahmen zum Schutz und 
zur Erhaltung der biologischen Vielfalt haben nicht 
ausgereicht, um die auf der 10. Vertragsstaatenkon-
ferenz der Biodiversitätskonvention (CBD) in Nagoya 
(Präfektur Aichi) 2010 beschlossenen sog. Aichi-
Biodiversitätsziele zu erfüllen. Von den 20 Kernzielen 
wurden 14 nicht erreicht und 6 nur teilweise erreicht, 
zu letzteren gehört die Einrichtung von Schutzgebieten 
(SCBD 2020). Ein Grundproblem liegt hier ebenfalls 
in der Diskrepanz zwischen ambitionierter globaler 
Zielsetzung und einem zu geringen Engagement der 
Unterzeichner-Staaten bei der Umsetzung der Bio-
diversitätsziele auf nationaler Ebene (ebd.; Haigen 
Xu et al. 2021). Umweltvertreter*innen kritisieren 
neben der Unverbindlichkeit des Abkommens und 
dem mangelnden Engagement der Unterzeichner-
Staaten auch das Festhalten an umweltschädlichen 
Subventionen sowie fehlende finanzielle Anreize für 
naturverträgliches Wirtschaften (BR24 2020). Im 
Vorfeld der anstehenden Verabschiedung des CBD-
Rahmenprogrammes (1. Hälfte 2022) schlägt das 
Autorenkollektiv um Henrique Pereira u.a. vor, die 
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CBD-Ziele so zu formulieren, dass sie als verpflich-
tende Mindestanforderungen in nationales Recht 
überführt und ähnlich wie das Pariser Klimaschutz-
abkommen oder das Washingtoner Artenschutzab-
kommen als gesetzlich verbindlich deklariert werden 
(Haigen Xu et al. 2021). Außerdem sollte die CBD 
einen Mechanismus einführen, der die Einhaltung 
der Ziele der einzelnen Staaten prüft und diese ggf. 
zur Rechenschaft zieht (ebd.). Um die Umsetzung 
der internationalen Biodiversitätsziele auf nationaler 
Ebene effektiver zu gestalten, empfiehlt ein Team von 
55 Forschenden, darunter auch H. Pereira, einen 
dreistufigen Rahmenplan, bei dem verantwortliche 
Akteur*innen und Sektoren klar benannt, verbind-
liche sektorübergreifende Maßnahmen definiert (z.B. 
Renaturierung von Ökosystemen, Streichung umwelt-
schädlicher Subventionen) und die Umsetzung durch 
systematisches Biodiversitäts-Monitoring überwacht 
werden (Perino et al. 2021). Im Vorfeld der Entschei-
dung über die CBD-post-2020-Verhandlungen fand 
auch in Deutschland eine Weiterentwicklung der 
Nationalen Biodiversitätsstrategie (NBS) aus dem 
Jahr 2007 statt. Die neue Strategie soll in Umfang, 
Struktur und Komplexität vereinfacht und für alle 
Akteursgruppen leichter zugänglich gemacht werden 
(BfN o.J.). Einer überschaubaren Anzahl von Quali-
täts- und Handlungszielen (ca. 30–34 gegenüber 330 
der alten Strategie) soll jeweils ein passender Indi-
kator bzw. ein Indikatoren-Set zugeordnet werden. 
Darüber hinaus soll sie nationale Aktionspläne mit 
konkreten Maßnahmen enthalten sowie mit aktu-
ellen Themen wie Insektenschutz, Energiewende, 
Meeresnaturschutz, Stadtnatur und Pflanzenschutz 
ergänzt werden. 

Eine Diskrepanz zwischen theoretischer Ziel-
setzung und deren Realisierung lässt sich auch im 
Themenfeld Landwirtschaft (vgl. Kap. 8) konstatieren 
und hier vor allem in Bezug auf die unzureichenden 
Maßnahmen zur Erfüllung der globalen Nachhaltig-
keits-, Klima- und Biodiversitätsziele in der Agrar-
strukturpolitik der EU. Der Agrarsektor der EU 
trägt mit seinen THG-Emissionen v.a. aus Düngung 
(Lachgas) und Rinderhaltung (Methan) in einem 
nicht unerheblichen Maß zum Klimawandel bei. Mit 
einem Anteil von ca. 10 % an den Gesamtemissionen 
der EU stellt er nach dem Energie- und Verkehrs-
sektor die drittgrößte Quelle für THG-Emissionen 
dar (Agrar-Atlas 2019, 2020: 44). Die Europäische 
Umweltagentur sieht darüber hinaus in der inten-
siven Landwirtschaft die größte Bedrohung für die 
biologische Vielfalt. Bezogen allein auf die Tierwelt 
ist in der EU der Status von 60 % der Arten und 
77 % der Lebensräume als „ungünstig“ einzustufen 
(Agrar-Atlas 2019, 2020: 26). Zwar möchte die EU 
die Emissionen in der Landwirtschaft senken und hat 
dafür auch Ziele formuliert. Konkrete Maßnahmen 

und Förderprogramme fehlen aber genauso wie die 
Resonanz aus den Mitgliedsstaaten (Agrar-Atlas 2019, 
2020: 44). So erfüllt die Gemeinsame Agrarpolitik 
der EU (GAP) laut einer Evaluierungsstudie (GAP-
Fitness-Check-Studie, Pe’er et al. 2017) derzeit weder 
die selbst gesteckten Vorgaben noch die Anforderun-
gen der globalen Nachhaltigkeitsziele (SDGs). Laut 
dieser Meta-Studie fehlt der GAP „eine Gesamtheit 
von klar definierten, intern und extern kohärenten, 
übergreifenden und begründbaren Zielen mit den dazu 
passenden Instrumenten und Indikatoren“ (ebd.: 5). 
Hauptkritikpunkt stellen die flächengebundenen 
Direktzahlungen als Einkommensunterstützung dar, 
die den größten Anteil der GAP-Haushaltsmittel 
ausmachen. Darüber hinaus wird das ökologische 
Engagement der GAP als insgesamt unzureichend 
angesehen, um den Rückgang von Biodiversität und 
Ökosystemleistungen in der EU aufzuhalten und die 
Herausforderungen des Klimawandels zu meistern 
(ebd.: 5). 

Auch die Reform der GAP für die Förderperiode 
2023–2027 folgt dem Prinzip einer ambitionierten 
Zielsetzung, die laut ihrer Kritiker*innen aus Land-
wirtschafts- und Umweltverbänden aber mit erheb-
lichen Umsetzungsdefiziten behaftet ist (z.B. BÖLW, 
BUND, NABU, Greenpeace, Naturefund). Mit dem 
Reformpaket der GAP, welches im Dezember 2021 
von EU-Rat und -Parlament unterzeichnet wurde, soll 
der Beitrag der Landwirtschaft zu den Umwelt- und 
Klimazielen der EU gestärkt, kleinere landwirtschaft-
liche Betriebe gezielter unterstützt und den Mitglieds-
staaten mehr Flexibilität zur Anpassung der Maß-
nahmen an die lokalen Gegebenheiten eingeräumt 
werden (Rat der EU 2021). Zwar könnte die GAP 
für eine sozial-ökologische Transformation in der 
Landwirtschaft eine zentrale Rolle spielen, offenbar 
wurde mit dem jetzt vorliegenden Reformpaket jedoch 
die Chance vertan, einen substanziellen Beitrag zu 
einer auch zivilgesellschaftlich erwarteten Agrarwende 
zu leisten. Kritiker*innen stimmen darin überein, dass 
die weiterhin geltenden flächengebundenen Direkt-
zahlungen der GAP (1. Säule) eine Transformation 
behindern, die landwirtschaftliche Intensivproduktion 
fördern und kein zielgerichtetes Instrument für den 
Erhalt bäuerlicher Strukturen darstellen. Konsens 
besteht auch darin, dass perspektivisch ein Auslaufen 
der pauschalen Flächenprämien anzustreben ist und, 
den Vorschlägen der Zukunftskommission Land-
wirtschaft (ZKL 2021) folgend, diese durch Prämien 
zur Honorierung von gesellschaftlichen Leistungen 
(Umweltleistungen) gemäß der seit langem erhobenen 
Forderung „öffentliches Geld für öffentliche Güter“ zu 
ersetzen sind. Denn auch hier stimmen Kritiker*innen 
überein, dass gesellschaftliche Leistungen für Klima-, 
Biodiversitäts- und Ökosystemschutz besser honoriert 
werden müssen, dass das vorgesehene Budget für die 
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neuen Öko-Regelungen zu gering ist und dass Vorha-
ben zum Klimaschutz genauso fehlen wie Vorschläge 
zur Finanzierung des Ausbaus des Öko-Landbaus. 
So könnte das Fazit lauten, dass auch mit diesem 
GAP-Reform-Paket die globalen Nachhaltigkeitsziele 
(SDGs) und die internationalen Verpflichtungen des 
Pariser Klimaabkommens und der Biodiversitätskon-
vention nicht zu erfüllen sind. Bemerkenswert ist, dass 
seitens der Wissenschaft konstruktive Vorschläge und 
Empfehlungen für zukünftige Strategien, Rahmen-
bedingungen und Governance-Instrumente für mehr 
Klimaschutz, eine nachhaltigere Ernährungssicherung 
und den Erhalt der Biodiversiät in der Landwirtschaft 
erarbeitet und an die Politik übermittelt wurden (z.B. 
SRU 2019, WBGU 2020, ZKL 2021), dass es auf 
EU-Ebene aber offensichtlich nicht gelungen ist, diese 
adäquat zu berücksichtigen und in die neuen GAP-
Verordnungen zu integrieren. Deshalb steht auch die 
Forderung nach mehr Transparenz (z.B. durch ein 
Lobbyregister) in Bezug auf das Zustandekommen 
agrarpolitischer Entscheidungen im Raum. Im wei-
teren Verlauf der GAP-Reform ist der Blick nun auf 
die Mitgliedsstaaten gerichtet, die der Kommission 
Entwürfe ihrer Strategiepläne vorlegen, die durch 
die Kommission evaluiert und rückgemeldet werden.

Letztlich steht außer Zweifel, dass regulatorische 
Rahmenbedingungen zukünftig weiterhin von Nöten 
sein werden, dass gleichzeitig aber auch praktikable 
Umsetzung sowie transparente Überprüfung gewähr-
leistet sein müssen. Dabei gehört es zu der spezifischen 
Gestaltungsverantwortung von Politik, zügig Trans-
formationen durch entsprechende Rahmensetzungen 
zu ermöglichen und zu erleichtern, sie zu fördern und 
mitzugestalten. Unter dieser Prämisse empfiehlt die 
ZKL (2021: 55) in Bezug auf die Transformation des 
Landwirtschafts- und Ernährungssystems in ihrer 
neunten Leitline: „politische Maßnahmen an der 
Zielerreichung auszurichten und nach Möglichkeit 
von einer indikatorbasierten Inputsteuerung auf eine 
Prozess- und Outcomesteuerung auf der Grundlage 
von Wirkungsmessungen umzustellen.“ Auch in der 
kritischen Diskussion über die Umsetzungsdefizite 
in den Nachhaltigkeitszielen sowohl auf globaler als 
auch nationaler Ebene wird die Gefahr gesehen, dass 
bei der Fokussierung auf einzelne Indikatoren der 
systemische und problemübergreifende Ansatz der 
Agenda 2030 in den Hintergrund tritt (SDSN 2020: 
2f.). Deshalb stehen alternative Herangehensweisen 
zur Debatte, die einerseits auf grundlegende Verän-
derungsprozesse (Transformationen oder Wenden) 
in Schlüsselbereichen und andererseits auf zentrale 
übergreifende Hebel setzen (SDSN 2020: 3). Als ein 
solcher Ansatz kann der von der Europäischen Kom-
mission vorgelegte European Green Deal (KOM 2019) 
angesehen werden. Als vielversprechendes Regierungs-
programm zur Ausrichtung aller inneren und äußeren 

europäischen Politiken auf die SDGs fokussiert er 
eine begrenzte Zahl von Schlüsseltransformationen 
– von Klimaneutralität und Kreislaufwirtschaft über 
Energie-, Agrar-, und Verkehrswenden bis hin zum 
Null-Schadstoff-Ziel für die Umwelt – sowie zentrale 
transformative Hebel wie Governance, gesellschaftli-
che Mobilisierung und Teilhabe, Finanzen, Forschung, 
Innovation und Digitalisierung und Internationale 
Verantwortung und Zusammenarbeit. Auch wenn 
wesentliche Elemente der Strategie noch entwickelt 
werden müssen (z.B. quantifizierte zeitgebundene 
Ziele, Maßnahmen- und Finanzierungspakete) so ist 
bereits jetzt absehbar, dass mit dieser Fokussierung 
die SDGs eine strukturelle Stärkung erhalten und 
gleichzeitig an politischer Relevanz gewinnen (SDSN 
2020: 2f.). Dies gilt auch für die weiterentwickelte 
Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie 2021 mit ihren 
sechs Transformationsbereichen und verschiedenen 
Hebeln (Die Bundesregierung 2021).

1.3.2 Sektorale  
 Interessenskonflikte / Zielkonflikte 

Die aktuellen Anforderungen an die Landwirtschaft, 
nämlich unter Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsas-
pekten a) Nahrungsmittel und Rohstoffe zu produzie-
ren, b) natürliche Ressourcen zu schonen und c) soziale 
und kulturelle Bedürfnisse zu befriedigen, sind mit 
zahlreichen Konfliktkonstellationen verbunden. Diese 
Zielkonflikte werden in dem geltenden rechtlichen 
und politischen Handlungsrahmen nur unzureichend 
berücksichtigt – insbesondere auf EU- und Bundes-
ebene – und führen deshalb schon seit geraumer Zeit 
zu intensiven Debatten und gesellschaftlichen Aus-
einandersetzungen, in jüngster Zeit (seit 2019) auch 
manifestiert in Protestbewegungen wie z.B. Fridays 
for Future oder die sog. Bauernproteste. 

Rechtliche und politische Rahmenbedingungen 
sollen in der Regel sektorale Interessenskonflikte 
vermeiden, sie können im ungünstigsten Fall diese 
allerdings auch befördern. Zielkonflikte liegen dann 
vor, wenn Maßnahmen für die Erfüllung eines Zieles 
die Realisierung eines anderen Zieles behindern. In 
Transformationsprozessen oder Strukturwandelpro-
zessen werden Zielkonflikte besonders deutlich und 
bergen dann auch gesellschaftliche Risiken (Beuer-
mann et al. 2020). Vom Umgang mit ihnen wird die 
gesellschaftliche Reaktion auf Wandelprozesse und 
deren Akzeptanz abhängen. Deshalb sind politische 
Entscheidungen gefordert, die diese Zielkonflikte nach 
Möglichkeit vermeiden oder sie zumindest abfedern, 
um hohe Güter wie gesellschaftliche Stabilität zu 
sichern (ebd.). 

Zielkonflikte zwischen den nachfolgend analy-
sierten Politikfeldern aber auch innerhalb dieser sind 
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zahlreich, sie lassen sich zumeist den übergeordneten 
Interessenskonflikten zwischen Politik und Gesell-
schaft oder Wirtschaft (z.B. Gemeinwohl versus Parti-
kularinteressen, Ordnungspolitik versus Marktkräfte), 
zwischen Umwelt und Gesellschaft oder Wirtschaft 
(z.B. Ressourcenschutz versus Bedürfnisbefriedigung 
und Wirtschaftswachstum) sowie zwischen Gesell-
schaft und Wirtschaft (z.B. soziale Gerechtigkeit ver-
sus Wachstum und Gewinnmaximierung) zuordnen. 

Viele Interessenskonflikte basieren darüber hinaus 
auf Landnutzungskonkurrenzen wie z.B. den Flächen-
ansprüchen für die landwirtschaftliche Nahrungsmit-
telproduktion versus denjenigen für die stoffliche und 
energetische Nutzung von Biomasse (Bioökonomie 
und regenerative Energie) oder den zur Erfüllung 
von Natur- und Umweltschutzzielen (Ausweisung 
von Schutzgebieten, Aufforstungsmaßnahmen zur 
CO2-Speicherung). Der Wissenschaftliche Beirat 
der Bundesregierung Globale Umweltveränderun-
gen (WBGU) spricht in seinem 2020 vorgelegten 
Gutachten „Landwende im Anthropozän: Von der 
Konkurrenz zur Integration“ deshalb auch von einem 
„Trilemma der Landnutzung“ (WBGU 2020: 1). Bei 
diesem stehen die vielfältigen Ansprüche an Land 
für Klimaschutz, Ernährungssicherung und Erhal-
tung biologischer Vielfalt in Konkurrenz zueinander, 
wobei es auf den ersten Blick erscheint, als könne 
eine dieser Herausforderungen nur auf Kosten der 
anderen bewältigt werden. Um jedoch Konkurrenzen 
zwischen Nutzungsansprüchen zu überwinden, stellt 
der WBGU (2020) jeweils fünf Mehrgewinn- und 
Governance-Strategien vor, die in exemplarischen 
Themenfeldern (Renaturierung, Ökosystemschutz, 
Landwirtschaft, Ernährung, Bioökonomie) Synergien 
für eine Kombination von Schutz und diversifizierten 
Nutzungen von Landsystemen aufzeigen. 

Einschlägige Beispiele für Landnutzungskonflikte 
stellen Flächennutzungskonkurrenzen zwischen dem 
Anbau von Nahrungs- versus Futtermittelpflanzen 
(„Teller-Trog-Konflikt“) sowie dem Anbau von Nah-
rungs- und Futtermittelpflanzen versus Energiepflan-
zen („Tank-Teller-Konflikt“) dar. Mit Blick auf die 
SDGs und die globale Ebene wird ersterer derzeit als 
primärer Nutzungskonflikt eingestuft, insbesondere 
aufgrund der Rodungen von Primärwäldern für den 
Futtermittelanbau und zwecks Weidegewinnung. 
Ein vielversprechendes Potenzial, diese Problem-
lage zu entschärfen, wird in der Veränderung von 
Ernährungsstilen mit einem reduzierten Konsum 
von Fleisch und anderen tierischen Produkten ins-
besondere in den Industrieländern, aber auch in den 
wachsenden Mittelschichten der Schwellen- und 
Entwicklungsländer gesehen (WBGU 2020: 6). Die 
„Tank-Teller-Problematik“ stand im Mittelpunkt der 
Diskussion um Flächennutzungskonkurrenzen infolge 
der Nahrungsmittelpreiskrise 2007–2008, in der die 

Weltmarktpreise für Grundnahrungsmittel sprung-
haft anstiegen. Waren u.a. Subventionsprogramme 
für „Biosprit“ in den USA und der EU Treiber der 
„Tank-Teller-Problematik“, so fand eine politische 
Regulierung dieser Entwicklung auf EU-Ebene mit 
der Erneuerbare-Energien-Richtlinie und auf Bundes-
ebene mit verschiedenen Nachhaltigkeitsverordnungen 
statt. Bei einem weiteren Ausbau der energetischen 
und stofflichen Biomasseproduktion für mehr Klima-
schutz könnte die Diskussion zukünftig wieder Fahrt 
aufnehmen, da der steigende Flächenbedarf für die 
Biomassegewinnung die Konkurrenz zur Ernährungs-
sicherung verstärkt. Agrarpolitische Steuerungen 
durch eine Begrenzung der Biomassenutzung sowie 
eine Priorisierung der Nahrungsmittelproduktion 
werden nach Auffassung des WBGU (2020: 6) zur Re-
duzierung der Nutzungskonflikte unumgänglich sein. 

Ein fast schon klassischer Konflikt in dem Tri-
lemma Klimaschutz, Biodiversitätserhaltung und 
Ernährungssicherung ist die Flächennutzungskon-
kurrenz zwischen Landwirtschaft und Naturschutz. 
Angesichts der zunehmenden Zerstörung von Öko-
systemen mit ihren vielfältigen Leistungen für die 
Grundlage menschlichen Lebens und Wirtschaf-
tens bedürfen sie einer erhöhten Aufmerksamkeit 
und einer verstärkten Investition in ihre Erhaltung 
und Wiederherstellung. Schutz versus Nutzung 
kann hier aber nicht als richtungsweisende Devise 
ausgegeben werden, vielmehr gilt es im Sinne der 
Nachhaltigkeitsziele eine integrierte Betrachtungs-
weise zu verfolgen, die durch eine Kombination von 
nachhaltigem Schutz und diversifizierten Nutzungen 
Mehrgewinne erzielt und Konkurrenzen überwindet. 
So sind dann auch drei der fünf vorgeschlagenen 
Mehrgewinnstrategien des WBGU (2020: 3ff.) auf 
1) die Ausweitung und Aufwertung der Schutzge-
bietssysteme (global auf 30 % der Erdoberfläche), 
2) eine beschleunigte Renaturierung von Flächen 
(z.B. Wiedervernässung und Renaturierung von 
Mooren oder Wiederherstellung biodiverser stand-
ortgerechter Wälder) sowie 3) eine Diversifizierung 
der Landwirtschaft mit multifunktionalen Systemen 
wie z.B. der Agroforstwirtschaft ausgerichtet. Eine 
Herausforderung zukünftiger Agrar- und Umweltpo-
litik wird es also sein, die traditionellen Zielkonflikte 
zwischen Landwirtschaft und Umweltschutz in 
mögliche Synergieeffekte umzuwandeln, z.B. durch 
strukturreichere und ökologischere Agrarräume, die 
Korridore für wildlebende Tier- und Pflanzenarten 
beinhalten (Biotopverbund in der Agrarlandschaft). 
Der Agrarökologie und der Agroforstwirtschaft 
wird unter den Bedingungen des Klimawandels 
auch aus Sicht des Naturschutzes ein hohes res-
sourcenschonendes Potenzial für die Landwirtschaft 
zugeschrieben. Dabei ist die Eingliederung von 
Umwelt- und Naturschutz in die Landwirtschaft 
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aber nicht nur eine ökologische Herausforderung, 
sondern vor allem auch eine gesellschaftliche und 
soziale. Denn neben politischen und ökonomischen 
Rahmenbedingungen setzen die gesellschaftlich 
eingeforderten höheren Umweltauflagen (z.B. Dün-
gung, Pflanzenschutz) und Tierwohlstandards die 
Landwirt*innen immer stärker unter Druck und 
führen zu hoher Verunsicherung. Die anhaltenden 
Proteste der Landwirt*innen seit 2019 sind Ausdruck 
dieser zahlreichen unbewältigten Zielkonflikte, und 
zwar sowohl zwischen den politischen Handlungs-
feldern wie Agrar-, Klima-, Umwelt-, Ernährungs-, 
Wirtschafts- und Handelspolitikpolitik einerseits, als 
auch zwischen den politischen Handlungsebenen von 
EU, Bund, Ländern und Kommunen andererseits. 
Artikuliert werden diese Zielkonflikte seitens der 
Landwirt*innen über die zu geringe Wertschät-
zung der Leistungen bäuerlicher Betriebe, die Be-
mängelung überbordender Bürokratie, mangelnder 
Kommunikation und fehlender Partizipation an den 
sie betreffenden rahmengebenden Entscheidungen 
sowie letztlich einer nicht adäquaten Entlohnung 
und Anerkennung ihres Arbeitseinsatzes (z.B. Van 
der Ploeg 2020).4 

1.3.3 Multiple Zuständigkeiten im Mehr- 
 ebenen system von EU, Bund und Ländern

Neben den sektoralen Interessenskonflikten lassen 
sich Zielkonflikte auch zwischen den einzelnen po-
litischen Handlungsebenen aufzeigen. Der Einfluss 
europäischer Politik auf nationale und regionale 
Raumentwicklung, sei es durch Gesetzgebung oder 
die Bereitstellung von Finanzmitteln, ist in den letzten 
Jahren kontinuierlich gestiegen, was insbesondere 
in der Agrarstrukturpolitik und der Energiepolitik 
deutlich wird. Sich überschneidende Zuständigkeiten 
auf EU- und Bundesebene oder Bundes- und Länder-
ebene bleiben dabei nicht aus. Hinzu kommt eine hohe 
Komplexität von Maßnahmen und Förderstrukturen, 
die die Umsetzung erschweren. 

Ein Beispiel für die Politikverflechtungen im 
Mehr ebenensystem von EU, Bund und Ländern 
und den daraus resultierenden Abstimmungsproble-
men entstammt den Themenfeldern Gewässerschutz 
(vgl. Kap. 5) und Landwirtschaft (vgl. Kap. 8) und 
betrifft die Düngeverordnung (DüV). Nachdem die 
EU-Kommission 2016 ein Vertragsverletzungsver-
fahren gegen die Bundesrepublik wegen zu hoher 
Nitratwerte im Grundwasser eröffnet hatte und im 
Juni 2018 der Europäische Gerichtshof (EuGH 2018) 
die Bundesregierung aufgrund der unzureichenden 
Umsetzung der europäischen Nitratrichtlinie ver-
urteilt hatte, drohte die EU erneut mit einer Kla-
ge und hohen Strafzahlungen, weil die notwendige 

Aktualisierung des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) 
und die Verschärfung der Düngeverordnung aufgrund 
von Unstimmigkeiten zwischen Bund und Ländern nur 
schleppend voranging. Die von der Bundesregierung 
vorgesehenen Verschärfungen der Düngeverordnung mit 
neuen Sperrfristen und Düngeverboten sowie neuen 
Grenzwerten für besonders stark nitratbelastete, sog. 
rote Gebiete, erregten den Unmut der Landwirt*innen, 
die Ertragseinbußen befürchteten, und auch deshalb 
deutschlandweit gegen den „Kompetenzwirrwarr 
zwischen Land, Bund und EU“ protestierten („Bau-
ernproteste“ s.o.). Im Frühjahr 2020 konnte schließlich 
eine Einigung erzielt und die notwendigen Änderungen 
des WHGs und der Düngeverordnung verabschiedet 
werden. Allerdings halten die Konflikte um die Aus-
weisung roter Gebiete bis heute an, u.a. weil sich die 
Messstellennetze in vielen Bundesländern als fehlerhaft 
erwiesen (vgl. Kap. 5). 

Auch in Bezug auf die Agrarstrukturpolitik und 
die Integration von Klima- und Umweltmaßnahmen 
in die GAP-Reform 2023–2027 bestehen große He-
rausforderungen in der Abstimmung zwischen EU, 
Bund und Ländern. Mit der GAP-Reform verlagert 
die EU die Kompetenzen für die Politikgestaltung 
stärker auf die Ebene der Mitgliedsstaaten. Dies 
bietet die Chance für ambitionierte und zielgerichtete 
Agrarumwelt- und Klimaschutzmaßnahmen, birgt 
jedoch auch die Gefahr, dass einzelne Mitgliedsstaaten 
die neuen Freiheiten nutzen, um weiterhin primär 
Einkommenspolitik für den Sektor zu betreiben, statt 
übergeordnete gesellschaftliche Ziele zu verfolgen 
(Latacz-Lohmann et al. 2019: iv). Darüber hinaus 
führt die „grüne Architektur“ der GAP zu einem 
erhöhten Abstimmungsbedarf zwischen Bund und 
Ländern. Denn während in der 1. Säule der GAP 
die neuen Konditionalitäten und Eco-Schemes durch 
ein Bundesgesetz geregelt werden, liegt für die För-
derprogramme der 2. Säule die Zuständigkeit nach 
wie vor bei den Bundesländern. Dies stellt erhöhte 
Anforderungen an Abstimmungsprozesse, da beide 
Maßnahmen-Typen (Eco-Schemes und Agrarum-
welt- und Klimamaßnahmen) in zwei völlig unter-
schiedlichen Fördersystemen verankert sind, deren 
intrinsische Logik nicht identisch ist (Birkenstock 
et al. 2019). 

Die Komplexität von Maßnahmen und Förder-
strukturen betreffend, ist vor allem im Themenfeld 
Energie (vgl. Kap. 9) der Bestand an Gesetzen und 
Verordnungen in der EU enorm angewachsen. Die 
EU hat hier zwar einen expliziten Gestaltungsauf-
trag, allerdings kollidieren die Interessen häufig mit 
den Präferenzen der Mitgliedsstaaten, die auf ihre 
nationale Souveränität nicht verzichten wollen (z.B. 
Kohleausstieg). Außerdem hat die EU keine ausrei-
chenden Kompetenzen auf der Ebene des Primär-
rechts. Aufgrund des Subsidiaritätsprinzips fehlt 
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der EU z.B. die Kompetenz für eine einheitliche, 
europaweite, energetische Gesetzgebung (ESYS 2019). 
Zwar werden verbindliche quantifizierte Ziele festge-
legt, wie diese umgesetzt werden, obliegt jedoch den 
Mitgliedsstaaten. Dieses Höchstmaß an Flexibilität 
hat den Vorteil, dass regionale Unterschiede berück-
sichtigt werden können, birgt aber auch das Risiko, 
dass es zu einem Flickenteppich mit unterschiedlichen 
Steuerungselementen kommt und Ziele dann nicht 
mehr erreicht werden. Um die bestehenden Defizite 
zu überwinden, ist es notwendig sowohl dezentrali-
sierte als auch zentralisierte Governance-Instrumente 
zu kombinieren, wenn die Herausforderungen eines 
politischen Mehrebenensystems wie der EU gemeistert 
werden sollen (ESYS 2019)

Auf Bundesebene steht das Energiekonzept 2010, 
welches die energiepolitische Ausrichtung bis zum 
Jahr 2050 beschreibt und als wichtige Grundlage 
der Energiewende in Deutschland gilt, unter Kritik. 
So führt Kübler (2018) rückblickend aus, dass 
die bisher erzielten, ernüchternden Ergebnisse des 
Energiekonzepts 2010 berechtigte Zweifel an einem 
Politikkurs aufkommen lassen, dessen Steuerung 
allein auf politisch gesetzte quantitative Vorgaben 
und Gesetze ausgerichtet ist. Vor dem Hintergrund, 
dass Zielsetzungen bislang selten erreicht wurden 
und visionäre Vorstellungen zu Enttäuschungen und 
Glaubwürdigkeitsdebatten geführt haben, stellt er 
die Grundsatzfrage, ob quantitative Vorgaben der 
Politik in Zeiten von Transformation und beschleu-
nigtem Wandel überhaupt ein sinnvolles Konzept 
darstellen. Seiner Auffassung nach neigt eine Politik, 
die mit quantitativen Vorgaben arbeitet, dazu, den 
Blick auf das Ganze und die komplexen Zusam-
menhänge zwischen den Teilsystemen zu verlieren. 
Er plädiert deshalb in Bezug auf die Energiepolitik 
Deutschlands für eine Vereinfachung der Politik, eine 
stärkere europäische Ausrichtung (mit weniger Zielen 
und einer besseren Verständigung auf gemeinsame 
Maßnahmen), eine Rückbesinnung auf marktwirt-
schaftliche Elemente, neue Akzente auf dem Feld der 
Energieeinsparung, vor allem aber für Maßnahmen 
zu einer stärkeren Verantwortung der Zivilgesell-
schaft (Kübler 2018: 34). Die Transformation des 
Energiesystems zu einer dezentralen, demokratischen 
und klimaneutralen Energieversorgung ist sicherlich 
eine der größten Herausforderungen dieser Zeit. Sie 
ist nach Ansicht der Politik-Analystin Arwen Colell 
nicht nur eine Frage technischer Infrastruktur und 
materieller Ressourcen, sondern insbesondere auch 
eine sozialer Innovationen (Colell 2021), wobei 
es Aufgabe der Politik sein wird, die Energiewende 
so zu gestalten, dass die Innovationskraft und die 
Gestaltungsmacht von Bürger*innen in bürgereige-
nen Energieprojekten vollumfänglich zur Geltung 
kommen kann. 

1.4 Ausblick 

Vor dem Hintergrund der derzeitigen multiplen Kri-
sen (Gesundheits-, Klima-, Biodiversitäts-, Ökosys-
tem-, Ernährungs-, Wirtschafts-, Gesellschafts- und 
Nachhaltigkeitskrise) und der Erkenntnis, dass öko-
logische und gesellschaftliche Belastungsgrenzen 
sowohl regional als auch global z.T. erreicht oder 
sogar überschritten sind5, werden Forderungen nach 
wirkmächtigen, effektiven und effizienten politi-
schen Steuerungsmechanismen immer lauter. Die 
Notwendigkeit eines politischen Ordnungsrahmens 
zur Bewältigung der Krisen steht dabei im Prinzip 
außer Frage, genauso wie die Notwendigkeit von 
gesellschaftlichen Transformationen und Wenden 
(z.B. Agrarwende, Ernährungswende, Energiewende, 
Mobilitätswende). Im Idealfall sollten die politischen 
Rahmenbedingungen für Wirtschaft, Gesellschaft und 
Umwelt sozial-ökologische Standards (Nachhaltig-
keitsstandards) vorgeben und die institutionellen und 
finanziellen Voraussetzungen dafür schaffen, dass ein 
Regieren, Wirtschaften und Leben innerhalb der öko-
logischen Belastungsgrenzen möglich ist. Eine Politik 
der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit und ein 
Wirtschaften innerhalb der planetaren Grenzen basiert 
aber auch auf der Erkenntnis, dass eine dauerhafte 
Fortführung ökonomischer Wachstumstrends zulasten 
ökologischer Ressourcen zukünftig nicht mehr tragbar 
ist (SRU 2019: 13). Damit steht zugleich die bisherige 
Art und Weise des Wirtschaftens und Zusammenle-
bens auf dem Prüfstand (ebd.), also die bis dato gängi-
gen Koordinaten praktizierter Wirtschaftsformen und 
kollektiver Lebensweisen insbesondere in  Industrie- 
und Schwellenländern – so auch in Deutschland. 
Die Politik ist hier in besonderem Maße gefordert, 
sozial-ökologische Transformationsprozesse nicht 
nur konsequent einzuleiten und zu forcieren, sondern 
sie gleichermaßen auch zu flankieren (Beuermann 
et al. 2020: 23). Von entscheidender Bedeutung wird 
dabei ein stetiger Kommunikations- und Partizipa-
tionsprozess sein, denn nur wenn Transformationen 
gesellschaftlich als notwendig erachtet und Betei-
ligungen an Transformationsprozessen ermöglicht 
und realisiert werden, können Veränderungsprozesse 
auch umgesetzt werden. Bürger*innen haben zudem 
das grundlegende Recht, sich an Entscheidungsfin-
dungen zu beteiligen, die sie betreffen. Tiefgreifende 
Veränderungsprozesse müssen deshalb nicht nur 
wissenschaftlich begründet und politisch / rechtlich 
legitimiert sein, sie müssen, um Wirksamkeit entfalten 
zu können, auch von der Gesellschaft mitgetragen und 
als gesamtgesellschaftliche Aufgabe betrachtet und 
gestaltet werden (SRU 2019: 17; ZKL 2021: 5, 14). 

Mit welchen Ansätzen können die als am drin-
gendsten erachteten Krisen bewältigt, Klima- und 
Nachhaltigkeitsziele am effektivsten erreicht und 



Rechtliche und politische Rahmenbedingungen als Grundlage für sozial-ökologische Transformationen 127

die dafür notwendigen Wenden (sozial-ökologische 
Transformationen) am erfolgversprechendsten ein-
geleitet und umgesetzt werden? Eine Doppelstrate-
gie, die auf Multilateralismus und Zivilgesellschaft 
setzt (vgl. WBGU 2014), wird dafür allein nicht 
ausreichen. Vielmehr sollte konsequent eine Drei-
fachstrategie verfolgt werden, die wie in Tabelle 2 
abgebildet, regulatorische Rahmenbedingungen 
(Top-down-Ansatz) mit zivilgesellschaftlichem En-
gagement (Bottom- up-Ansatz) sowie inter- und 
transdisziplinärer Forschung und Bildung für nach-
haltige Entwicklung (In-between-Ansatz) miteinan-
der verbindet.6 Aus der Krise des Multilateralismus 
im Hinblick auf die Nicht-Erfüllung der Klima-, 
Biodiversitäts- und Nachhaltigkeitsziele folgt die 
Erkenntnis, dass eine Top-down-Strategie nur dann 
Erfolg haben wird, wenn sie gesellschaftlich ge-
wünscht und eingefordert wird. Bemerkenswerte 
Erfolge konnten deshalb in jüngster Vergangenheit 
Bottom-up-Strategien verbuchen. Beispiele hierfür 
sind die Fridays for Future-Bewegung mit der u.a. aus 
ihr heraus initiierten Klimaklage in Deutschland und 
nachfolgender, durch das Bundesverfassungsgericht 
angeordneten Nachbesserung des Bundes-Klima-
schutzgesetzes (KSG), sowie das Bürgerbegehren 
„Rettet die Bienen“ in Bayern mit nachfolgender 
Änderung des Bayerischen Naturschutzgesetzes (Bay-
NatSchG). Der In-between-Ansatz, u.a. verkörpert 
durch Wissenschaft und Bildung, hat unter Pan-
demiebedingungen an Aufmerksamkeit gewonnen 
(evidenzbasierte Politik), ist zugleich aber auch 
aufgrund der Widersprüchlichkeit und teilweisen 
Kurzlebigkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse in die 
Kritik geraten. Klimakrise und Pandemie belegen 
dabei eindrucksvoll, dass seitens der Politik eine 
inter- und transdisziplinäre Forschung mit einem 
Wissenstransfer in Politik und Gesellschaft nicht nur 
erwünscht ist, sondern regelrecht eingefordert wird. 
Damit hat die Wissenschaft eine neue gesellschafts-
politische Dimension erhalten. Mit der Ausrichtung 
von Wissenschaft an Fragestellungen, die politisch 
und gesellschaftlich besonders dringlich sind, ist nach 
Dabrock (2021: 985) gleichsam die Gefahr einer 
Funktionalisierung von Wissenschaft verbunden 
sowie im Arbeitsalltag ein erheblicher Mehraufwand 
für die Öffentlichkeitsarbeit entstanden. Dieses neue 
Anforderungsprofil spiegelt sich bislang noch nicht 
in strukturellen oder institutionellen Organisations-
formen des Wissenschaftsbetriebes wider. Aufgabe 
zukünftiger Politik wird demnach sein, in großem 
Maßstab sozial-ökologische Transformationen „von 
oben“ zu gestalten, Hemmnisse für Strategien „von 
unten“ (Beispiel Energiewende) zu beseitigen und 
dazwischenliegende Ansätze von z.B. transforma-
tiver Wissenschaft und Bildung institutionell und 
finanziell zu fördern. 

So erstrebenswert ein Wirtschaften und Leben inner-
halb ökologischer und gesellschaftlicher planetarer 
Grenzen auch ist, so schwierig gestaltet sich seine 
Realisierung. Empirische Anwendungen des Donut-
Modells nach K. Raworth von O’Neill et al. (2018) 
zeigten, dass von 150 untersuchten Ländern kein Staat 
dazu in der Lage war, die Grundbedürfnisse seiner 
Bürger zu decken und gleichzeitig ein global nachhal-
tiges Maß der Ressourcennutzung zu erreichen. Auch 
hierzulande besteht die Gefahr der Überforderung von 
Wissenschaft und Politik, wenn z.B. unter Nachhal-
tigkeitsansprüchen Handlungsoptionen zu entwickeln 
sind, die allen vier Systemen – Ökonomie, Ökologie, 
Gesellschaft, Politik – mit ihren jeweils eigenen Hand-
lungslogiken in gleichem Maße gerecht werden sollen, 
die also ökonomisch tragbar, ökologisch vertretbar, 
der Gesellschaft vermittelbar und politisch / rechtlich 
umsetzbar sind. Nichts anderes wird aber derzeit 
von Umwelt-, Wirtschafts- und Sozialpolitik erwar-
tet. So sollen z.B. die von der Zukunftskommission 
Landwirtschaft (ZKL 2021: 4) erarbeiteten Entwick-
lungspfade Risiken der Transformation beherrschbar 
machen, Planungssicherheit ermöglichen, Akzeptanz 
aufseiten der Landwirt*innen erhöhen, vor allem aber 
die ökologische Nachhaltigkeit des deutschen Agrar- 
und Ernährungssystems deutlich verbessern, seine 
ökonomische Tragfähigkeit dauerhaft sichern sowie 
Produktionsverlagerungen in europäische wie außer-
europäische Regionen mit geringeren ökologischen 
und sozialen Standards entgegenwirken. Zielkonflikte 
bleiben bei solch einem komplexen Unterfangen nicht 
aus und müssen vorab identifiziert, analysiert und mit 
entsprechenden Maßnahmen adressiert werden. Im 
günstigsten Fall können Zielkonflikte in Synergieef-
fekte umgewandelt werden. Auch wenn Synergien 
und Zielkonflikte z.B. zwischen Klimazielen und 
Nachhaltigkeitszielen nach Beuermann et al. (2020: 
23) in einem geschätzten Verhältnis von 3:1 stehen, 
sind Zielkonflikte von besonderer Relevanz, weil vom 
Umgang mit ihnen die gesellschaftliche Reaktion auf 
Wandelprozesse und deren Akzeptanz abhängen wird. 
Die Analyse von Zielkonflikten ermöglicht darüber 
hinaus eine integrierte oder vernetzte Betrachtungs-
weise.7 Dabei sollte z.B. Klimaschutz nicht zulasten 
von Naturschutz betrieben werden, etwa durch den 
Anbau von Energiepflanzen wie Mais für Biogasan-
lagen und zur Gewinnung von Biokraftstoffen (UFZ 
2021b, Kieslinger et al. im selben Band). Vielmehr ist 
unter den Bedingungen des Klimawandels aus Sicht 
des Naturschutzes eine ressourcenschonende, ökologi-
schere und strukturreichere Landwirtschaft mit einem 
gestärkten Biotopverbund in der Agrarlandschaft 
und einem sensibleren Umgang mit Wasserressourcen 
wichtiger als je zuvor (Weber / Klöser 2021:216). In 
der Transformationsforschung, die darauf abzielt, 
gesellschaftliche Veränderungsprozesse zu verstehen, 
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bleibt also die beständige wissenschaftliche Analyse 
das Mittel der Wahl, um Zielkonflikten vorzubeu-
gen und eine evidenzbasierte Politikberatung zu 
ermöglichen. 

Offen bleibt aber weiterhin die Frage, ob Gesell-
schaften die enorme Komplexität einer globalisierten 
Weltwirtschaft gestalten und Stabilität, Sicherheit, 
Wohlstand und Fairness in einer eng vernetzten 
Weltgesellschaft in den Grenzen des Erdsystems 
organisieren können (WBGU 2014: 113; WBGU 
2011). Kann Global Governance die Transformation 
zu einer klimaverträglichen und nachhaltigen Ge-
sellschaft besser als bisher unterstützen? Wo gibt es 
Komplexitätsgrenzen, die Mensch und Gesellschaft 
möglicherweise überfordern? Wie sind die Ursachen 
und Folgen des Klimawandels aus einer Gerechtig-
keitsperspektive zu beurteilen und ist es möglich, für 
die Verantwortung globaler Güter eine Wir-Identität 
zu entwickeln, die zur Bewältigung der Klima- und 
Nachhaltigkeitskrise beitragen kann? Dies sind For-
schungsfragen, die der WBGU in seinen Sondergut-
achten „Klimaschutz als Weltbürgerbewegung“ 2014 
formuliert hat (WBGU 2014: 112) und die auch heute 
noch zur Debatte stehen.

Das von der Bundesregierung im Koalitionsvertrag 
(2021) formulierte Politikziel einer gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Transformation von der sozialen 
zur sozial-ökologischen Marktwirtschaft, bei der 
nach dem Leitprinzip der Nachhaltigkeit die drei 
Dimensionen Ökonomie, Ökologie und Soziales 
gleichrangig zusammen berücksichtigt werden, kann 
als ein zukunftsweisender Ansatz gesehen werden. 
Inwiefern sich diese Weiterentwicklung der ord-
nungspolitischen Leitplanken jedoch umsetzen lässt, 
stellt bei der notwendigen Balance zwischen einer 
leistungsfähigen Wirtschaft, dem nachhaltigen Schutz 
von Lebensräumen und gelebter gesellschaftlicher 
Solidarität eine große Herausforderung dar.
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2 Der politische Handlungsrahmen  
 zum Themenfeld Nachhaltigkeit

Das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung wurde 
erstmals auf der Konferenz der Vereinten Nationen 
über Umwelt und Entwicklung in Rio im Jahr 1992 
international anerkannt. Ebenso wie die Klimarah-
menkonvention und das Übereinkommen über die 
biologische Vielfalt, war die Agenda 21 zentrales 
Ergebnis dieser Konferenz, in der sich die damals 
178 Teilnehmerstaaten verpflichteten, nationale 
Nachhaltigkeitsstrategien auszuarbeiten. Nachfol-
gekonferenzen fanden 1997 in New York (Rio+5), 
2002 in Johannesburg (Rio+10), und 2012 in Rio 
(Rio+20) statt. Zentrale Bestandteile des Konzeptes 
der Nachhaltigkeit sind dabei die Bedürfnisse jetziger 
Generationen zu erfüllen ohne die Möglichkeiten 
zukünftiger Generationen zu beschneiden sowie die 
notwendige Berücksichtigung der Dimensionen sozi-
ale Gerechtigkeit, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 
und ökologische Tragfähigkeit (BMZ 2020a). Das 
Leitbild der Nachhaltigkeit ist seitdem in Strategie-
papieren und Aktionsprogrammen auf verschiedenen 
politischen Ebenen vertreten (vgl. Abb. 1).

2.1 Globale Ebene

Auf globaler Ebene ist die Agenda 2030 für nach-
haltige Entwicklung von zentraler Bedeutung. Sie 
wurde im Jahr 2015 von 193 Staaten der Vereinten 
Nationen verabschiedet (VN 2015) und trat am 1. 
Januar 2016 in Kraft. Kernstück bilden die 17 Zie-
le für eine nachhaltige Entwicklung (Sustainable 
Development Goals, SDGs), die auf den früheren 
Millenniums-Entwicklungszielen (Millennium Develop-
ment Goals, MDGs) von 2000 mit damaligem Fokus 
auf Entwicklungsländern aufbauen. Dabei soll die 

soziale, wirtschaftliche und ökologische Dimension 
der Nachhaltigkeit gleichermaßen in einer integrierten 
Weise berücksichtigt werden und die Zusammenarbeit 
aller Mitgliedstaaten in einer kooperativen globalen 
Partnerschaft erfolgen (VN 2015). Die SDGs sind in 167 
Zielvorgaben weiter ausgestaltet und werden mit Hilfe 
eines Indikatoren-Sets evaluiert (DESTATIS 2020). 

Der im Jahr 2019 von der Independent Group of 
Scientists für die Vereinten Nationen erstellte Global 
Sustainable Development Report (Weltnachhaltigkeits-
bericht) kommt zu dem Schluss, dass das derzeitige 
Entwicklungsmodell nicht nachhaltig ist, und sogar 
Fortschritte der letzten zwei Jahrzehnte aufgrund 
zunehmender sozialer Ungleichheit und potenziell 
irreversiblen Umweltschäden gefährdet sind (IGS 2019). 
Die Ziele der Agenda 2030 sind gemäß den Autor*innen 
nur mit einem tiefgreifenden Wandel sozio-ökologischer 
und wirtschaftlicher Systeme zu erreichen. Dazu sollten 
Synergien und Konflikte zwischen den Zielen berück-
sichtigt werden und eine begrenzte Zahl tiefgreifender 
Transformationen eingeleitet werden. Dafür sind ein 
tiefes wissenschaftliches Verständnis sowie ein starker 
politischer Wille notwendig (IGS 2019). 

2.2 EU-Ebene

Primär bezieht sich die Agenda 2030 zwar auf die 
Ebene der Nationalstaaten, dennoch hatte sie auch 
maßgeblichen Einfluss auf die Ausrichtung der Nach-
haltigkeitsstrategie der Europäischen Union. Eine 
EU-Strategie für Nachhaltige Entwicklung wurde 
erstmals 2001 ins Leben gerufen, 2006 überarbeitet 
und zuletzt 2009 überprüft (KOM 2016: 2). Nach-
haltige Entwicklung ist seit 2010 ein Querschnitts-
anliegen der von der EU-Kommission erarbeiteten 
Europa-2020-Strategie. Ziele beinhalten Bildung und 
Innovation, den Abbau von Kohlenstoffemissionen, 
Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel 
und positive Umweltfolgen sowie die Schaffung von 
Arbeitsplätzen und Reduzierung von Armut. Ba-
sierend auf dem weltweiten Grundlagendokument 
der Agenda 2030 sollten bisherige Anstrengungen 
der Europa-2020-Strategie intensiviert und weitere 
gezielte Maßnahmen ergriffen werden. Diese wurden 
in der Mitteilung der EU Kommission zur Europäi-
schen Nachhaltigkeitspolitik im Jahr 2016 formuliert 
(COM(2016) 739 final). Dazu gehört die vollständige 
Einbettung der Nachhaltigkeitsziele in den Europäi-
schen Politikrahmen und in die Kommissionsprioritä-
ten sowie die Berücksichtigung der drei Säulen (soziale, 
ökologische und wirtschaftliche Anliegen) in allen 
Strategien und Initiativen (KOM 2016). Außerdem 
stellt die Kommission eine Nachhaltigkeitsprüfung 
ihrer Politik ab 2017 sicher, um regelmäßig über die 
Fortschritte bei der Umsetzung der Agenda 2030 zu 
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berichten. Dazu wurde von der Kommission eine 
hochrangige Multi-Stakeholder-Plattform zur Förde-
rung des sektorübergreifenden Austauschs bewährter 
Umsetzungsmethoden auf nationaler und EU-Ebene 
eingerichtet; das Mandat endete allerdings im De-
zember 2019 (KOM 2020). Aktuell besteht eine Be-
obachtungsstelle für nachhaltige Entwicklung (BNE) 
des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses 
als Gremium innerhalb der EU-Institutionen, die sich 
ausschließlich damit befasst, sektorübergreifende 
Nachhaltigkeitsmaßnahmen voranzubringen (Europä-
ischer Wirtschafts- und Sozialausschuss 2020). Zudem 
spielt die unabhängige Plattform European Sustainable 
Development Network (ESDN) eine wichtige Rolle für 
den pan-europäischen Dialog und den Erfahrungsaus-
tausch und berät politische Entscheidungsträger auf 
europäischer, nationaler und sub-nationaler Ebene 
(ESDN Association 2020). Auf europäischer Ebene 
erstellt das statistische Amt der Europäischen Uni-
on (EUROSTAT 2020) in Zusammenarbeit mit den 
nationalen statistischen Ämtern Statistiken zu den 
Indikatoren zur Evaluierung der SDGs.

Gemäß des letzten Monitoring Berichts im Jahr 
2019 über den Fortschritt der SDGs im europäischen 
Kontext in den vergangenen fünf Jahren (EUROS-
TAT 2019) sind vor allem Fortschritte in sozialen 
und wirtschaftlichen Bereichen und hinsichtlich des 
Lebensstandards in Städten zu nennen (z.B. SDGs
1, 3, 8, 11), wohingegen im ökologischen Bereich 
hinsichtlich der Nutzung natürlicher Ressourcen und 
Umweltschutz (z.B. SDGs 7, 12, 13, 15) nur teilweise 
positive Trends zu verbuchen sind und die Gesamtent-
wicklungen hinter den Erwartungen zurück bleiben 
(EUROSTAT 2019: 10–11).

Der europäische Grüne Deal (KOM 2019) stellt 
eine neue Wachstumsstrategie der Europäischen 
Union dar, und ist als „wesentlicher, integraler Teil 
der europäischen Umsetzung der 2030 Agenda zur 
Erreichung der SDGs konzipiert und will diese eben-
falls durch eine Reihe „tiefgreifender Veränderungen“ 
oder „Wenden“ erreichen“ (SDSN Germany 2020). 
Er wurde im Dezember 2019 vorgestellt und umfasst 
einen Aktionsplan zur “Förderung einer effi  zienteren 
Ressourcennutzung durch den Übergang zu einer 

Abb. 1: Politische Rahmenbedingungen zum Themenfeld Nachhaltigkeit
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• Verknüpfung der Entwicklungs- & Nachhaltigkeitsagenda;
integrative Berücksichtigung von sozialen, ökologischen & 
ökonomischen Dimensionen; kooperative Partnerschaft der   

Mitgliedstaaten & verschiedener gesellschaftlicher Akteure

Quellen: VN (2015); KOM (2016, 2019); Die Bundesregierung (2016, 2021); Bayerische Staatsregierung (2017). Entw.: J. Kieslinger & P. Pohle

• Einbettung der SDGs in den europäischen Politikrahmen & in die
Kommissionsprioritäten
• SDGs mit Hilfe von Transformationen/Wenden erreichen 

(z.B. Klimaneutralität bis 2050)

• Ausrichtung an Agenda 2030 mit Fokus auf SDGs
• Ausrichtung der DNS am Europäischen Grünen Deal mit Fokus auf 

Transformationsbereiche & Hebel

ZieleEbenen
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sauberen und kreislauforientierten Wirtschaft, zur 
Wiederherstellung der Biodiversität und zur Be-
kämpfung der Umweltverschmutzung” (KOM o.J.). 
Bis 2050 sollen keine Netto-Treibhausgasemissionen 
mehr freigesetzt werden und das Wirtschaftswachs-
tum von der Ressourcennutzung abgekoppelt sein 
(KOM 2019: 2). 

2.3 BRD-Ebene

Im Jahr 2002 legte die Bundesrepublik Deutschland 
erstmals im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung 
die Strategie Perspektiven für Deutschland vor (BMZ 
2020b). Leitlinien bildeten dabei Generationenge-
rechtigkeit, Lebensqualität, sozialer Zusammenhalt 
und internationale Verantwortung. Die seitdem 
regelmäßig fortgeschriebene Deutsche Nachhaltig-
keitsstrategie wurde 2016 vollständig überarbeitet 
und an den grundlegenden Prinzipien der Agenda 
2030 sowie den SDGs ausgerichtet (Die Bundesre-
gierung 2016, International Peer Group 2018, SDSN 
Germany 2020). Das Monitoring der Indikato-
ren der UN-Nachhaltigkeitsziele für Deutschland 
wird vom Statistischen Bundesamt durchgeführt 
(DESTATIS 2020). Nachhaltige Entwicklung als 
Querschnittsaufgabe wird in zahlreichen Program-
men und Initiativen verschiedener Ministerien 
sichtbar (z.B. Deutsches Ressourceneffizienzpro-
gramm (ProgRess II), Nationales Programm für 
Nachhaltigen Konsum, Rahmenprogramm Forschung 
für Nachhaltige Entwicklung). Zudem wurden vier 
Regionale Netzstellen Nachhaltigkeitsstrategien 
(RENN) mit Leitstelle in der Geschäftsstelle des 
Rates für Nachhaltige Entwicklung etabliert (RNE 
2019). Sie „sollen die Nachhaltigkeitsinitiativen 
von Bund, Ländern und Kommunen (überregio-
nal) verknüpfen und so die vertikale Integration 
vorantreiben“ (RNE 2019: 15). Um ein Monitoring 
zu ermöglichen, wurde ein SDG-Indikatoren Set 
für die kommunale Ebene entwickelt und 2018 
veröffentlicht (BMZ 2018: 4).

Im Hinblick auf Erfahrungsaustausch, Analysen 
und Monitoring werden internationale Peer-Review 
Verfahren zur Evaluierung der Deutschen Nachhal-
tigkeitsstrategie durchgeführt, zuletzt im Jahr 2018 
(International Peer Group 2018). Zudem werden bis-
herige Erfahrungen von verschiedenen Institutionen 
bewertet, unter anderem dem Bundesrechnungshof 
(BRH 2019), dem Rat für Nachhaltige Entwick-
lung (RNE 2019), der Wissenschaftsplattform 2030 
(Wpn2030 2019) und dem Deutschen Sustainable 
Development Solution Network (SDSN Germany 
2020). Generell wurde das Ambitionsniveau zwar 
gelobt, jedoch auf eine mangelnde Umsetzung hinge-
wiesen und dass die Nachhaltigkeitsstrategie zu wenig 

politische Relevanz und strukturelle Wirkungsmacht 
entfalte (SDSN Germany 2020). Folgende strukturelle 
Veränderungen wurden unter anderem vorgeschlagen: 
1) Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie und European 
Green Deal gegenseitig stärken, 2) Umsetzung durch 
Fokussierung auf Schlüsseltransformationen und 
übergreifende Hebel, 3) den transformativen Hebel 
Finanzen konsequent nutzen, 4) Strategie in Parla-
ment und Gesellschaft verankern, Steuerung in der 
Regierung stärken.

Zuletzt wurde die Weiterentwicklung der Deut-
schen Nachhaltigkeitsstrategie (DNS) 2021 veröf-
fentlicht (Die Bundesregierung 2021). Mit ihr möchte 
die Bundesregierung Wirtschaft und Gesellschaft 
„enkeltauglich“ machen – also auch für zukünftige 
Generationen lebenswert erhalten. Hierbei werden 
folgende Transformationsbereiche für besonders 
relevant erachtet: Energiewende und Klimaschutz, 
Kreislaufwirtschaft, nachhaltiges Bauen und Ver-
kehrswende, nachhaltige Agrar- und Ernährungs-
systeme, schadstofffreie Umwelt sowie menschliches 
Wohlbefinden und Fähigkeiten, soziale Gerechtig-
keit. Ebenso wurden die vorgeschlagenen Hebel und 
Querschnittsbereiche Governance, gesellschaftliche 
Mobilisierung und Teilhabe, Finanzen, Forschung, 
Innovation und Digitalisierung sowie internationale 
Verantwortung und Zusammenarbeit in die Strategie 
aufgenommen (Die Bundesregierung 2021: 67).

2.4 Bayern-Ebene

Auch die Fortschreibung der Bayerischen Nach-
haltigkeitsstrategie im Jahr 2017 nimmt Impulse 
aus den internationalen SDGs auf. Als neuen The-
menschwerpunkt wurde „die entwicklungspolitisch 
motivierte Zusammenarbeit Bayerns mit anderen 
Ländern und Regionen“ integriert (Bayerische 
Staatsregierung 2017: 3). Zudem verweist die Bay-
erische Staatsregierung auf  die Notwendigkeit der 
Mitwirkung verschiedener Akteur*innen aus allen 
Gesellschaftsbereichen sowie deren Kooperation 
und Vernetzung. Als erfolgreiche Initiativen werden 
der Umweltpakt Bayern und das Zentrum für Nach-
haltige Kommunalentwicklung in Bayern angeführt. 
Themenschwerpunkte sind Klimawandel, zukunfts-
fähige Energie, Erhaltung und Bewirtschaftung der 
natürlichen Ressourcen, nachhaltige Mobilität, 
sozialer Zusammenhalt, Bildung und Forschung, 
nachhaltige Wirtschaft und nachhaltiger Konsum, 
Ernährung, Gesundheit und Pflege, Staat und Ver-
waltung, nachhaltige Finanzpolitik sowie globale 
Verantwortung und Vernetzung. Eine überarbeitete 
und aktuellere Fassung der Bayerischen Nachhal-
tigkeitsstrategie (gemäß der Deutschen Nachhal-
tigkeitsstrategie 2021) liegt derzeit noch nicht vor. 
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2.5 Bewertung

Die Agenda 2030 kann als Meilenstein auf dem 
Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung und neu-
en internationalen Partnerschaft gesehen werden 
( Fischer / Scholz 2015). Der integrative Ansatz 
der Agenda, soziale, ökologische, ökonomische 
sowie politische Dimensionen in ihrem Zusam-
menspiel zu berücksichtigen, ist dabei essenziell. 
Nachhaltige Entwicklung als Querschnittsthema 
und fortwährender Prozess, der in Zusammenarbeit 
verschiedener gesellschaftlicher Akteur*innen und 
Entscheidungsträger*innen auf unterschiedlichen 
politischen Ebenen in einer kooperativen Partner-
schaft vorangetrieben werden soll, stellt eine einma-
lige Chance dar. Dennoch besteht die Agenda 2030 
nur aus Zielvorgaben und lässt Spielräume für deren 
Umsetzung (Fischer / Scholz 2015: 1). Aus diesem 
Grund wird immer wieder auf mangelnde Durchset-
zungsmechanismen und unzureichende außen- und 
innenpolitische Verbindlichkeiten hingewiesen (z.B. 
Fischer / Scholz 2015, SDSN Germany 2020). So 
sollte Deutschland beispielsweise seine Rolle bei der 
Umsetzung der Agenda 2030 in der internationalen 
Staatengemeinschaft und in der EU stärken sowie 
die Ausrichtung der SDGs maßgeblich mitgestalten 
(SDSN Germany 2020). Gleichzeitig sollte die Deut-
sche Nachhaltigkeitsstrategie besser in Parlament 
und Gesellschaft verankert werden und die Steue-
rung der Regierung gestärkt werden (ebd.). Zudem 
spielen auch die Bundesländer und Kommunen eine 
zentrale Bedeutung bei der Umsetzung und können 
signifikante inländische und ausländische Ausstrah-
lungseffekte erzielen (Fischer / Scholz 2015, BMZ 
2018). Des Weiteren werden allgemein Schwierig-
keiten und Herausforderungen beim Monitoring 
und der Evaluierung der Zielvorgaben genannt, wie 
die Erarbeitung sinnvoller Indikatoren auf unter-
schiedlichen administrativen Ebenen, Datenlücken, 
mangelnde Vergleichbarkeit sowie die Priorisierung 
von Indikatoren (Dill / Gebhart 2016, BMZ 2018, 
VN 2019, IGS 2019, DESTATIS 2020, Hickmann et 
al. 2020). Auch bleiben die bisher erzielten sektoralen 
Fortschritte hinter dem Ziel einer gesellschaftlichen 
Transformation zurück; stärkerer Handlungsbedarf 
und politischer Wille sind vor allem bei den sozialen 
und ökologischen Zielen gefragt (Hickmann et al. 
2020). Außerdem müssen Wechselwirkungen und 
potenzielle Konflikte zwischen einzelnen SDGs und 
deren Regulierungsansätzen besser verstanden und 
bei der Umsetzung berücksichtigt werden (IGS 2019, 
Hickmann et al. 2020). Weiterer Forschungsbedarf 
besteht auch dahingehend, welche staatlichen und 
nicht-staatlichen Akteur*innen das Erreichen der 
SDGs beeinflussen und welche Rolle der private 
Sektor und die NGOs dabei spielen (Hickmann et al. 

2020: 23). Für Befürworter*innen stellen die SDGs 
eine transformative und ambitionierte politische 
Agenda dar. Kritiker*innen sehen in der Agenda 2030 
eine “ausgeuferte (…) Proliferation verschiedenster 
Ziele, Unterziele und Indikatoren, die politisch nur 
sehr schwer handhabbar sind und zu einem reinen 
Fokus auf Messbarkeit statt auf Inhalte führen” 
(Hickmann et al. 2020: 21).
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3 Der rechtliche und  
 politische Handlungsrahmen  
 zum Themenfeld ländliche Räume

Ländliche Räume stellen ein sektorübergreifendes 
Politikfeld dar, in dem verschiedene raumwirksame 
Politiken wie z.B. Raumordnungs- und regionale 
Strukturpolitik, Agrarstrukturpolitik, Naturschutz- 
und Umweltpolitik sowie Sozial-, Bildungs- und Kul-
turpolitik zusammenwirken (Grabski-Kieron 2016: 
24). Ziel ist es, die Zukunftsfähigkeit des ländlichen 
Raumes in seiner regionalen Vielfalt zu sichern.
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ökologischen Zielen an (VN 2015: 16). Unter SDG 11 
werden infrastrukturelle, sozioökonomische und 
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wie z.B. Zugang zu Wohnraum, Grunddaseinsvor-
sorge und nachhaltige Verkehrssysteme, Schutz und 
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(EU-Bund-Bundesländer) und horizontale Verfl ech-
tungen sowie ein inhaltlich breites Maßnahmenspekt-
rum gekennzeichnet (ebd.). Gemäß der Europäischen 
Kommission trägt die GAP durch drei langfristige 
Ziele zur nachhaltigen Entwicklung des ländlichen 
Raums bei: 1) Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
von Land- und Forstwirtschaft, 2) Gewährleistung 
der nachhaltigen Bewirtschaftung der natürlichen 
Ressourcen und Klimaschutz, 3) Erreichung einer 
ausgewogenen räumlichen Entwicklung der ländlichen 
Wirtschaft und der ländlichen Gemeinschaften, ein-
schließlich der Schaff ung und des Erhalts von Arbeits-
plätzen (KOM o.J.). Kompetenzen in den Bereichen 
Zielfi ndung und Entscheidung, Finan zierung und 
Durchführung sowie Kontrolle und Sanktion liegen 
sowohl bei der EU als auch bei den Mitgliedsstaaten, 
in Deutschland beim Bund und in stärkerem Maße bei 
den Ländern (Weingarten 2020: 47). Als rechtlicher 
Rahmen für die zweite Säule gilt die EU-Verordnung 
des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) (EU 
Parlament & Rat 2013). Diese trat erstmals für den 
Zeitraum von 2007 bis 2013 (ELER-Verordnung VO 

Wahrung des Weltkultur- und -naturerbes sowie die 
Unterstützung positiver wirtschaftlicher, sozialer 
und ökologischer Verbindungen zwischen städti-
schen, stadtnahen und ländlichen Gebieten mithilfe 
von nationaler und regionaler Entwicklungsplanung 
(VN 2015: 23). Abgesehen von den SDGs 2 und 11 
sind auch andere Ziele der Agenda 2030 mit Ent-
wicklungen in ländlichen Räumen verknüpft. Dabei 
muss allerdings berücksichtigt werden, dass sich die 
Ausgangsbedingungen und die möglichen Entwick-
lungspfade für ländliche Räume im internationalen 
und regionalen Vergleich sehr stark unterscheiden.

3.2 EU-Ebene

Die sogenannte „Politik zur ländlichen Entwicklung“ 
stellt die zweite Säule der Gemeinsamen Agrar-
politik (GAP) der Europäischen Union dar (vgl. 
Themenfeld Landwirtschaft). Das Politikfeld der 
ländlichen Entwicklung setzt sich hierbei aus Agrar-, 
Umwelt- und Regionalpolitik zusammen (Weingarten
et al. 2015: 23) und ist durch ausgeprägte vertikale 

Abb. 2: Rechtliche und politische Rahmenbedingungen zum Themenfeld ländliche Räume

GAK-Gesetz (1988, 2016), 
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Entwicklungsprogramm für den 
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Raumordnungsgesetz (ROG) 
(2008, 2020)
GAP 2. Säule 

(Übergangsvereinbarung bis 2022): 
Europäischer Landwirtschaftsfonds für 
die Entwicklung des ländlichen Raums 

(ELER) (2007, 2020)
Territoriale Agenda 2030 (2020)

UN-Agenda 2030, SDGs Ziele 2 & 11 (2015)
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EU

Global

Ländliche Räume

• Förderung einer integrierten nachhaltigen Entwicklung & Zukunftssicherung der ländlichen
Gemeinden/ Regionen als eigenständige & vielfältig ausgeformte Lebensräume
• Förderung von Innovationen & Maßnahmen für Klimaschutz/-anpassung bis 2022
• Vollgesetz, dass weitestgehend das ROG ersetzt; Verwaltungsvorschriften zu

Regionalplanung, Regionalmanagement & Raumordnungsverfahren
• Erhaltung & Schaffung gleichwertige Lebens- & Arbeitsbedingungen in allen Landesteilen

• Ziel 2: Hunger beenden, Ernährungssicherheit & bessere Ernährung
erreichen & nachhaltige Landwirtschaft fördern;  Ziel 11: Städte &
Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig & nachhaltig gestalten

Quellen: VN (2015); EU Parlament & Rat (2013); BMI (2020a); BMEL (2020a); BMJV (2021); BMJV (2020, §1 Abs.2 ROG); 
Dienstleistungsportal Bayern (2019); StMELF (2015); StMELF (2020); StMWLE (2020a); St MWLE (2020b)                                  Entw.: J. Kieslinger & P. Pohle                                                                               

• Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von Land- & Forstwirtschaft, nachhaltige
Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen & Klimaschutz, ausgewogene
räumliche Entwicklung ländlicher Wirtschaft & ländlicher Gemeinschaften
einschließlich Schaffung & Erhalt von Arbeitsplätzen
• Förderung des Abbaus regionaler Divergenzen & des gesellschaftlichen

Zusammenhalts in Europa, Ziel eines gerechten & grünen Europas 

• Verbesserung der Agrarstruktur & des Küstenschutzes als Gemeinschaftsaufgabe: 
leistungsfähige & wettbewerbsfähige Land- & Forstwirtschaft, nachhaltige
Leistungsfähigkeit ländlicher Gebiete, Verbesserung des Küstenschutzes
• Umsetzung des ELER bis 2022
• Modellprojekte & -regionen, Wettbewerbe, Forschung & Wissenstransfer 
• Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse; soziale & wirtschaftliche

Ansprüche sowie ökologische Funktionen in Einklang bringen

ZieleEbenen
Spez.

Gesetze 
(FlurbG…)

EPLR-Bayern 
Bayerisches 

Landeslanungs-
gesetz (BayLplG)

(2012, 2020)
Landesentwicklungs-

programm Bayern (LEP)
(2013, 2020)
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(EG) Nr. 1698/2005) in Kraft und wurde zwischen 
2014 und 2020 durch die ELER-Verordnung VO 
(EU) Nr. 1305/2013 neu strukturiert. Eine Weiter-
führung in den Jahren 2021–2027 ist vorgesehen 
und soll insbesondere europäische Strategien wie 
die Biodiversitätsstrategie und den Grünen Deal mit 
der Strategie Vom Hof auf den Tisch unterstützen 
(StMELF o.J.). Für Mittelzuweisungen des ELER gibt 
es Mindestvorgaben von 30 % für Interventionen mit 
Umwelt- und Klimazielen und 5 % für Maßnahmen 
im LEADER-Programm (Liaison entre actions de 
développement de l’éonomie rurale – Verbindung 
zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen 
Wirtschaft). Im Rahmen von LEADER erarbeiten lo-
kale Aktionsgruppen ein Entwicklungskonzept für ihre 
ländliche Region und wählen Projekte zur Realisierung 
aus (Bottom-up-Ansatz, Weingarten 2020: 48). Die 
Umsetzung der ELER-Förderung erfolgt dezentral 
durch die Mitgliedsstaaten mithilfe von Entwicklungs-
programmen für den ländlichen Raum (EPLR). Ein 
EPLR-Gebiet kann ein ganzes Land oder eine Region 
umfassen (ENRD 2020a). Das European Network for 
Rural Development (ENRD) dient als Schnittstelle 
für den Austausch darüber, wie sich politische Maß-
nahmen und sonstige Initiativen für die Entwicklung 
des ländlichen Raumes in der Praxis bewähren und 
verbessern lassen (ENRD 2020b). Im Rahmen der 
Neuauflegung der GAP (2021–2027) wurde im De-
zember 2020 durch das Europäische Parlament eine 
Übergangsvereinbarung bis 2022 beschlossen, die die 
Fortführung der aktuellen GAP-Regeln und damit 
auch die Fortführung des ELER vorsieht. 

Aufbauend auf dem Europäischen Raumentwick-
lungskonzept (EUREK) zur räumlich ausgewogenen 
Entwicklung in der EU (KOM 1999), haben die 
für Raumordnung und territoriale Entwicklung zu-
ständigen Minister*innen aus den Mitgliedsstaaten 
ihre gemeinsamen Ziele und Leitvorstellungen im 
Jahr 2007 in der Territorialen Agenda 2020 nieder-
gelegt (BMI 2020a). Diese Strategie wurde durch 
das Inkrafttreten des Lissabon-Vertrags und die 
Verabschiedung der Europa-2020-Strategie (2011) 
erneut angepasst. Die neue Territoriale Agenda 2030 
wurde am 1. Dezember 2020 beschlossen und soll den 
Abbau regionaler Disparitäten fördern sowie den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt in Europa bestär-
ken (ebd.). Sie besteht aus den zwei übergeordneten 
Zielen eines „gerechten Europas“ und eines „grünen 
Europas“ mit den sechs Prioritäten: 1) ausgewogene 
Raumentwicklung mithilfe der Vielfalt Europas, 2) 
konvergente lokale und regionale Entwicklung und 
weniger Ungleichheit zwischen den Orten, 3) leichteres 
Leben und Arbeiten über Landesgrenzen hinweg, 4) 
bessere ökologische Lebensgrundlagen, klimaneutrale 
und widerstandsfähige Städte und Regionen, 5) eine 
starke und nachhaltige lokale Wirtschaft in einer 

globalisierten Welt und 6) nachhaltige digitale und 
physische Konnektivität von Orten (ebd.).

„Der Einfluss europäischer Politikbereiche auf 
die nationale und regionale Raumentwicklung ist 
(...) kontinuierlich gestiegen. Zahlreiche EU-Politiken 
zeigen durch ihre Finanzmittel oder ihre Gesetzgebung 
unmittelbare oder mittelbare Raumrelevanz“ (BBSR 
2011: 130). Weitere EU-Struktur- und Investitions-
fonds neben dem ELER sind der Europäische Fonds 
für regionale Entwicklung (EFRE), der Europäische 
Sozialfonds (ESF), der Kohäsionsfonds (KF) und 
der europäische Meeres- und Fischereifonds (EMFF) 
(KOM 2020).

3.3 BRD-Ebene

Ein wesentliches Element der Strategie der Bundesre-
gierung für die Entwicklung ländlicher Räume ist die 
Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur 
und des Küstenschutzes (GAK), die das GAK-Gesetz 
(GAKG) aus dem Jahr 1988 (zuletzt geändert 2016) 
und finanzielle Fördermaßnahmen (GAK-Rahmen-
pläne) beinhaltet (BMEL 2020a; BMJV 2021). „Die 
Erfüllung der Gemeinschaftsaufgabe dient dazu, 1) 
eine leistungsfähige, auf künftige Anforderungen aus-
gerichtete Land- und Forstwirtschaft zu gewährleisten 
und ihre Wettbewerbsfähigkeit im Gemeinsamen 
Markt der Europäischen Union zu ermöglichen, 
2) die nachhaltige Leistungsfähigkeit länd-
licher Gebiete, deren integraler Bestandteil 
eine umwelt- und ressourcenschonende Land- 
und Forstwirtschaft ist, zu gewährleisten und 
3) den Küstenschutz zu verbessern“ (§2 Abs.1 GAKG). 
Im Sinne der ländlichen Entwicklung umfassen die 
Förderbereiche u.a. landwirtschaftliche Unternehmen 
und deren Vermarktungsstrukturen, markt- und 
standortangepasste sowie umweltgerechte Landbe-
wirtschaftung einschließlich Vertragsnaturschutz und 
Landschaftspflege (BMEL 2020c). Ebenso sind die 
Sonderrahmenpläne „Maßnahmen des Küstenschut-
zes in Folge des Klimawandels“, „Maßnahmen des 
präventiven Hochwasserschutzes“, „Förderung der 
ländlichen Entwicklung“ und „Maßnahmen zum 
Insektenschutz in der Agrarlandschaft“ enthalten 
(ebd.). Die Inhalte des ELER werden in Deutschland 
mithilfe von derzeit 13 Entwicklungsprogrammen für 
den ländlichen Raum (EPLR) umgesetzt (BMEL 
2020d; Weingarten 2020: 48). Die ELER-Verordnung 
fordert in jedem Mitgliedsstaat die Einrichtung eines 
nationalen Netzwerks für den ländlichen Raum (NLR). 
In Deutschland ist die Deutsche Vernetzungsstelle 
Ländlicher Räume (DVS) in der Bundesanstalt für 
Landwirtschaft und Ernährung (Referat 421) der 
Knotenpunkt für alle Partner im deutschen NLR 
(DVS 2020). Zur Förderung von Modellprojekten 
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und -regionen, Wettbewerben, Forschung und Wis-
senstransfer wurde das Bundesprogramm Ländliche 
Entwicklung (BULE) im Jahr 2015 etabliert (BMEL 
2020e, BLE 2020), für dessen Umsetzung die Bundes-
anstalt für Landwirtschaft und Ernährung beauftragt 
wurde.

Neben der Agrarstrukturpolitik spielt in Deutsch-
land die Raumordnungs- und Strukturpolitik eine 
wichtige Rolle hinsichtlich der Entwicklung ländli-
cher Räume. Im Raumordnungsgesetz (ROG) ist 
die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse 
rechtlich verankert (Grabski-Kieron 2016: 24–25). 
Die Leitvorstellung ist eine „nachhaltige Raum-
entwicklung, die die sozialen und wirtschaftlichen 
Ansprüche an den Raum mit seinen ökologischen 
Funktionen in Einklang bringt und zu einer dau-
erhaften, großräumig ausgewogenen Ordnung mit 
gleichwertigen Lebensverhältnissen in den Teilräumen 
führt“ (§1 Abs.2 ROG, BMJV 2020). Laut ROG ist es 
Aufgabe von Bund und Ländern in Zusammenarbeit 
Leitbilder zu entwickeln (§24 ROG, BMJV 2020), 
die den Rahmen für raumbezogene politische Ziele, 
Festlegungen im ROG und in Raumordnungsplänen 
sowie für konkrete Umsetzungsmaßnahmen bilden 
(BBSR 2020). Sie ergänzen die gesetzlich festgelegten 
Ziele und Grundsätze des ROG und weisen Aufga-
benschwerpunkte aus (Schlump / Zaspel-Heisters 
2017). Die Ministerkonferenz für Raumordnung hat 
zuletzt im Jahr 2016 vier strategische Leitbilder für 
die Raumentwicklung in Deutschland verabschiedet, 
ergänzt um das Schwerpunktthema Digitalisierung 
im Jahr 2017: 1) Wettbewerbsfähigkeit stärken, 2) Da-
seinsvorsorge sichern, 3) Raumnutzungen steuern und 
nachhaltig entwickeln, 4) Klimawandel und Energie-
wende gestalten (BMI 2020b). „Eine Umsetzung der 
Leitbilder soll über raumplanerische Instrumente wie 
Raumordnungspläne und Raumordnungsverfahren, 
aber auch über die raumordnerische Zusammen-
arbeit mit raumwirksamen Fachpolitiken (…) und 
den Akteuren vor Ort wie Gemeinden, Verbänden, 
Unternehmen und Privatpersonen (…) erfolgen“ 
(Schlump / Zaspel-Heisters 2017: 8).

3.4 Bayern-Ebene

„Aufgabe der zum Geschäftsbereich des Staatsminis-
teriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
gehörenden Verwaltung für Ländliche Entwicklung 
ist es, zu einer integrierten nachhaltigen Entwicklung 
und Zukunftssicherung der ländlichen Gemeinden 
und Regionen als eigenständige und vielfältig ausge-
formte Lebensräume beizutragen“ (Dienstleistungs-
portal Bayern 2019). Als Instrumente der Ländlichen 
Entwicklung werden folgende beschrieben: Integrier-
te Ländliche Entwicklung, Gemeindeentwicklung, 

Dorferneuerung, Flurneuordnung, Ländlicher Stra-
ßen- und Wegebau, Freiwilliger Landtausch, Freiwil-
liger Nutzungstausch (ebd.). Rechtsgrundlagen bilden 
das Flurbereinigungsgesetz (FlurbG), das Gesetz zur 
Ausführung des Flurbereinigungsgesetzes (AGFlurbG), 
die Finanzierungsrichtlinien Ländliche Entwicklung 
(FinR-LE), die Dorferneuerungsrichtlinien zum Voll-
zug des Bayerischen Dorfentwicklungsprogramms 
(DorfR) sowie die Richtlinie für die Dorferneue-
rungs- und Infrastrukturprojekte zur Umsetzung des 
ELER-Programms 2014–2020 in Bayern (Dienstleis-
tungsportal Bayern 2019) und seiner Weiterführung 
bis 2022. Die Grundlagen der FinR-LE bilden neben 
dem FlurbG und den AGFlurbG, das Bayerische Gesetz 
zur nachhaltigen Entwicklung der Agrarwirtschaft und 
des ländlichen Raums (BayAgrarWiG), die Bayerische 
Haushaltsordnung (BayHO), der Haushaltsplan des 
Freistaates Bayern, der Rahmenplan der Gemein-
schaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und 
des Küstenschutzes (GAK) (StMELF 2019: 7).

Agrarpolitische Maßnahmen werden auch in Bay-
ern auf der Grundlage eines Entwicklungsprogramms 
für den ländlichen Raum (EPLR) umgesetzt (StMELF 
2020). Insgesamt wird das EPLR-Bayern neben dem 
ELER aus Landesmitteln des Freistaats, der GAK und 
kommunalen Mitteln finanziert (StMELF 2015: 36). 
Die Ausrichtung orientierte sich in der Förder periode 
2014–2020 an den Kernzielen der EU-Strategie Eu-
ropa 2020 und den Prioritäten der zweiten Säule der 
Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP bis 2020) (ebd., 6–7), 
zuletzt am GAP-Übergangsbeschluss bis 2022. In An-
lehnung an die Prioritäten des ELER und nach einer 
von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft 
durchgeführten Stärken-Schwächen-Chancen-Risiko 
(SWOT)-Analyse für den ländlichen Raum in Bayern, 
wurden Maßnahmen in den Bereichen Innovation, 
Umweltschutz sowie Eindämmung des Klimawandels 
und Anpassung an Auswirkungen umgesetzt (ebd., 
10–11 und Abbildung 12–13). Dazu gehören Förder-
instrumente in verschiedenen Bereichen (ebd., 18–34), 
u.a. das Agrarinvestitionsprogramm, die Europäische 
Innovationspartnerschaft (EPI-Agri) zur Stärkung 
der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft, das 
Kulturlandschaftsprogramm (KULAP) sowie das 
Vertragsnaturschutzprogramm (VNP) zur Förde-
rung der nachhaltigen Bewirtschaftung natürlicher 
Ressourcen und des Klimaschutzes. 

Zur Umsetzung von raumordnungs- und struktur-
politischen Maßnahmen werden in den Bundesländern 
verbindliche Landesentwicklungsprogramme oder 
Landesentwicklungspläne ausgearbeitet und festge-
legt. Den rechtlichen Rahmen stellt in Bayern das Bay-
erische Landesplanungsgesetz ( BayLplG) dar, das als 
„Vollgesetz“ weitestgehend das Raumordnungsgesetz 
des Bundes (ROG) (konkurrierende Gesetzgebungs-
kompetenz des Bundes mit Abweichungsbefugnis 
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der Länder) ersetzt (StMWLE 2020a). Das  BayLplG 
besteht seit Juni 2012 und wurde zuletzt am 23. 
Dezember 2020 geändert (Bayerische Staatskanzlei 
o.J.). Die wichtigsten Verwaltungsvorschriften um-
fassen Regionalplanung, Regionalmanagement und 
Raumordnungsverfahren. 

Das Landesentwicklungsprogramm Bayern 
(LEP-Bayern) ist das fachübergreifende Zukunfts-
konzept der Bayerischen Staatsregierung für die 
räumliche Ordnung und Entwicklung Bayerns. „Es 
stellt das wesentliche Instrument zur Verwirklichung 
des Leitziels bayerischer Landesentwicklungspolitik 
dar: Die Erhaltung und Schaffung gleichwertiger 
Lebens- und Arbeitsbedingungen in allen Landes-
teilen“ (StMWLE 2020b). Die darin formulierten 
Ziele sind von allen öffentlichen Stellen zu beachten. 
Die erste Verordnung des LEP-Bayern stammt aus 
dem Jahr 2013, die letzte nichtamliche Fassung aus 
dem Jahr 2020. Das Leitbild für Bayern bis 2025 
wird wie folgt formuliert: „Entwicklungschancen 
nutzen, Werte und Vielfalt bewahren, Lebensqualität 
sichern“ (StMWLE 2020c: 3). Als besondere Heraus-
forderungen werden der demographische Wandel, die 
fortschreitende Globalisierung, der Klimawandel und 
der Umbau der Energieversorgung gesehen (ebd.). 
Die Visionen bis 2025 umfassen: 1) gleichwertige 
Lebens-und Arbeitsbedingungen in allen Teilräumen, 
2) attraktive Lebens- und Arbeitsräume in allen 
Regionen, 3) räumlich ausgewogene, polyzentrale 
Entwicklung, 4) flächendeckend leistungsfähige 
Verkehrsinfrastruktur, 5) Klimaschutz- und -anpas-
sungsmaßnahmen, 6) nachhaltige und leistungsfä-
hige Energieinfrastruktur, 7) vielfältige Regionen, 
Städte, Dörfer und Landschaften sowie 8) maßvolle 
Flächeninanspruchnahme (StMWLE 2020c: 5–7). 
Das LEP-Bayern wurde im Rahmen umfassender 
Beteiligungsverfahren einer breiten Öffentlichkeit 
und von Akteur*innen aus unterschiedlichen gesell-
schaftlichen, politischen und fachlichen Gruppen 
erstellt. Es basiert auf Zielen einer nachhaltigen 
Raumentwicklung und folgt dem Subsidiaritäts-
prinzip, d.h. „staatliche Rahmensetzungen werden 
auf ein zwingend notwendiges Maß beschränkt, um 
regionalen und kommunalen Akteuren ausreichend 
Spielraum zu belassen“ (ebd., 7). 

Aufgrund der Multifunktionalität ländlicher 
Räume (z.B. Bereitstellung von Ressourcen, Schutz 
von Natur und Kulturlandschaften, Lebens- und 
Wirtschaftsraum, Erholung und Freizeit, Standort 
von Infrastrukturen) greifen hier verschiedene Po-
litikfelder ineinander. Dabei bleiben mögliche Ziel-
konflikte und sich überschneidende Kompetenzen 
nicht aus. Ebenso führen unterschiedliche räumliche 
Bezüge zu einer hohen Komplexität von Maßnah-
men. Der Einfluss europäischer Politikbereiche auf 
die nationale und regionale Raumentwicklung ist 

zuletzt kontinuierlich gestiegen, was besonders bei 
der Agrarstrukturpolitik deutlich wird. Die Maßnah-
men zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung 
ländlicher Räume umfassen die Entwicklung von 
Strategien und Programmen sowie die Etablierung 
von Finanzierungsmechanismen. Im Rahmen von 
Strategien, die sich an Entscheidungsträger richten, 
sollen Leitbilder über die Empfehlung von Hand-
lungsansätzen Eingang in die Praxis finden (z.B. 
Teilziel in der Raumordnung in der BRD “Räum-
liche Strukturen an den Klimawandel anpassen”, 
Hoymann et al. 2021: 23). Gleichzeitig sind für 
die Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung 
ländlicher Räume Finanzierungsinstrumente ent-
scheidend; hierbei sind im Laufe der Zeit komplexe 
Förderstrukturen entstanden, die die Entwicklung 
ländlicher Räume maßgeblich beeinflussen. 
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oder auch der COP26 in Glasgow, werden konkrete 
Handlungsmaßnahmen und Vereinbarungen für den 
Klimaschutz ausgehandelt. 

Eine der wichtigsten Errungenschaften der 
vergangenen UN-Klimakonferenzen ist das auf  der 
COP21 ins Leben gerufene Pariser Klimaabkom-
men (PA) (UNFCCC 2015). Mit dem PA einigten 
sich 195 Staaten auf  die Begrenzung des globalen 
Temperaturanstiegs auf  deutlich unter 2°C gegen-
über dem vorindustriellen Niveau und vereinbarten 
außerdem, Anstrengungen zu unternehmen, damit 
der Klimawandel möglichst schon bei 1,5°C ge-
stoppt werden kann (Artikel 2 PA). Damit orientiert 
sich das PA an wissenschaftlichen Erkenntnissen 
des Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC). Im Special Report 1.5 empfiehlt der 
IPCC den globalen Temperaturanstieg auf  1,5°C 
zu begrenzen, da das Ziel zum einen erreichbar sei 
und zum anderen bei einer stärkeren Erwärmung 
mit wesentlich massiveren Folgen gerechnet wer-
den muss (IPCC 2018). Neueste Erkenntnisse des 
6. Sachstandsberichts des IPCC gehen davon aus, 
dass die Erwärmung die 1,5°C-Marke mit hoher 
Wahrscheinlichkeit in den nächsten 20 Jahren er-
reicht oder überschritten haben wird (IPCC 2021: 
17f.). Das Pariser Klimaabkommen als multilateraler 
Vertrag ist nach der Ratifizierung durch die nationa-
len Parlamente völkerrechtlich bindend. Allerdings 
sind die Staaten dabei keine Ergebnisverpflichtung, 
sondern eine Verhaltensverpflichtung eingegangen 
(FEU 2017: 2). Mit dem PA verpflichten sich alle 
195 Vetragsstaaten zur Konzeption von nationalen 
Klimaschutzbeiträgen, den sog. Nationally Deter-
mined Contributions (NDCs) (Artikel 4 PA). Im 
Gegensatz zum Kyoto-Protokoll, das 1997 bei der 
COP3 als Zusatzprotokoll der Klimarahmenkonven-
tion UNFCC implementiert wurde, 2005 in Kraft 
getreten und 2020 ausgelaufen ist, wurden im Pari-
ser Klimaabkommen keine verbindlichen Zielwerte 
für den Ausstoß von Treibhausgasen festgelegt. Da-
durch vermeidet das PA als „Nachfolgeabkommen“ 
des Kyoto-Protokolls eine Top-down-Steuerung 
mittels rechtsverbindlicher Reduktionspflichten. 
Vielmehr soll durch die NDCs ein Bottom-up-
Ansatz verfolgt werden, der den Nationalstaaten 
die Ausarbeitung und somit die Festlegung der 
nationalen Klimaschutzziele überlässt. Um die 
Umsetzung der NDCs zu kontrollieren, enthält das 
PA einen sog. Ambitionsmechanismus, der vorsieht, 
dass die NDCs alle fünf  Jahre vorgelegt werden 
und dabei ambitionierter als die vorhergehenden 
sein sollen. Diese prozedurale Verschärfung ist im 
Gegensatz zum Inhalt der NDCs rechtsverbind-
lich (FEU 2017: 8f.). Ebenso ist eine gemeinsame 
globale Bestandsaufnahme verpflichtend, die den 
Fortschritt in Richtung der Ziele des PAs durch ein 

4 Der rechtliche und  
 politische Handlungsrahmen  
 zum Themenfeld Klimaschutz

4.1 Globale Ebene

Der Klimawandel ist eines der bedeutendsten The-
men des 21. Jahrhunderts und ist laut den Vereinten 
Nationen (VN) „[…] die größte Herausforderung für 
eine nachhaltige Entwicklung“ (VN 2019: 48). Der 
hohe politische Stellenwert der Thematik spiegelt 
sich in der 2015 verabschiedeten UN-Agenda 2030 
mit ihren 17 Nachhaltigkeitszielen (Sustainable De-
velopment Goals, SDGs) wider, deren Ziel 13 sich 
speziell dem Schutz des Klimas und der Entwicklung 
von Anpassungsstrategien an die Auswirkungen des 
Klimawandels widmet (VN 2015: 24f.) (vgl. Abb. 3). 
Die Maßnahmen sollen in nationalen Politiken, Stra-
tegien und Planungen etabliert werden und dafür 
Sorge tragen, dass in allen Ländern die Resilienz und 
Anpassungsfähigkeit gegenüber klimawandelbeding-
ten Gefahren gestärkt wird (VN 2015: 25). 

Das völkerrechtliche Fundament für den 
globalen Klimaschutz wurde 1992 mit der  
UN-Klimarahmenkonvention (UNFCCC) geschaf-
fen. Als multilaterales Abkommen wurde es (Stand 
2021) von 197 Staaten ratifiziert und ist seit 1994 mit 
dem Ziel in Kraft, die Treibhausgaskonzentrationen 
in der Atmosphäre auf ein Niveau zu stabilisieren, 
sodass eine gefährliche anthropogene Störung des 
Klimasystems verhindert wird (Artikel 2 UNFCCC). 
Neben der Schaffung eines zentralen Sekretariats mit 
Sitz in Bonn sind die jährlichen Konferenzen der 
Vertragsparteien, die sog. UN-Klimakonferenzen, 
essenzieller Bestandteil der Konvention. Auf diesen, 
wie z.B. auf der COP3 in Kyoto, der COP21 in Paris 
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Expertengremium überprüft (BMU 2019: 1f.). Im 
PA ist dabei ausdrücklich festgehalten, dass dieses 
Gremium „in seiner Art und Funktion transparent, 
nicht streitig und nicht bestrafend“ (Artikel 15 Abs. 
2 PA) sein soll.

Dieser Punkt des PAs wird besonders häufi g 
kritisiert (z.B. Gerber 2017), denn ohne spürbare 
Sanktionen sehen viele Kritisierende keine Chance für 
einen Erfolg des PAs. Zwar wäre ein Sanktionierungs-
mechanismus gegen souveräne Staaten ohnehin diffi  zil 
zu konzipieren gewesen und müsste beispielsweise ein 
intelligentes ökonomisches Instrument beinhalten. 
Kritische Stimmen bemängeln allerdings, dass auf 
einen solchen Mechanismus nur zu Gunsten der 
Partizipation der beiden Hauptemittenten (USA und 
China) verzichtet wurde. Trotz dieses Zugeständnisses, 
das die Einhaltung der Klimaschutzziele und damit 
die Chancen des Vertrags entscheidend limitiert, 
traten die USA unter Donald Trump 2020 aus dem 
PA aus. Unter dem amtierenden Präsidenten Joe 
Biden sind sie kurz nach dessen Amtseinführung 
2021 dem Abkommen wieder beigetreten. Die Kritik 
am PA bezieht sich aber nicht nur auf die fehlende 

Verbindlichkeit bezüglich der Umsetzung der na-
tionalen Klimaschutzbeiträge, sondern auch auf 
deren Inhalt. Die NDCs sind laut Pauw et al. (2017: 
2ff .) zu divers und intransparent ausgestaltet. Nach 
Bettzüge und Peter (2016: 26f.) bemängelt die For-
schung außerdem, dass die bisher vorgelegten NDCs
zur Erreichung der Klimaschutzziele auf keinen Fall 
ausreichen werden. Obwohl viele Staaten mittlerweile 
ehrgeizigere NDCs angekündigt haben, zeigt der im 
Februar 2021 vorgelegte NDC-Synthesebericht der 
UNFCC, dass die Anstrengungen der Mitgliedsstaa-
ten noch nicht ausreichen, um den Klimawandel auf 
1,5°C zu begrenzen und die Ziele des PAs zu erreichen 
(UNFCC 2021: 4f.).

Ambitioniertere NDCs kündigte auch Joe Biden 
auf dem von ihm einberufenen Klimagipfel „Leaders 
Summit on Climate“ im April 2021 an: Die Treib-
hausgas (THG)-Emissionen der USA sollen bis 2030 
um 50–52 % im Vergleich zu 2005 gesenkt und die 
US-Wirtschaft bis 2050 klimaneutral gestaltet werden 
(WH 2021). Zur Erreichung der Klimaziele möchte 
Biden im Gegensatz zu seinem Vorgänger die Sub-
ventionen für die Öl- und Gasförderung abschaff en 

Abb. 3: Rechtliche und politische Rahmenbedingungen zum Themenfeld Klimaschutz 
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und Finanzierung zugesagt und sich mit dem Jahr 
2030 auf ein konkretes Zieldatum verständigt (vgl. 
UK Government 2021). Allerdings wurden ähnliche 
Ziele früherer UN-Klimakonferenzen, wie z.B. die 
Halbierung der jährlichen Entwaldungsrate bis 2020, 
deutlich verfehlt.

4.2 EU-Ebene

Eine führende Rolle in der Klimaschutzpolitik nimmt 
auch die Europäische Union (EU) ein. Im Zentrum 
der europäischen Klimaschutzstrategie stehen die 
im europäischen Grünen Deal (European Green 
Deal) 2019 festgelegten Ziele der sofortigen massiven 
Emissionsminderung der THG sowie das Erreichen 
der Klimaneutralität bis zum Jahr 2050 (EC 2019). 
Zur Schaffung eines rechtsverbindlichen Handlungs-
rahmens hat die Europäische Kommission (EC) im 
März 2020 eine Verordnung auf den Weg gebracht, 
das sog. Europäische Klimagesetz (COM(2020) 80 
final), das die angestrebte Treibhausgasneutralität für 
die gesamte Union gesetzlich verankern soll. Durch die 
Verordnung werden alle Mitgliedsstaaten als Kollektiv 
verpflichtet, ab 2050 weniger CO2 zu emittieren als 
durch die EU kompensiert werden kann (sog. negative 
Emissionen) (EC 2020). Die Unterhändler der EU-
Staaten und des EU-Parlaments konnten sich bei der 
finalen Verhandlungsrunde im April 2021 auf eine 
Senkung der THG-Emissionen um 55 % bis 2030 im 
Vergleich zum Jahr 1990 einigen. Zusätzlich vereinbar-
ten sie die Einrichtung eines wissenschaftlichen Beira-
tes, der die Umsetzung der Klimaziele begleiten und 
überwachen soll. Das Europäische Klimagesetz wurde 
am 30. Juni 2021 durch das Europäische Parlament 
und den Rat verabschiedet und ist mittlerweile in Kraft 
getreten. Bei der Umsetzung der Verordnung wird 
die EU alle fünf Jahre die Fortschritte der einzelnen 
Mitgliedsstaaten zur Erreichung der Klimaschutzziele 
überprüfen und Empfehlungen zur Verbesserung der 
nationalen Klimaschutzbeiträge geben (EC 2020). 
Ergänzend hat die Europäische Kommission im Juli 
2021 ein Gesetzespaket „Fit for 55“ vorgelegt, das 
Maßnahmen zum Erreichen der 2030-Klimaziele des 
Green Deals sowie des Europäischen Klimagesetzes 
formuliert (EC 2021a: 1f.). Die Maßnahmen zielen auf 
eine Umgestaltung der Wirtschaft und Gesellschaft 
ab und sehen u.a. eine nachhaltige Gestaltung des 
Verkehrs (Senkung der Emissionen von Pkws um 
55 % bzw. von Lkws um 50 % bis 2030), den Ausbau 
eines sauberen Energiesystems, die Sanierung von Ge-
bäuden sowie den Ausbau des EU-Emissionshandels 
vor (EC 2021a: 5ff.).

Umweltverbände bemängeln laut Schwarz 
(2020), dass die EU bei ihrem Reduktionsziel bis 
2030 ein Netto- anstatt ein Brutto-Ziel anvisiert, da 

und den Anteil der Windenergie in den USA bis 2030 
verdoppeln. Dennoch bleibt abzuwarten, inwiefern 
diese Kehrtwende der US-amerikanischen Klima-
politik gelingen wird, denn durch den Wiedereintritt 
müssen die NDCs in den USA innenpolitisch erst 
neu ausgehandelt werden, wobei Biden auch auf die 
Zustimmung des amerikanischen Kongresses ange-
wiesen ist (Schwarze 2020). Trotzdem sind Bidens 
Amtshandlungen als immenser Fortschritt für die US-
amerikanische Klimaschutzpolitik und als essenzielle 
Stärkung des Pariser Klimaabkommens zu bewerten. 
Durch die Initiierung seines Klimagipfels löste er eine 
Dynamik in der Ankündigung von ambitionierteren 
NDCs aus (darunter aus Großbritannien, Kanada, 
Brasilien und Japan). Sein Signal, die angestrebten 
Klimaziele mit einem billionenschweren Investitions-
programm untermauern zu wollen, um Millionen von 
innovativen Arbeitsplätzen in den USA zu schaffen 
und den „grünen Markt“ zu fördern, erreichte auch 
die Aufmerksamkeit der Länder, die bisher geringe 
Anstrengungen im Kampf gegen die Klimakrise 
angekündigt hatten (Wille 2021). Australien, China, 
Indien und Russland ließen sich auf Bidens Klima-
gipfel allerdings noch nicht zu Ankündigungen für 
neue CO2-Reduktionspläne in der aktuellen Dekade 
hinreißen (Schonhardt / Waldman 2021). 

Auf der im November 2021 in Glasgow abgehal-
tenen UN-Klimakonferenz (COP26) bekräftigten 
Delegierte aus mehr als 190 Ländern ihre Absichten 
und Bestrebungen zur Einhaltung der Ziele des  Pariser 
Klimaabkommens. In den Fokus der politischen Agen-
da rückte hierbei – neben den zuvor angekündigten 
Verschärfungen der NDCs – die Teilnahme von über 
100 Ländern an der EU-USA-Initiative „Global 
Methane Pledge“, die die Reduktion der vor allem in 
der Landwirtschaft sowie in der Erdgas-, Erdöl- und 
Kohleindustrie anfallenden Methanemissionen zum 
Ziel hat (EC 2021b). Auch wenn sich China und die 
USA auf verstärkte Kooperation im Klimaschutz 
verständigten, konnte die Partizipation Chinas an der 
Methan-Initiative nicht erreicht werden. Zusätzlich 
wurden in Glasgow Maßnahmen und Umsetzungs-
reglungen angekündigt, die besonders in den Themen-
feldern Energie und Wald zu neuen Vereinbarungen 
führten. Erstmals wurden fossile Energieträger in 
einem COP-Text als Auslaufmodell deklariert, wo-
bei die Absichtserklärung eines geplanten Kohle-
ausstiegs (phase out) in letzter Sekunde zu einem 
schrittweisen Auslaufen der Kohleenergie ( phase 
down) abgeschwächt wurde, was insbesondere von 
Delegierten aus Ländern, die von Klimaänderungen 
besonders stark betroffen sind, massiv kritisiert wurde 
(Singh / Sheldrick / Browning 2021). Für das Ende 
der weltweiten Waldvernichtung haben 142 Länder 
(darunter Kanada, Russland, Brasilien, Deutschland, 
Kolumbien, Indonesien und China) ihre Partizipation 
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Zusammen mit dem ebenfalls 2019 verabschiede-
ten Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) sollen die 
Klimaschutzziele der globalen und europäischen 
Ebene im bundesdeutschen Gesetz verankert und 
erreicht werden. Das KSG wurde von Umweltver-
bänden und Fachleuten, wie z.B. Miranda Schreurs 
(Professorin für Umwelt- und Klimapolitik) scharf 
kritisiert. Sie wirft der Bundesregierung vor, dass 
sie das Hauptaugenmerk beim KSG auf Kosten-
limitierung gelegt habe (Schreurs 2019). Volker 
Quaschning (2019) (Professor für regenerative 
Energiesysteme) fordert einen massiven Ausbau 
erneuerbarer Energien und kritisiert die – entgegen 
früherer Gesetzesentwürfe – nur vage Absichtserklä-
rung des KSGs zur Klimaneutralität. Quaschning 
(als einer von elf  Einzelklägern) reichte zusammen 
mit Klimaschutzorganisationen Beschwerde gegen 
das KSG beim Verfassungsgericht ein, welches das 
KSG im März 2021 teilweise für verfassungswidrig 
erklärte (BVerfG 2021a). Das Gericht stellte fest, dass 
das „knappe CO2-Restbudget hinreichend schonend 
aufgezehrt [werden müsse]“ (BVerfG 2021b: 81). 
Konkret soll eine „zu kurzsichtige und damit einsei-
tige Verteilung von Freiheit und Reduktionslasten 
zulasten der Zukunft [bzw. zukünftiger Generatio-
nen] verhindert werden“ (BVerfG 2021b: 81). Die 
Richterschaft bewertete insbesondere die Regelung 
zur Fortschreibung des THG-Reduktionspfads ab 
2030 als unzureichend, auch wenn der exakte Reduk-
tionspfad noch nicht „endgültig festgelegt werden 
kann und soll“ (BVerfG 2021b: 105). Als unmittelba-
re Reaktion auf das Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts hat die Bundesregierung im Mai 2021 eine 
Novellierung des 2019 verabschiedeten Gesetzes 
beschlossen. Hauptsächlich wurden im KSG die 
Reduktionsziele angehoben bzw. geplante zukünftige 
Emissionsmengen reduziert. Das neue Ziel sieht eine 
Emissionsminderung um 65 % statt 55 % bis 2030, 
um 77 % bis 2035 sowie um 88 % bis 2040 jeweils ge-
genüber 1990 vor (§3 Abs. 2 KSG). Die ursprünglich 
angestrebte Treibhausgasneutralität ab 2050 wird 
jetzt verbindlich als Ziel festgelegt. Bis 2045 sollen 
demnach Netto-Treibhausgasneutralität1 erzielt und 
ab 2050 Negativemissionen erreicht werden (vgl. §3 
Abs. 2 KSG). Die schon mit dem ursprünglichen 
Gesetz eingeführten Emissionsbudgets für jeden 
einzelnen Sektor (Energiewirtschaft, Industrie, Ver-
kehr, Gebäude, Landwirtschaft, Abfallwirtschaft und 
Sonstiges) wurden im novellierten KSG insbesondere 
für den Energiesektor reduziert (§4 KSG). Für die 
Einhaltung dieser Budgets sind die überwiegend 
zuständigen Bundesministerien verantwortlich, die 
bei Überschreitung ein Sofortprogramm innerhalb 
von drei Monaten vorlegen müssen, das die Einhal-
tung des Emissionsbudgets für die nächsten Jahre 
sicherstellt (§8 KSG).

im Gegensatz zu früheren Reduktionszielen Einspa-
rungen durch CO2-Senken, wie z.B. durch Renaturie-
rungsmaßnahmen von Mooren oder Aufforstungen, 
gegengerechnet werden können. Diese Senken sind 
allerdings mit erheblichen Unsicherheiten und Risiken 
verbunden und können die geplanten Einsparungen 
unter Umständen nicht leisten oder werden durch 
Brände und Dürren zunichte gemacht. Im Vorfeld 
forderten Umweltverbände daher die Einführung 
eines 60 %-Brutto-Ziels statt des jetzt beschlossenen 
55 %-Netto-Ziels (Schwarz 2021). Obwohl sich die 
EU laut Arneth und Kunstmann (2020) bei ihren 
Reduktionszielen von 55 % bis 2030 auf wissenschaftli-
che Erkenntnisse des IPCCs stützt (IPCC 2018), wählt 
der IPCC das Bezugsjahr 2010, während die EU als 
Referenzwert das Jahr 1990 angibt, was zur Errei-
chung der Reduktionsziele besonders für die deutsche 
Bundesregierung vorteilhaft ist. Im Referenzwert 
aus dem Jahr 1990 sind die hohen Emissionsmengen 
der mittlerweile abgeschalteten Kohlekraftwerke der 
DDR noch mit einbezogen, sodass die tatsächliche 
Reduktion der THG-Emissionen bis 2030 wesentlich 
geringer ausfällt (Arneth / Kunstmann 2020). Wei-
tere Kritik an der Verordnung richtet sich aus Sicht 
der Klimafolgenforschung vor allem auf die unkla-
re Strategie zum Erreichen der THG-Reduktionen 
und die ungeklärte Frage, wie Versäumnisse beim 
nationalen Klimaschutz sanktioniert werden sollen 
(Edenhofer 2020; Knopf 2020). Einige Staaten haben 
zur Erreichung der Reduktionsziele angekündigt, 
vermehrt auf Kernenergie zu setzen. Doch selbst bei 
Nichteinhaltung der geplanten Reduktionen sieht 
das Gesetz momentan keine finanziellen Konsequen-
zen vor, weshalb dem Europäischen Klimagesetz ein 
ähnliches Problem wie dem PA ereilen könnte. Zwar 
kann bei einem Verstoß gegen EU-Recht prinzipiell 
ein Vertragsverletzungsverfahren gegen einen Mit-
gliedsstaat eröffnet werden, sodass verfehlte Fort-
schritte beim Klimaschutz durch den Gerichtshof 
mit einem Bußgeld bestraft werden könnten. Für 
solche Verfehlungen fordert Knopf (2020) allerdings 
die Installation eines intelligenteren Prüfungsmecha-
nismus im Klimagesetz, der zusätzlich zum üblichen 
Vertragsverletzungsverfahren EU-weite Instrumente, 
wie z.B. eine CO2-Bepreisung, zur Verfügung stellt.

4.3 BRD-Ebene

Im Jahr 2019 hat auch die Bundesregierung eine CO2-
Bepreisung für die Sektoren Wärme und Verkehr 
durch das Klimaschutzprogramm 2030 angekündigt. 
Die zusätzliche Abgabe wird seit dem 01. Januar 
2021 fällig und beträgt 25€ pro Tonne CO2, wobei 
der Preis bis 2025 schrittweise auf 55€ pro Tonne 
angehoben werden soll (Bundesregierung 2019). 
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Capture and Storage (CCS), in geeigneter Anwendung 
ein enormes Potential besitzen. Allerdings unterlie-
gen diese Verfahren ebenfalls großen Risiken und 
Unsicherheiten (z.B. Fuss et al. 2018). Daher betont 
die bayerische Staatsregierung im 2021 erschiene-
nen Klima Report Bayern, dass die Klimaziele des 
BayKlimaG nicht primär mittels Negativemissionen 
erreicht werden können, sondern vor allem die Ver-
meidung von THG-Emissionen eine dominante Rolle 
spielen muss (StMUV 2021: 20f.). Das BayKlimaG 
soll außerdem für die Stärkung der gesellschaftlichen 
Akzeptanz die Themen Klimawandel und -schutz in 
geeigneten Lehr- und Unterrichtsfächern tiefer ein-
binden. Es enthält darüber hinaus eine Reihe weiterer 
Empfehlungen, jedoch keine neuen Verpflichtungen 
für Kommunen (StMUV 2020).

Dass das BayKlimaG generell keine Verbote und 
verbindliche Verpflichtungen auferlegt, stößt auf 
heftige Kritik seitens der Opposition und mehrerer 
Umweltverbände. Kritisierende bemängeln, dass 
es dem Gesetz an konkreten Zielen und Vorgaben 
zur Einsparung klimaschädlicher THG-Emissionen 
fehle (Hermannsen 2020). Insbesondere der Um-
weltausschuss des bayerischen Landtags macht 
auf das Fehlen eines umfassenden Monitorings 
durch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
aufmerksam und betont die Notwendigkeit einer 
zentralen Stelle, die die Erfüllung der Zielvorgaben 
überwacht (BL 2020).

Die Thematik des Klimawandels und die gesell-
schaftliche Akzeptanz der Klimapolitik ist in den 
letzten Jahren besonders durch soziale Bewegungen 
in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung ge-
rückt. Allen voran die 2018 gegründete Fridays for 
Future-Bewegung erreichte nicht nur global große 
Aufmerksamkeit, sondern intensivierte auch den 
politischen Diskurs über Maßnahmen zum Klima-
schutz. Eine 2019 durchgeführte Längsschnittstu-
die von Koos und Naumann (2019: 16) kam u.a. 
zu dem Ergebnis, dass der Klimawandel auch in 
Deutschland durchaus als bedrohlich empfunden 
wird, jedoch eher als weltweite anstatt als persön-
liche Gefahr. Über alle Altersgruppen hinweg ist 
das Verständnis für die Freitagsdemonstrationen 
hoch, da in der Befragung 21 % teilweise und 58 % 
volles Verständnis für die Demonstrationen äußerten 
(Koos / Naumann 2019: 7). Allerdings werden in der 
Studie auch Diskrepanzen zwischen Geschlechtern, 
Generationen und politischer Parteiidentifikation 
der Befragten deutlich. Insbesondere zur Einfüh-
rung einer CO2-Bepreisung sind Unterstützung und 
Akzeptanz in der deutschen Bevölkerung äußerst 
divers (Koos / Naumann 2019: 12f.). Die Ambivalenz 
zwischen der Unzufriedenheit mit der bisherigen 
Klimapolitik und der Akzeptanz neuer politischer 
Maßnahmen könnte auch aus der Abstraktheit der 

Das reine Anheben der Klimaziele und die Reduktion 
der Emissionsbudgets sehen zahlreiche Verbände und 
Fachleute äußerst kritisch, da weiterhin konkrete 
Umsetzungen, Maßnahmenkataloge sowie Hand-
lungsanweisungen fehlen. Beispielsweise bleibt nach 
wie vor unklar, wie der Kohleausstieg sowie der Aus-
bau der erneuerbaren Energien schneller vonstatten 
gehen kann, um die Reduktionsziele zu erreichen und 
das Emissionsbudget für den Energiesektor nicht zu 
überschreiten. Zusätzlich zum novellierten KSG ver-
langt der Bundesverband für Erneuerbare Energien 
(BEE) die Entwicklung eines konkreten Zeitplans für 
den Abbau der fossilen Subventionen sowie weitere 
Anreize zur Beschleunigung der Energiewende (BEE 
2021: 9f.).

4.4 Bayern-Ebene

Obwohl die Gesetzgebungskompetenzen bezüglich 
Klima- und Energierecht vor allem beim Bund liegen, 
nutzen viele Bundesländer ihren Gestaltungsspielraum 
zur Verabschiedung von eigenen Klimaschutzgesetzen 
(UBA 2018). Als elementaren Bestandteil der 2019 
vorgestellten Bayerischen Klimaschutzoffensive hat 
die Bayerische Staatsregierung im November 2020 
das Bayerische Klimaschutzgesetz (BayKlimaG) 
verabschiedet. Das BayKlimaG ist am 01. Januar 
2021 in Kraft getreten und setzt sich die Klimaneu-
tralität Bayerns bis 2050 zum Ziel (Art. 2 Abs. 2 
BayKlimaG). Außerdem sollen die Emissionen an 
CO2-Äquivalenten je Einwohner um mindestens 55 % 
bis 2030 reduziert werden, sodass die Gesamtemissio-
nen Bayerns unter 5 Tonnen pro Einwohner und Jahr 
sinken (Art. 1 Abs. 2 BayKlimaG). Darüber hinaus 
enthält die Bayerische Klimaschutzoffensive einen 
10-Punkte-Plan, der über 100 Einzelmaßnahmen be-
inhaltet. Dieser Plan umfasst den Umbau des Waldes, 
die Renaturierung der Moore, den Schutz des Wassers, 
eine klimaschonende Landwirtschaft, Ökolandbau 
und Ernährung, Innovationen (z.B. die Errichtung 
eines Zentrums für Klimaresilienz und Klimafor-
schung), Energie, Mobilität, verstärkte Klimaarchi-
tektur, mehr Holzbau und die Klimaneutralität der 
staatlichen und kommunalen Verwaltungsbehörden 
bis 2030 (StMUV 2020). Wie auch auf europäischer 
und bundesdeutscher Ebene, wird die angestrebte 
Klimaneutralität in Bayern nicht alleine durch die 
Reduzierung von THG-Emissionen realisiert werden 
können, sondern setzt die Nutzung geeigneter Kom-
pensationsmaßnahmen voraus, wie z.B. Aufforstung, 
Humusaufbau oder technologische Lösungen, die der 
Atmosphäre aktiv CO2 entziehen und anthropogene 
Negativemissionen darstellen (StMUV 2021: 20). 
Krause, Knoke und Rammig (2020: 351ff.) haben 
gezeigt, dass derartige Innovationen, wie z.B. Carbon 
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Thematik resultieren. Sowohl die Reduktionsziele 
als auch die Maßnahmen zur Erreichung der Ziele 
entziehen sich der unmittelbaren Erfahrungswelt und 
sind – wie der Klimawandel selbst – nur sehr schwer 
als singuläre Ereignisse identifizierbar.

Anmerkung

1) Im Gegensatz zum Pariser Klimaabkommen und zum Europä-
ischen Klimagesetz verwendet das Bundes- Klimaschutzgesetz 
die Begriffe „treibhausgasneutral“ und „klimaneutral“ nicht 
synonym. Laut Luhmann und Obergassel (2020: 29ff.) zielt 
die Treibhausgasneutralität im KSG auf die Einhaltung des 
PAs ab, wohingegen mit Klimaneutralität ein wandelnder 
Zustand gemeint ist, der Kompensation durch Zuführung 
von Emissionsrechten aus Drittstaaten mit berücksichtigt.

Literatur

Arneth, A.; Kunstmann H. 2020: Der Entwurf für ein EU-
Klimagesetz ist unzureichend. Earth System Knowledge 
Platform. Online: https://www.eskp.de/klimawandel/der-
entwurf-fuer-ein-eu-klimagesetz-ist-unzureichend-9351083/ 
(12.11.2020).

BL, Bayerischer Landtag. 2020: Monitoring für Bayerns Kli-
maschutzgesetz gefordert. Online: https://www.bayern.
landtag.de/aktuelles/aus-den-ausschuessen/umweltaus-
schuss-klimaschutzgesetz/ (13.10.2020).

BEE, Bundesverband für Erneuerbare Energien. 2021: BEE-
Stellungnahme zum Entwurf eines Ersten Gesetzes zur 
Änderung des Bundes-Klimaschutzgesetzes. Online: https://
www.bee-ev.de/fileadmin/Publikationen/Positionspapie-
re_Stellungnahmen/BEE/20210512_BEE-Stellungnah-
me_KSG.pdf (12.05.2021).

BMU, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare 
Sicherheit. 2019: Ambitionsmechanismus unter dem Pa-
riser Abkommen. Online: https://www.bmu.de/fileadmin/
Daten_BMU/Download_PDF/Klimaschutz/ambitionsme-
chanismus_pariser_abkommen_bf.pdf (07.10.20).

Bundesregierung. 2019: Klimaschutzprogramm 2030 der 
Bundesregierung zur Umsetzung des Klimaschutzplans 
2050. Online: https://www.bundesregierung.de/resource/ 
blob/975226/1679914/e01d6bd855f09bf05cf7498e06d0 
a3ff/2019-10-09-klima-massnahmen-data.pdf?download=1 
(11.10.2020).

BVerfG, Bundesverfassungsgericht. 2021a: Verfassungsbeschwer-
den gegen das Klimaschutzgesetz teilweise erfolgreich. 
Pressemitteilung Nr. 31/2021 vom 29. April 2021.

BVerfG, Bundesverfassungsgericht. 2021b: Beschluss des Ers-
ten Senats vom 24. März 2021 – 1 BvR 2656/ 18, 1 BvR 
96/20, 1 BvR 78/20, 1 BvR 288/20, 1 BvR 96/20, 1 BvR 
78/20 – Rn. (1–270). Online: http://www.bverfg.de/e/
rs20210324_1bvr265618.html (02.05.2021).

EC, European Commission. 2019: Der europäische Grü-
ne Deal. Online: https://eur-lex.europa.eu/resource.
html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75e-
d71a1.0021.02/DOC_1&format=PDF (10.10.2020).

EC, European Commission. 2020: Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Schaffung des Rahmens für 
die Verwirklichung der Klimaneutralität und zur Änderung 
der Verordnung (EU) 2018/1999 (Europäisches Klimagesetz). 
Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HT
ML/?uri=CELEX:52020PC0080&from=EN (11.10.2020).



Rechtliche und politische Rahmenbedingungen als Grundlage für sozial-ökologische Transformationen 147

Krause, A.; Knoke, T.; Rammig, A. 2020: A regional assessment 
of land-based carbon mitigation potentials: Bioenergy, 
BECCS, reforestation, and forest management. In: Global 
Change Biology – Bioenergy, 12: 346–360.

Luhmann, H.-J.; Obergassel, W. 2020: Klimaneutralität 
versus Treibhausgasneutralität - Anforderungen an die 
Kooperation im Mehrebenensystem in Deutschland. In: 
GAIA - Ecological Perspectives for Science and Society, 
29: 27–33.

Pauw, W. P.; Klein, R. J. T.; Mbeva, K.; Dzebo, A.; Cassan-
magnago, D.; Rudloff, A. 2017: Beyond headline mitiga-
tion numbers: we need moretransparent and comparable 
NDCs to achieve the ParisAgreement on climate change. 
In: Climatic Change, 147: 23–29.

Quaschning, V. 2019: Das Haus ist verloren. Interview mit dem 
Energieprofessor Volker Quaschning auf klimareporter.
de. Online: https://www.klimareporter.de/deutschland/
das-haus-ist-verloren (15.11.2020).

Schonhardt, S.; Waldman, S. 2021: U.S. Commits to Greater 
CO2 Reductions, China and India Do Not. Online: https://
www.scientificamerican.com/article/u-s-commits-to-grea-
ter-co2-reductions-china-and-india-do-not/ (24.04.2021).

Schreurs, M. 2019: Ein Versuch, die Anhänger der popu-
listischen Parteien nicht zu sehr aufzuregen. Interview 
mit Miranda Schreurs. Online: https://www.bpb.de/dia-
log/297641/ein-versuch-die-anhaenger-der-populistischen-
parteien-nicht-zu-sehr-aufzuregen (15.11.20).

Schwarz, S. 2020: EU-Regierungen wollen 55-Prozent-Kli-
maziel für 2030. Online: https://www.klimareporter.de/
europaische-union/eu-regierungen-wollen-55-prozent-
klimaziel-fuer-2030 (10.01.2020).

Schwarz, S. 2021: EU-Klimagesetz kommt kaum voran. 
Online: https://www.klimareporter.de/europaische-union/
eu-klimagesetz-kommt-kaum-voran (24.04.2021).

Schwarze, R. 2020: „Biden kann den Paris-Austritt nicht 
ungeschehen machen“. Interview mit Prof. Dr. Reimund 
Schwarze. Online: https://www.klimareporter.de/interna-
tional/biden-kann-den-paris-austritt-nicht-ungeschehen-
machen (09.01.2021).

Singh, S.; Sheldrick, A; Browning, N. 2021: ‘Down’ and 
‘out’? COP26 wording clouds way ahead on climate. 
Reuters. Online: https://www.reuters.com/business/cop/
business-usual-global-fossil-fuel-firms-now-after-un-cli-
mate-deal-2021-11-15/ (10.12.2021).

StK, Bayerische Staatskanzlei. 2020: Bayerisches Klimaschutz-
gesetz. Online: https://www.gesetze-bayern.de/Content/
Document/BayKlimaG/true (18.05.2021).

StMUV, Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Ver-
braucherschutz. 2020: Bayerische Klimaschutzoffensive. 
Online: https://www.stmuv.bayern.de/themen/klimaschutz/
klimaschutzgesetz/index.htm (13.10.2020).

StMUV, Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbrau-
cherschutz. 2021: Klima-Report Bayern 2021. Klimawandel, 
Auswirkungen, Anpassungs- und Forschungsaktivitäten 
München.

UBA, Umweltbundesamt. 2018: Klimaschutz- und Energierecht. 
Online: https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-
energie/klimaschutz-energiepolitik-in-deutschland/recht-
liche-instrumente/klimaschutz-energierecht#textpart-2 
(13.10.2020).

UK Government. 2021: Policy paper – World leaders summit 
on ‘Action on forests and land use’. Online: https://www.
gov.uk/government/publications/cop26-world-leaders-sum-
mit-on-action-on-forests-and-land-use-2-november-2021/
world-leaders-summit-on-action-on-forests-and-land-use 
(10.12.2021).

5 Der rechtliche und  
 politische Handlungsrahmen  
 zum Themenfeld Gewässerschutz 

5.1 Globale Ebene

Wasser ist das Lebensmedium schlechthin, ohne 
Zugang zu Wasser kann kein bekannter terrestrischer 
Organismus wachsen und dauerhaft überleben. Die 
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gung für alle gewährleisten“ und Ziel 14 „Ozeane, 
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Entwicklung erhalten und nachhaltig nutzen“ (vgl. 
Abb. 4). Auf globaler Ebene existieren zwar zusätz-
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Vereinbarungen, die zum Gewässerschutz beitragen 
sollen, wie z.B. verschiedene Meeresschutzabkommen. 
Alle Vorhaben verlieren allerdings oft mangels ihrer 
Verbindlichkeit an Wirkung, denn ein multilateraler 
völkerrechtlicher Vertrag, wie beispielsweise das Pa-
riser Klimaabkommen für den Klimaschutz, fehlt für 
den Gewässerschutz bislang.
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5.2 EU-Ebene

Auf europäischer Ebene wurde mit der im Jahr 2000 
verabschiedeten Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 
(WRRL, 2000/60/EG) zumindest ein europaweites 
Vorhaben unternommen, Nachhaltigkeit und Nor-
men für den Schutz von Gewässern festzuschreiben 
(UBA 2018a). Die WRRL (zuletzt geändert 2014) 
setzt z.B. das EU-weite Ziel, dass spätestens bis 
zum Jahr 2027 das Grundwasser sowie alle Flüsse, 
Seen, Übergangs- und Küstengewässer in einem 
„guten Zustand“ sein sollen, und fordert die Ge-
währleistung einer nachhaltigen Wassernutzung 
durch Einzelpersonen und Unternehmen – auch 
im wasserwirtschaftlichen Sinn. Die WRRL sollte 
das Gewässerschutzrecht auf europäischer Ebene 
vereinheitlichen und löste daher viele ältere Richt-
linien und Vorgaben ab. In Ergänzung zur WRRL
legt die Grundwasserrichtlinie (GWRL) (GWRL, 
2006/118/EG), die im Jahr 2006 die ältere EWG-
Grundwasserrichtlinie von 1976 ersetzte, Qualitäts-
kriterien zur Bewertung des chemischen Zustands 
des Grundwassers fest. Die GWRL (zuletzt geändert 

2014) gibt Kriterien für die Beschreibung des chemi-
schen Grundwasserzustandes vor und defi niert EU-
einheitliche Qualitätsnormen für Belastungen u.a. 
durch Nitrate, Pfl anzenschutzmittel und Biozide. Die 
GWRL hat außerdem das Ziel einer Verschlechterung 
des Grundwasserzustands vorzubeugen und fordert 
Maßnahmen zur Verhinderung oder Begrenzung des 
Eintrags von Schadstoff en ein. Speziell zum Schutz 
der Grund- und Oberfl ächengewässer vor Verunreini-
gung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen 
wurde bereits 1991 die Nitratrichtlinie (Richtlinie 
91/676/EWG) ins Leben gerufen (zuletzt geändert 
2008). Weitere Umweltqualitätsnormen für Oberfl ä-
chengewässer werden für die EU-Wasserpolitik in 
der vom Europäischen Parlament und Rat 2008 ver-
abschiedeten und zuletzt 2013 geänderten Richtlinie 
über Umweltqualitätsnormen (UQN-Richtlinie) 
(Richtlinie 2008/105/EG) vorgegeben. Sie stuft 45 
Stoff e und Stoff gruppen, wie z.B. Quecksilber und 
Quecksilberverbindungen, aufgrund des erheblichen 
Risikos, das von ihnen für Mensch und Umwelt 
ausgeht, als prioritäre Schadstoff e ein. Allerdings 
sind im EU-Recht solche Richtlinien im Gegensatz 
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zu Verordnungen nicht sofort rechtsverbindlich, 
sondern müssen von den einzelnen Mitgliedsstaaten 
erst innerhalb einer bestimmten Frist in nationales 
Recht umgewandelt werden (UBA 2018a). 

5.3 BRD-Ebene

Auf bundesdeutscher Ebene wurde deshalb 2002 
ein Rahmengesetz durch die Neufassung des Was-
serhaushaltsgesetzes (WHG) verabschiedet sowie 
weitere Rechtsverordnungen erlassen. Das Gesetz dient 
zusammen mit den beiden Tochterverordnungen, der 
2010 beschlossenen Grundwasserverordnung (GrwV) 
(zuletzt geändert 2017) sowie der 2016 geschaffenen 
Oberflächengewässerverordnung (OGewV) (zuletzt 
geändert 2020), in erster Linie der Umsetzung und 
Einhaltung der europäischen Richtlinien, wie z.B. der 
WRRL oder der GWRL. Primäres Ziel des WHGs 
(zuletzt geändert 2021) ist die Erfassung sowie der 
Schutz aller oberirdischer Gewässer, Küstengewässer 
und des Grundwassers, sodass eine Verschlechterung 
des chemischen Zustands vermieden wird (§47 Abs. 1 
WHG). Außerdem schafft das WHG Bestimmungen 
für die Bewirtschaftung von Gewässern und steuert 
die menschlichen Einwirkungen mit dem Ziel, dass 
die Funktions- und Leistungsfähigkeit der Gewässer 
erhalten und verbessert und sie zum Wohl der Allge-
meinheit sowie im Einklang mit den Interessen Ein-
zelner genutzt werden können (§2 Abs. 6 WHG). Die 
GrwV gibt Kriterien für die Beurteilung des chemischen 
Grundwasserzustands sowie einzuhaltende Schwellen-
werte gemäß der europäischen GWRL vor (§5 GrwV). 
Des Weiteren fordert sie behördliche Maßnahmen zur 
Realisierung einer Trendumkehr ein, wenn ein steigen-
der Trend von Schadstoffkonzentrationen beobachtet 
werden kann (§5 GrwV). Die OGewV widmet sich dem 
Schutz und der Bewirtschaftung speziell der Ober-
flächengewässer und strebt gemäß der europäischen 
Richtlinien, wie z.B. der UQN-Richtlinie, einen guten 
ökologischen und chemischen Zustand der Oberflä-
chengewässer an. Beide Tochterverordnungen können 
als Ausführung und Ergänzung des WHGs betrachtet 
werden, da die OGewV z.B. wichtige Detailfragen zur 
Bewirtschaftung regelt. Themenübergreifend strebt 
das WHG auch die Vorbeugung möglicher Folgen 
des Klimawandels an, z.B. durch einen Ausbau des 
Risikomanagements. Seit der Föderalismusreform 
2006 ist die Gesetzgebungskompetenz unter Bund und 
Ländern neu aufgeteilt (Berger 2017: 4ff.). Durch die 
sog. konkurrierende Gesetzgebung kann der Bund von 
seiner Gesetzgebungszuständigkeit Gebrauch machen. 
Nach Art. 72 Abs. 3 Nr. 5 GG können die Länder 
wiederum von diesem Gesetz abweichende Regelungen 
treffen, mit Ausnahme von stoff- oder anlagenbezo-
genen Vorschriften, wie z.B. Öltanks, Tankstellen etc. 

Das WHG wurde seit der Neufassung 2002 mehrfach 
novelliert, um einerseits die Gesetzgebungskompetenz 
nach der Föderalismusreform neu aufzuteilen und 
um andererseits auf Basis von Bestandsaufnahmen 
die Umsetzung der europäischen Richtlinien aktuell 
gewährleisten zu können. 

Bei der Realisierung der EU-Richtlinien zum 
Gewässerschutz spielt in der BRD auch die 1996 ver-
abschiedete Düngeverordnung (DüV) eine essenzielle 
Rolle. Gemäß der europäischen Nitratrichtlinie soll 
die DüV (zuletzt geändert 2021) den Nitrateintrag 
durch landwirtschaftliche Quellen verringern, indem 
z.B. Sperrfristen festgelegt, Vorgaben beim Ausbrin-
gen stickstoff- oder phosphathaltiger Düngemittel 
gemacht oder Limitierungen für das Ausbringen von 
Wirtschaftsdüngern gesetzt werden (§5 & §6 DüV).

Aus wissenschaftlicher Sicht lässt sich laut Tre-
pel (2018: 25f.) nach 18 Jahren WRRL (auch für 
die deutsche Umsetzung) nur ein ambivalentes 
Fazit ziehen. Einerseits werden durch die europä-
ischen Richtlinien nun regelmäßig Angaben zum 
ökologischen und chemischen Zustand der Grund- 
und Oberflächengewässer gesammelt. Außerdem 
konnten sowohl nationale Bewirtschaftungspläne und 
Maßnahmenprogramme als auch die Zusammenarbeit 
bei grenzüberschreitender Gewässerbewirtschaftung 
erheblich verbessert werden (Trepel 2018: 25). An-
dererseits konnte bisher kaum eine Verbesserung des 
Gewässerzustandes erreicht werden, denn insgesamt 
sind in Europa nur die wenigsten Gewässer laut UBA 
(2018b) in einem guten bis sehr guten Zustand. Trepel 
(2018: 28) spricht sich daher für eine konsequentere 
Umsetzung in der Praxis sowie eine Überarbeitung 
einzelner Verordnungen aus. Hendricks et al. (2019: 
285f.) betonen, dass auch in Deutschland die WRRL 
bislang nur unzureichend umgesetzt wurde. Hindernis-
se seien vor allem fehlende finanzielle und personelle 
Ressourcen sowie mangelnde Flächenverfügbarkeit 
für geplante Maßnahmen.

Nicht nur aus wissenschaftlicher Sicht gibt es 
Kritik an der Verwirklichung der europäischen Richt-
linien in Deutschland, sondern auch seitens der eu-
ropäischen Kommission, die 2016 ein Vertragsverlet-
zungsverfahren gegen die Bundesrepublik eröffnete. 
Im Juni 2018 verurteilte der europäische Gerichtshof 
(EuGH 2018) die Bundesregierung aufgrund der 
unzureichenden Umsetzung der Nitratrichtlinie: Zu-
sätzliche Maßnahmen oder verstärkte Aktionen, die 
den Schutz der Gewässer vor Verunreinigungen durch 
Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen gewährleistet 
hätten, seien aus Sicht des Gerichtes ausgeblieben, 
obwohl klar gewesen sei, dass die bis dahin ergriffenen 
Maßnahmen nicht ausreichen würden (EuGH 2018). 
Die EU drohte zwischenzeitlich sogar mit erneuter 
Klage und hohen Strafzahlungen gegen Deutschland, 
da die notwendige Aktualisierung des WHGs und 
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die Verschärfung der Düngeverordnung aufgrund 
von Unstimmigkeiten zwischen Bund und Ländern 
nur sehr schleppend voran ging. Im Frühjahr 2020 
konnte eine Einigung erzielt und die notwendigen 
Änderungen des WHGs und der Düngeverordnung 
verabschiedet werden (Wendland 2020). Damit gelten 
u.a. neue Sperrfristen und Düngeverbote (z.B. für 
bestimmte Zwischenfrüchte und für stickstoff- und 
phosphathaltige Düngemittel auf gefrorenen Böden) 
und neue Grenzwerte (besonders in stark nitratbelas-
teten, sog. roten Gebieten) (Wendland 2020). Vor 
allem die Ausweisung der roten Gebiete ist in der 
Vergangenheit stark in die Kritik geraten, da sich die 
Messstellennetze in vielen Bundesländern (darunter 
Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen 
und Sachsen) als fehlerhaft erwiesen (Lehmann 2020; 
Zinke 2020). 

Eine weitere – unter verschiedenen Akteur*innen 
umstrittene – Maßnahme zum Gewässerschutz ist die 
Einführung von 5 m breiten Gewässerrandstreifen 
auf Flächen entlang von Gewässern, die mehr als 5 % 
Hangneigung aufweisen (§38 WHG). Dadurch ist eine 
geschlossene, ganzjährig begrünte Pflanzendecke auf 
landwirtschaftlich genutzten Flächen innerhalb eines 
Abstandes von 5 m zur Böschungsoberkante (bzw. 
ab der Linie des Mittelwasserstandes) verpflichtend 
(§38a WHG). Allerdings können die Bundesländer auf 
Basis der konkurrierenden Gesetzgebung sowie nach 
§2 Abs. 2 WHG auch für die Gewässerrandstreifen 
abweichende Regelungen treffen. 

Um in der Bundesrepublik die länderübergrei-
fende wasserwirtschaftliche und wasserrechtliche 
Kooperation zu fördern, wurde bereits 1956 die 
Bund / Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) 
gegründet (LAWA o.J). Sie soll Fragestellungen er-
örtern, Lösungen erarbeiten und Empfehlungen 
zur Umsetzung initiieren, wie z.B. bei Fragen der 
Wasserversorgung sowie dem Küsten- und Hoch-
wasserschutz. Derzeit untersucht eine Arbeitsgruppe 
der LAWA z.B. potenzielle Zielkonflikte bei der An-
passung der Wasserwirtschaft an den Klimawandel 
und versucht konkrete Konfliktlösungsstrategien zu 
entwickeln (LAWA 2020: 20).

5.4 Bayern-Ebene

Die Ausführung des bundesdeutschen WHGs (und 
damit der europäischen Richtlinien) auf Landesebene 
werden seit 2010 durch das Bayerische Wassergesetz 
(BayWG) sichergestellt, das zuletzt 2019 novelliert 
wurde. Es kann deshalb als Ausführungsgesetz des 
WHGs in Bayern angesehen werden und regelt u.a. 
die Einteilung von Gewässern, die Bewirtschaftungs-
grundsätze und -ziele, die Abwasserbeseitigung, das 
gewässerkundliche Messwesen, die Benutzung der 

Gewässer sowie den Gewässerschutz (BayWG). Au-
ßerdem erhält das BayWG in Art. 47 Bußgeldbe-
stimmungen für Ordnungswidrigkeiten rund um die 
Gewässernutzung und den Gewässerschutz. 

Bei der Umsetzung einzelner Maßnahmen für den 
Gewässerschutz möchte der Wasserpakt in Bayern, 
der 2017 durch den Zusammenschluss von Erzeugern, 
Wasserversorgern, Verbänden und Institutionen ge-
gründet wurde, ressortübergreifende Kooperation 
erreichen. Ziel des Wasserpakts ist eine weitere Ver-
besserung des Gewässerzustandes zusätzlich zu den 
gesetzlichen Vorgaben (StMELF 2017). Die ange-
strebten Aktionen beschränken sich dabei nicht nur 
auf den Grundwasserschutz, sondern beziehen z.B. 
auch Fragen der nachhaltigen Bewässerung mit ein. 

Vor dem Hintergrund der sich zuspitzenden Kli-
makrise hat das Bayerische Staatsministerium für 
Umwelt und Verbraucherschutz (StMUV) im Ok-
tober 2020 eine neue Wasserschutzoffensive unter 
dem Namen „Wasserzukunft Bayern 2050: Wasser 
neu denken!“ angekündigt (StMUV 2020a: 4f.). Das 
Programm sieht vor, auf Basis einer 5-Säulen-Strategie 
(Wasser speichern, Wasser verteilen, Wasser schüt-
zen, Wasser schätzen und Wasser gesamtstaatlich 
denken) in den kommenden Jahren eine Vielzahl 
von konkreten Projekten zu starten (StMUV 2020a: 
6ff.). Die Notwendigkeit zusätzlicher Maßnahmen 
spiegelt sich nicht nur in zukünftigen Umweltverän-
derungen wider, sondern auch im heutigen Zustand 
der Gewässer Bayerns. Laut Prognosen des StMUV 
(2017: 50f.) befinden sich im Jahr 2021 lediglich etwa 
38 % der Fließ- und 58 % der Seegewässer Bayerns 
in einem „guten ökologischen Zustand“. Besonders 
im Hinblick ubiquitärer Stoffe, deren Reduzierung 
durch die europäische UQN-Richtlinie gefordert wird, 
muss in Bayern der Zustand der Oberflächengewässer 
flächendeckend als „nicht gut“ eingestuft werden 
(StMUV 2017: 51). 

Die Thematik der Gewässerrandstreifen als Maß-
nahme zur Verbesserung des Gewässerzustands hat 
in den vergangenen Jahren besonders in Bayern und 
Baden-Württemberg große öffentliche Aufmerksamkeit 
erreicht. Ein unter dem Slogan „Rettet die Bienen“ be-
kannt gewordenes Volksbegehren hatte in Bayern u.a. 
den Schutz der Gewässerrandstreifen als Ziel (StMUV 
2020b: 9) und stieß in der bayerischen Bevölkerung laut 
BLfS (o.J.) mit über 1,7 Millionen gültigen Eintragun-
gen auf große Zustimmung (8,3 % mehr Eintragungen 
als zur Rechtsgültigkeit notwendig gewesen wären). 
Ein garten- und ackerbauliches Verbot entlang von 
Gewässern erster und zweiter Ordnung wurde auf einer 
Breite von 10m durch Art. 21 des BayWGs sowie Art. 
16 Abs. 1 des Bayerischen Naturschutzgesetzes (Bay-
NatSchG) erlassen (StMUV 2020b: 2). Insbesondere 
Interessenvertretungen der Landwirtschaft, wie z.B. 
Bauernverbände, kritisieren die strengen Vorgaben 
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(DBU 2020). Sie fordern stattdessen freiwillige Ge-
wässerrandstreifen über Agrarumweltprogramme 
und das Greening der Europäischen Agrarpolitik zu 
fördern, um große Ertragseinbußen zu vermeiden. 
Nach heftigen Protesten von Landwirt*innen hat die 
bayerische Landesregierung 2021 eine Möglichkeit für 
Ausgleichszahlungen ins Leben gerufen. Landwirt-
schaftsbetriebe, die Ackerfläche durch die Einführung 
von Gewässerrandstreifen verloren haben, können 
Entschädigungszahlungen in Höhe von 500 € pro ha 
und Jahr für die nächsten fünf Jahre beantragen. In den 
darauffolgenden Jahren wird die Entschädigungszah-
lung 200€ pro ha und Jahr betragen (StMELF 2021: 
2). Während bei „deutlich erkennbaren“ Gewässern 
die Einhaltung der Gewässerrandstreifen bereits seit 
2019 Pflicht ist, herrscht hinsichtlich der künstlich 
aussehenden Gewässer vielerorts noch Unklarheit. 
Zwar sind u.a. in Bayern grüne Gräben, Straßensei-
tengräben sowie Be- und Entwässerungsgräben von 
dieser Pflicht ausgenommen, da die Länder derartige 
Gewässer allgemein nach §2 Abs. 2 WHG von dessen 
Bestimmungen ausschließen dürfen. Allerdings ist die 
Klassifizierung vieler Grenzfälle unvollständig. Ob sie 
tatsächlich im Sinne §3 Nr. 4 WHG als künstlich gelten 
und aufgrund §2 Abs. 2 WHG von der Gewässerrand-
streifenpflicht ausgenommen werden dürfen, muss erst 
durch Begutachtung vor Ort entschieden werden (BLW 
2020). Diese ist (Stand August 2021) noch nicht für 
alle Landkreise abgeschlossen. In einigen Landkreisen 
ist allerdings bereits eine Einsicht bei den jeweiligen 
Wasserwirtschaftsämtern möglich (BLW 2021).
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6 Der rechtliche und 
 politische Handlungsrahmen 
 zum Themenfeld Biodiversität

6.1 Globale Ebene

Natur- und Biodiversitätsschutz können auf eine fünf 
Dekaden umfassende Geschichte globaler Gesetzge-
bung wie auch internationaler politischer Strategien 
zurückblicken (vgl. Abb. 5). Das älteste internationale 
Vertragswerk zum Naturschutz, das Übereinkommen 
über Feuchtgebiete, insbesondere als Lebensraum für 
Watt- und Wasservögel wurde 1971 in Ramsar, Iran 
geschlossen (Ramsar-Konvention) und trat 1975 in 
Kraft. Bis heute ist der völkerrechtliche Vertrag von 
171 Staaten ratifi ziert. Ein Jahr später, 1972, wäh-
rend der Konferenz der Vereinten Nationen über die 
Umwelt des Menschen (United Nations Conference 
on the Human Environment) bekannten sich die 
Staaten zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
in Umwelt- und Naturschutzfragen. Im selben Jahr 
wurde das Übereinkommen zum Schutz des Natur- und 
Kulturerbes der Welt (UNESCO-Welterbekonvention) 

verabschiedet, in dem sich alle Vertragsparteien ver-
pfl ichten, die Kultur- und Naturgüter mit einem 
außergewöhnlichen universellen Wert für die gesamte 
Menschheit zu schützen und zu erhalten. Ebenfalls 
im Jahr 1972 wurde das UNESCO-Programm Der 
Mensch und die Biosphäre (MAB) ins Leben geru-
fen, das den Aufbau eines weltweiten Netzes von 
Biosphärenreservaten (BR) zum Ziel hat. Weitere 
relevante internationale Naturschutzabkommen sind 
das Übereinkommen über den internationalen Handel 
mit gefährdeten Arten frei lebender Tiere und Pflanzen
(Washingtoner Artenschutzübereinkommen, CITES), 
verabschiedet 1973, und das Übereinkommen zur 
Erhaltung der wandernden wildlebenden Tierarten 
(Bonner Konvention, CMS) von 1979. 

Das wichtigste internationale Instrument 
zum Schutz der Biodiversität stellt jedoch das 
Übereinkommen über die biologische Vielfalt (Bio-
diversitätskonvention, Convention on Biological 
Diversity, CBD) einschließlich seiner Protokolle dar, 
welches auf der Konferenz der Vereinten Nationen 
für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro im 
Jahr 1992 unterzeichnet wurde. Es ist das weltweit 
umfassendste Abkommen zum Schutz der Natur 

Nationale Strategie zur 
biologischen Vielfalt (2007)
Bundesnaturschutzgesetz 

(2009, 2021)

Fauna-Flora-Habitat(FFH)-Richtlinie 
(1992)

EU-Biodiversitätsstrategie 2030 
(2020) 

Bayern

BRD

EU

Global

Biodiversität

• Schutz der Biodiversität, nachhaltige Nutzung & gerechter Vorteilsausgleich;   
Eindämmung des Verlustes der Biodiversität (5 strateg. Ziele, 20 Kernziele)

• Ziel 14: Ozeane, Meere & Meeresressourcen im Sinne nachhaltiger 
Entwicklung erhalten & nachhaltig nutzen; Ziel 15: Landökosysteme 
schützen, wiederherstellen & ihre nachhaltige Nutzung fördern 

Quellen: SCBD (o.J.); VN (2015); KOM (2020); BMUB (2015a); Bayerische Staatsregierung (2009). Entw.: A. Gerique & P. Pohle 

ZieleEbenen

• Sicherung der Artenvielfalt durch Erhaltung der natürlichen Lebensräume, Aufbau
des europäischen Schutzgebietssystems „Natura 2000“
• Schutz der Natur & Umkehr der Schädigung der Ökosysteme, Erholung von 

Europas Biodiversität: EU-weites Schutzgebietsnetz an Land & auf See, 
Wiederherstellung der Natur, Bewältigung der weltweiten Biodiversitäts-

Herausforderungen 

• Schutz der Biodiversität, Lebensräume & Landschaften, nachhaltige Nutzung von 
Biodiversität; verpflichtende Strategie & gesamtgesellschaftliches Programm mit rund 
330 Zielvorgaben & 430 Maßnahmen
• Schutz von Natur & Landschaft zum Erhalt der Biodiversität & ihrer 

Ökosystemleistungen sowie der Vielfalt, Eigenart, Schönheit & dem Erholungswert 
von Natur & Landschaft; Maßnahmen zu Naturschutz & Landschaftspflege 

• Erhalt der biologischen Vielfalt in Bayern: Sicherung der Arten- & Sortenvielfalt, Erhalt der 
Vielfalt der Lebensräume, Verbesserung der ökologischen Durchlässigkeit von Wanderbarrieren

wie Straßen, Schienen & Wehre, Vermittlung & Vertiefung von Umweltwissen
• Schutz der Natur, Pflege der Landschaft, nachhaltige Sicherung der Leistungen des 

Naturhaushalts & der Naturgüter sowie von Natur & Landschaft als Lebensgrundlage des 
Menschen & Voraussetzung für seine Erholung 

Convention on Biological Diversity, CBD (1992) &
Strategischer Plan für die Biodiversität 2011-2020 

mit Aichi-Zielen
UN-Agenda 2030, SDGs Ziele 14 & 15 (2015)

Bayerische 
Biodiversitäts-

strategie (2008)
Bayerisches 

Naturschutzgesetz 
(2011, 2020)

Abb. 5: Rechtliche und politische Rahmenbedingungen zum Themenfeld Biodiversität 



Rechtliche und politische Rahmenbedingungen als Grundlage für sozial-ökologische Transformationen 153

und der Sicherung der natürlichen Lebensgrundla-
gen des Menschen (BfN o.J.a) und wurde von 168 
Vertragspartnern unterzeichnet, 196 Staaten haben 
es bis Ende 2021 ratifiziert (vgl. Tab. 1). Die drei 
Hauptziele der Biodiversitätskonvention sind der 
Schutz der Biodiversität, ihre nachhaltige Nutzung 
und der gerechte Ausgleich der sich aus der Nutzung 
(genetischer) Ressourcen ergebenden Vorteile. Im 
Jahr 2002 verpflichteten sich die Vertragsparteien 
der CBD bis 2010 den Biodiversitätsverlust als Bei-
trag zur Armutsbekämpfung und zum Wohle allen 
Lebens auf der Erde signifikant zu reduzieren. Sie 
verpflichteten sich, nationale Strategien, Pläne oder 
Programme zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung 
der biologischen Vielfalt zu entwickeln oder zu diesem 
Zweck ihre bestehenden Strategien, Pläne und Pro-
gramme anzupassen (SCBD 2006). Nachdem dieses 
Ziel nicht erreicht werden konnte, wurden 2010 im 
selben Rahmen der Strategische Plan für die Biodi-
versität 2011–2020 und die spezifischeren Aichi-Ziele 
(Aichi Biodiversity Targets) auf der 10. Vertragsstaa-
tenkonferenz (COP10) in Nagoya (Provinz Aichi) in 
Japan verabschiedet, die den Verlust der Biodiversität 
bis 2020 stoppen sollten (Marques et al. 2014). Als 
Vision wurde ein Leben im Einklang mit der Natur 
und als Mission die Eindämmung des Verlustes der 
Biodiversität formuliert. Die Aichi-Ziele umfassen 
fünf strategische Ziele und 20 konkrete, messbare 
und mit Indikatoren hinterlegte Kernziele (SCBD 
o.J., BfN o.J.b). Zu ersteren gehören: A) Bekämpfung 
der Ursachen des Rückgangs der Biodiversität durch 
ihre durchgängige Einbeziehung in alle Bereiche 
des Staates und der Gesellschaft, B) Abbau der auf 
die biologische Vielfalt einwirkenden unmittelbaren 
Belastungen und Förderung einer nachhaltigen Nut-
zung, C) Verbesserung des Zustands der Biodiversität 
durch Sicherung der Ökosysteme und Arten sowie 
der genetischen Vielfalt, D) Mehrung der sich aus der 
Biodiversität und den Ökosystemleistungen ergeben-
den Vorteile für alle, E) Verbesserung der Umsetzung 
durch partizipative Planung, Wissensmanagement und 
Kapazitätsaufbau. Die Kernziele beinhalten z.B. die 
Ausdehnung der Schutzgebiete zu Lande auf 17 % der 
Oberfläche und auf 10 % auf See (Ziel 11), ein Senken 
der Verlustrate natürlicher Lebensräume auf nahe 
Null, mindestens aber um die Hälfte (Ziel 5) und ein 
Ende der Überfischung (Ziel 6). Weitere Ziele befassen 
sich mit der Bekämpfung invasiver Arten (Ziel 9), 
der Berücksichtigung des Wertes der biologischen 
Vielfalt in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung 
(Ziel 2) oder dem Bekanntmachen dieser Werte bei 
allen Menschen (Ziel 1). 

Nachdem in dem 5. Globalen Bericht zur Lage 
der Biodiversität (Global Biodiversity Outlook 5, 
SCBD 2020) bekannt wurde, dass keines dieser Zie-
le bis Fristende vollständig erreicht werden wird, 

sollte auf der 15. Vertragsstaatenkonferenz (CBD 
COP15) in Kunming (VR China) im Mai 2021 eine 
Nachfolge-Rahmenvereinbarung (Global Biodiversity 
Framework, ‘A New Deal for Nature and People’) be-
schlossen werden. Aufgrund der Corona-Krise musste 
die Konferenz jedoch auf Oktober 2021 verschoben 
werden. „Insgesamt, so konstatiert der Bericht, ver-
fehlt die Weltgemeinschaft ihr Ziel, den Verlust der 
Arten und Lebensräume bis 2020 zu stoppen. Ein 
Grundproblem, so die Autoren, liege dabei in der 
Diskrepanz zwischen Umfang und Ambition der nati-
onalen Ziele der Unterzeichner-Staaten einerseits und 
den Aichi-Zielen andererseits“ (BR24 2020). In der 
Nachfolge-Rahmenvereinbarung soll sich aber erneut 
zu den Aichi-Zielen bekannt werden, die im Einklang 
mit den weiter gefassten Zielen und Vorgaben der 
Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und dem 
Pariser Klimaschutzabkommen stehen (SCBD 2020). 
Darüber hinaus besteht jedoch die Notwendigkeit 
noch größere Anstrengungen zu unternehmen, um die 
Ursachen des Verlustes der Biodiversität anzugehen, 
die u.a. durch Belastungen wie die derzeitigen nicht-
nachhaltigen Produktions- und Konsummuster, das 
Bevölkerungswachstum und technologische Entwick-
lungen entstehen (SCBD 2020: 27). 

Eine signifikante Drosselung der Verlustrate der 
Biodiversität war bereits Teil des Ziels 7 (Ökologische 
Nachhaltigkeit) der Millenniums-Entwicklungsziele 
(Millennium Development Goals, MDGs) der Ver-
einten Nationen von 2000 bis 2015 (UN 2015). In 
der im Jahr 2015 von der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen verabschiedeten Agenda 2030 
für Nachhaltige Entwicklung und deren 17 Entwick-
lungsziele (Sustainable Development Goals, SDGs) 
findet der Schutz der Biodiversität und die Förderung 
ihrer nachhaltigen Nutzung für eine bessere Zukunft 
sowohl im Ziel 14 (Leben unter Wasser: Ozeane, 
Meere und Meeresressourcen im Sinne nachhaltiger 
Entwicklung erhalten und nachhaltig nutzen) als auch 
im Ziel 15 (Leben an Land: Landökosysteme schüt-
zen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung 
fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüsten-
bildung bekämpfen, Bodendegradation beenden und 
umkehren und dem Verlust der biologischen Vielfalt 
ein Ende setzen) seinen Platz (VN 2015).   

6.2 EU-Ebene

Das erste Abkommen, welches den Schutz der Bio-
diversität auf europäischer Ebene regelt, ist das 
Übereinkommen über die Erhaltung der europäischen 
wildlebenden Pflanzen und Tiere und ihrer natürlichen 
Lebensräume (Berner Konvention) von 1979. Als völ-
kerrechtlicher Vertrag ist ebenfalls das Übereinkommen 
zum Schutz der Alpen (Alpenkonvention) aus dem Jahr 
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1991 relevant, welches den umfassenden Schutz und 
die nachhaltige Entwicklung der Alpen zum Ziel hat. 

Die wichtigsten Naturschutzinstrumente auf EU-
Ebene stellen jedoch die EG-Vogelschutzrichtlinie 
aus dem Jahr 1979 und vor allem die Fauna-Flora-
Habitat(FFH)-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG) 
aus dem Jahr 1992 dar. Beide dienen der Umsetzung 
der Berner Konvention, besonders durch das Vor-
antreiben eines zusammenhängenden Netzes von 
Schutzgebieten, das als Natura 2000 bekannt ist. 
Die FFH-Richtlinie ist darüber hinaus das zentrale 
Rechtsinstrument der Europäischen Union, um die 
von den Mitgliedsstaaten durch das Übereinkommen 
über die biologische Vielfalt (CBD) eingegangenen 
Verpflichtungen umzusetzen. Die EU finanziert gezielt 
Projekte zur Umsetzung von Natura 2000 durch das 
Förderprogramm LIFE (L‘Instrument Financier pour 
l‘Environnement).

Im Einklang mit dem übergreifenden Rahmen 
der Biodiversitätskonvention (CBD) veröffentlichte 
die EU 2011 eine eigene Biodiversitätsstrategie bis 
zum Jahr 2020. Anhand von sechs Teilzielen und 20 
Maßnahmen sollte bis 2020 der Verlust der Biodiver-
sität in der EU gestoppt werden, Ökosysteme nach 
Möglichkeit wiederhergestellt und die Eindämmung 
des globalen Verlustes der Artenvielfalt intensiviert 
werden (KOM 2011). Bis 2015 konnte allerdings 
nur ein Ziel, nämlich die Bekämpfung von gebiets-
fremden invasiven Arten, erreicht werden (KOM 
2015). Vor dem Hintergrund, dass die Ziele bislang 
selten erreicht wurden und dass im Rahmen der 
UN-Konvention über die biologische Vielfalt (CBD) 
2020 / 2021 neue Zielsysteme zum Schutz der Bio-
diversität eingeführt werden (BMU 2020), hat die 
Europäische Kommission im Mai 2020 die neue 
EU-Biodiversitätsstrategie 2030 (COM(2020 380 
final) vorgestellt (KOM 2020). Aspekte einer besse-
ren Governance im Bereich biologische Vielfalt oder 
die Verringerung des Drucks auf die Biodiversität 
erscheinen hier besonders relevant. Dafür soll ein 
neuer Rechtsrahmen für die Wiederherstellung der 
Natur mit verbindlichen Zielen entstehen. Mindestens 
30 % der Landfläche und der Meeresgebiete der EU 
sollen geschützt und in ökologischen Korridoren als 
Teil eines echten transeuropäischen Naturschutz-
netzes integriert werden. Der Erhaltungszustand 
von mindestens 30 % der geschützten Lebensräume 
und Arten in der EU, die sich in einem ungünstigen 
Zustand befinden, soll verbessert werden. Weitere 
wichtige Ziele sind die Renaturierung der europäischen 
Flüsse auf mindestens 25.000 Flusskilometern und 
die Eindämmung und Umkehr des Rückgangs an 
Feldvogel- und Bestäuberinsektenarten. Die Strategie 
sieht bezüglich des Agrarsektors vor, dass 10 % der 
landwirtschaftlichen Flächen aus Landschaftselemen-
ten mit großer biologischer Vielfalt bestehen sollten, 

beispielsweise in Form von Hecken oder Blühstrei-
fen. Als zentrale Verpflichtung schlägt sie auch eine 
Verringerung des Gesamteinsatzes der chemischen 
Pestizide, einschließlich der gefährlicheren, um 50 % 
vor. Der ökologische Landbau soll auf mindestens 
25 % der landwirtschaftlichen Flächen stattfinden 
und die Anwendung agrarökologischer Verfahren 
soll deutlich gesteigert werden. Nährstoffverluste 
aus Düngemitteln sollen um 50 % verringert werden, 
was zu einer Verringerung des Düngemitteleinsatzes 
um mindestens 20 % führen wird. Überdies soll die 
Anpflanzung von mindestens 3 Mrd. Bäumen unter 
Achtung ökologischer Grundsätze und unter Schutz 
der verbleibenden Primär- und Urwälder durchgeführt 
werden (KOM 2020) (vgl. Themenfeld Wald). 

Die EU-Biodiversitätsstrategie 2030 steht im 
Einklang mit dem europäischen Grünen Deal und 
der Farm-to-Fork-Strategie und zielt darauf ab, die 
tatsächlichen Umweltkosten, einschließlich der Kos-
ten des Verlusts der biologischen Vielfalt, besser 
widerzuspiegeln und sicherzustellen, dass die Biodi-
versität wirksam in öffentliche und wirtschaftliche 
Entscheidungsprozesse integriert wird (KOM 2019). 
Da die Wiederherstellung der Natur einen wesentli-
chen Beitrag zu den Klimazielen leisten muss, soll 
ein erheblicher Teil der für den Klimaschutz vorge-
sehenen 25 % des EU-Haushalts in den Schutz der 
Biodiversität und in naturbasierte Lösungen investiert 
werden (KOM 2020). Die Reaktionen auf die EU-
Biodiversitätsstrategie 2030 fallen jedoch ambivalent 
aus. Während der Präsident des Deutschen Bauern-
verbandes den Plan als einen „Generalangriff auf die 
gesamte europäische Landwirtschaft“ nannte, wurde 
die Strategie von unterschiedlichen NGOs wie z.B. 
dem Naturschutzbund Deutschland (NABU) oder der 
Deutschen Umwelthilfe ausdrücklich gelobt (NABU 
2020, Deutsche Umwelthilfe 2020, Lehmann 2020). 
Letztere forderte die deutsche Regierung auf, die Ziele 
der EU bald mit einem Aktionsplan in der Nationalen 
Strategie zur Biologischen Vielfalt zu ergänzen. 

6.3 BRD-Ebene

Zur Umsetzung der Biodiversitätskonvention (CBD) 
wurde bereits 2007 die deutsche Nationale Strategie 
zur biologischen Vielfalt vorgestellt (BMUB 2015a). 
Sie beinhaltet ein umfangreiches, anspruchsvolles 
Programm für den Schutz der Biodiversität, das 
rund 330 Zielvorgaben und 430 akteursbezogene 
Maßnahmen zu allen biodiversitätsrelevanten The-
men festlegt (BMU 2020). Ausgelegt für mindestens 
vier Legislaturperioden stellt sie eine für die gesamte 
Bundesregierung verpflichtende Strategie dar, deren 
Erfolg anhand eines Indikatorensets und Rechen-
schaftsberichte regelmäßig überprüft wird (BfN 2021). 
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Die Zieljahre reichen von 2010 bis überwiegend 
2020 aber sogar bis 2050. „Ziel der Strategie ist es, 
alle gesellschaftlichen Kräfte zu mobilisieren und zu 
bündeln, so dass sich die Gefährdung der biologischen 
Vielfalt in Deutschland deutlich verringert, schließlich 
ganz gestoppt wird und als Fernziel die biologische 
Vielfalt einschließlich ihrer regional-typischen Beson-
derheiten wieder zunimmt. Weiteres Ziel ist es, dass 
Deutschland seiner Verantwortung für eine weltweit 
nachhaltige Entwicklung verstärkt gerecht wird“ 
(BMUB 2015a: 8). Unter den Zielvorgaben können 
u.a. die folgenden hervorgehoben werden: Aufhalten 
des Rückgangs der Artenvielfalt bis 2010 und positive 
Trendwende zu höherer heimischer Artenvielfalt in 
der Fläche; Erhöhung der Biodiversität in Agra-
rökosystemen, Sicherung der Biodiversität von Kul-
turpflanzensorten, Nutztierrassen; Entwicklung von 
Wildnisgebieten auf 2 % der Fläche; 5 % Flächenanteil 
der Wälder mit natürlicher Waldentwicklung bis 2020; 
Erhöhung der natürlichen Speicherkapazität für CO2 
der Landlebensräume; 30 % der Fläche in der BRD 
sollen Naturparke sein; keine Verschlechterung der 
Qualität der Oberflächengewässer ab sofort (BMUB 
2015a). 

Vor dem Hintergrund der Entwicklung neuer 
Zielsysteme für den Schutz der Biodiversität im 
Rahmen der UN-Biodiversitätskonvention (CBD) 
2020 / 2021 auf internationaler und EU-Ebene wird 
auch eine Aktualisierung und Weiterentwicklung 
der nationalen Strategie erforderlich werden (BMU 
2020). Nach Veröffentlichung der Ergebnisse des 
Indikatorenberichts 2014 zur Nationalen Strategie zur 
biologischen Vielfalt (BMUB 2015b) wurde bereits 
deutlich, dass auch hier wie auf EU-Ebene die bis-
herigen Maßnahmen zum Schutz und zur Erhaltung 
der biologischen Vielfalt nicht ausgereicht haben, um 
die Ziele bis 2020 zu erreichen. Deshalb wird seit 2015 
die Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt durch 
die Naturschutz-Offensive 2020, einem ambitionierten 
Handlungsprogramm des Bundesumweltministeriums 
mit zehn prioritären Handlungsfeldern und insgesamt 
40 vordringlichen Maßnahmen ergänzt (BfN 2015, 
BfN 2021). 

Das aktuelle Bundesnaturschutz ge setz 
(BNatSchG) aus dem Jahr 2009, zuletzt geändert 
2021, ist die wichtigste Rechtsgrundlage des Natur-
schutzes in Deutschland. Unter anderem setzt es die 
europäischen Naturschutzrichtlinien, insbesondere 
die FHH-Richtlinie und die Vogelschutzrichtlinie, in 
nationales Recht um. Es hat den Schutz der Natur 
bzw. der biologischen Vielfalt und ihrer Ökosystem-
leistungen sowie der Landschaft zum Ziel, spezifiziert 
die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
und regelt die in Deutschland geltenden Schutz-
gebietskategorien, die hinsichtlich ihrer Größe, ih-
res Schutzzweckes und ihrer Schutzziele und den 

daraus abzuleitenden Nutzungseinschränkungen 
unterschieden werden. Die wichtigsten Kategorien 
sind: Landschaftsschutzgebiete und Naturparke, Na-
turschutzgebiete, Nationalparke, Biosphärenreservate 
sowie die Natura-2000-Schutzgebiete gemäß FFH-
Richtlinie. Die Kategorien können sich überlagern 
oder sogar deckungsgleich sein. Weitere wichtige 
Elemente der deutschen Gesetzgebung in Bezug auf 
Biodiversität sind neben dem Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) das Umweltschadensgesetz (UschadG) 
zur Vorsorge und Kompensation von Umweltschäden, 
das Gentechnikgesetz zur Regelung der Freisetzung 
von gentechnisch veränderten Organismen und das 
Inverkehrbringen gentechnisch veränderter Produkte 
sowie die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) zur 
Prüfung von potenziellen Schäden, die aus öffentlichen 
und privaten Vorhaben sowie bei bestimmten Plänen 
oder Programmen entstehen können.

6.4 Bayern-Ebene

Der Freistaat Bayern beschloss 2008 als erstes Bundes-
land seine eigene Strategie zum Erhalt der biologischen 
Vielfalt in Bayern (Bayerische Biodiversitätsstra-
tegie), die Maßnahmen aufzeigt, die möglichst auf 
freiwilliger Basis umzusetzen sind. Die vier zentralen 
Ziele und Handlungsschwerpunkte der Bayerischen 
Biodiversitätsstrategie sind die Sicherung der Ar-
ten- und Sortenvielfalt, Erhaltung der Vielfalt der 
Lebensräume, Verbesserung der ökologischen Durch-
lässigkeit von Wanderbarrieren wie Straßen, Schienen 
und Wehre (Biotopverbund) sowie die Vermittlung 
und Vertiefung von Umweltwissen (als flankierende 
Maßnahmen) (Bayerische Staatsregierung 2009). 
Aufbauend auf der Biodiversitätsstrategie wurde im 
Jahr 2014 das Programm NaturVielfaltBayern – Bio-
diversitätsprogramm Bayern 2030 verabschiedet, in 
dem unterschiedliche (zum Teil bereits existierende) 
Maßnahmen zum Schutz der Biodiversität gebündelt 
wurden (Bayerische Staatsregierung 2014). 

Über das Bayerische Naturschutzgesetz 
(BNatSchG) von 2011 (zuletzt geändert 2021) ver-
pflichtet sich der Freistaat Bayern zum Biodiversi-
täts- und Landschaftsschutz. Das bayerische Na-
turschutzgesetz regelt den Schutz der Natur und die 
Pflege der Landschaft, so dass die Leistungsfähigkeit 
des Naturhaushalts und die Nutzungsfähigkeit der 
Naturgüter, sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit 
von Natur und Landschaft als Lebensgrundlagen des 
Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung 
in Natur und Landschaft nachhaltig gesichert sind. 
Während die Gesetzgebung des Bundes hinsichtlich 
der Artenschutzbestimmungen und der allgemeinen 
Grundsätze des Naturschutzes auch in Bayern Gül-
tigkeit besitzt, unterliegen andere Grundsätze einer 
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konkurrierenden Kompetenz mit Abweichungsbefug-
nis der Länder. So kam es zuletzt zu weitreichenden 
Änderungen des Bayerischen Naturschutzgesetzes 
vor allem als Konsequenz des Volksbegehrens „Ar-
tenvielfalt & Naturschönheit in Bayern“, das unter 
dem Motto „Rettet die Bienen“ im Februar 2019 mit 
hoher Bürgerbeteiligung im Freistaat stattgefunden 
hatte. Der hierbei vorgeschlagene und von der Lan-
desregierung im Juli 2019 unverändert übernom-
mene Gesetzesentwurf sieht u.a. vor, dass bis 2025 
mindestens 20 % und bis 2030 mindestens 30 % der 
landwirtschaftlichen Fläche im ökologischen Land-
bau bewirtschaftet werden sollen, staatliche Flächen 
bereits ab 2020. Er enthält des Weiteren ein Verbot 
des Umbruchs von Dauergrünland, Regelungen zum 
Mähen des Grünlandes auf 10 % der Fläche erst 
nach dem 15. Juni, einen Schutz von naturbetonten 
Strukturelementen der Feldflur wie Hecken, Baum-
reihe, Lesesteinhaufen etc. sowie einen verbindlichen 
Schutz von Gewässerrandstreifen in der Breite von 
5 Metern (der vollständige Gesetzesentwurf ist unter 
dem Volksbegehren Artenvielfalt (2018) nachzulesen). 
Die Kritik am Volksbegehren ließ nicht lange auf 
sich warten (Walter / Göttler / Naumann 2019). 
Der Bayerische Bauernverband wies z.B. darauf 
hin, dass es bei der Umsetzung zu Einschränkungen 
der landwirtschaftlichen Betriebsweisen und zum 
Wegfall von Fördermöglichkeiten kommen werde. 
So wurde zeitgleich mit der Verabschiedung der 
Gesetzesvorlage des Volksbegehrens im Landtag 
das sog. Versöhnungsgesetz verabschiedet, welches 
finanzielle Kompensationen für die Landwirte regelt. 
Bei dem Versuch, das neue Gesetz nach Maßgaben 
des Volksbegehrens zu vollziehen, zeigten sich jedoch 
auch einige Mängel, die weitere Gesetzesänderungen 
erforderlich machten. 
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7 Der rechtliche und politische Hand- 
 lungsrahmen zum Themenfeld Wald

7.1 Globale Ebene

In Bezug auf den Wald (vgl. Abb. 6) gibt es keine glo-
bale verbindliche Rechtsprechung (Lipschutz 2000; 
Wang 2001). Allerdings findet der Wald in internati-
onalen Gesetzen, Strategien oder Programmen über 
Natur-, Biodiversitäts-, Landschafts- oder Klimaschutz 
seine Beachtung. Aus diesem Grund werden die Wälder 
trotz des Fehlens verbindlicher globaler Vereinbarun-
gen in einer Vielzahl von internationalen Konventionen 
erwähnt, wie z.B. der Ramsar-Konvention (1971), der 
UNESCO-Welterbekonvention (1972), in drei der Rio 
Konventionen aus dem Jahr 1992 (Übereinkommen 
über die biologische Vielfalt CBD, Übereinkommen der 
Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung 
UNCCD, Rahmenübereinkommen der Vereinten Nati-
onen über Klimaänderungen UNFCCC) sowie in der 
Agenda 21 Kapitel 11 (Bekämpfung der Entwaldung). 
In einer unverbindlichen Rio-Erklärung 1992 zu den 
freiwilligen Waldprinzipien (Statement of Principles 

for the Sustainable Management of Forests) wurde 
außerdem empfohlen, dass die Nationen die Auswir-
kungen der Entwicklung auf ihre Waldressourcen 
überwachen und Maßnahmen ergreifen sollen, um den 
ihnen zugefügten Schaden zu begrenzen. Auch in den 
nachhaltigen Entwicklungszielen (SDGs) der UN-
Agenda 2030 (2015) sind die Wälder unter Ziel 15 über 
Landökosysteme explizit erwähnt („Landökosysteme 
schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nut-
zung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften,….“ 
VN 2015: 15). Ziel 15.2 ist ausschließlich den Wäldern 
gewidmet, hier heißt es: „Bis 2020 die nachhaltige 
Bewirtschaftung aller Waldarten fördern, die Entwal-
dung beenden, geschädigte Wälder wiederherstellen 
und die Aufforstung und Wiederaufforstung weltweit 
beträchtlich erhöhen“ (VN 2015: 26). 

Erst im Jahr 2017 wurde der erste Strategische 
Plan der Vereinten Nationen für Wälder 2017–2030 
(UN Strategic Plan for Forests, UNSPF) von der 
UN-Generalversammlung verabschiedet. Er bietet 
einen globalen Rahmen für Maßnahmen auf allen 
Ebenen, um Wälder nachhaltig zu bewirtschaften 
und der Entwaldung und Waldschädigung Einhalt zu 
gebieten. Der Plan enthält eine Vision, eine Mission 
und sechs globale freiwillige Ziele mit 26 Unterzielen 
zur Verwirklichung der waldpolitischen Strategien 
und Programme der verschiedenen UN-Gremien und 
stellt somit einen Rahmen für alle erwähnten wald-
bezogenen UN-Übereinkommen dar (Economic and 
Social Council of the UN 2017). Die folgenden sechs 
Ziele werden hier genannt: 1. Umkehr des weltweiten 
Waldverlustes und Verhinderung der Waldschädigung 
sowie Verstärkung der globalen Bemühungen zur 
Bekämpfung des Klimawandels, 2. Steigerung des 
wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Nutzens 
der Wälder, 3. Erhöhung der Fläche der weltweit 
geschützten Wälder und nachhaltig bewirtschafteten 
Wälder sowie des Anteils von Waldprodukten aus 
nachhaltig bewirtschafteten Wäldern, 4. Umset-
zung einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung und 
Stärkung der Zusammenarbeit und Partnerschaften 
durch zusätzliche finanzielle Mittel, 5. Förderung von 
Governance-Rahmenwerken zur Umsetzung einer 
nachhaltigen Waldbewirtschaftung und Verbesserung 
des Beitrags der Wälder in der Agenda für nachhaltige 
Entwicklung bis 2030, 6. Verbesserung der Zusam-
menarbeit in waldbezogenen Fragen auf allen Ebenen 
(Übersetzung aus dem Englischen).

7.2 EU-Ebene

Da die EU nicht über eine gemeinsame Forstpolitik 
verfügt, bleibt diese in erster Linie eine nationale An-
gelegenheit. Allerdings haben andere Politikbereiche 
wie z.B. die gemeinsame Agrarpolitik (GAP) und 
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Wälder sah es eine Aktualisierung der Forststrategie 
und die Einleitung einer Debatte über die Optionen 
für ein EU-Konzept zum Schutz der Wälder und für 
Waldinformationssysteme vor (KOM 2009). 

Eine neue EU-Forststrategie: für Wälder und 
den forstbasierten Sektor (COM(2013) 659) wurde 
2013 festgelegt. Sie verfolgte das Ziel einer nachhal-
tigen Bewirtschaftung der europäischen Wälder und 
sollte sicherstellen, dass der Beitrag der Union zur 
Förderung einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung 
und zur Reduzierung der Abholzung weltweit ge-
stärkt wird (KOM 2014). Im September 2015 hatte 
die Kommission einen mehrjährigen Plan für die 
Durchführung der EU-Forststrategie (Forest Map) 
angenommen, in dem die Maßnahmen zur Bewäl-
tigung der Herausforderungen für die europäische 
Holz- und Forstwirtschaft aufgelistet sind. Da die-
ser Plan Ende 2020 ausgelaufen ist, hat der Rat die 
Kommission aufgefordert, eine neue Forststrategie 
für die kommenden Jahre vorzulegen. Diese neue 
Strategie wird in der Mitteilung der Kommission 
über den Europäischen Grünen Deal (COM(2019) 
640) vom Dezember 2019 adressiert, in der die 
Wälder als ein vorrangiger Anwendungsbereich 

hier besonders die Entwicklung ländlicher Räume 
sowie die Politikfelder Biodiversität, Klima, Energie 
und Wasser Einfl uss auf Entscheidungen in Wald-
angelegenheiten. Darüber hinaus hat die EU eine 
europäische Forststrategie konzipiert und unterstützt 
damit viele Maßnahmen, die einen erheblichen Ein-
fl uss auf die Wälder in der EU und in Drittländern 
haben (Europäisches Parlament 2021).

Drei Jahre nach dem EU-Beitritt der waldreichen 
skandinavischen Länder im Jahr 1995 wurde erstmalig 
eine EU-Forststrategie [KOM(1998) 649] verabschie-
det, gefolgt von einem Arbeitsplan 2006. Die Strategie 
zielte auf eine Stärkung der nachhaltigen Forstwirt-
schaft (Böhling 2018). Die Nutzung der Wälder war 
aber in der Naturschutz- und Klimapolitik der EU 
bereits weitgehend erfasst, u.a. in der Fauna-Flora-
Habitat(FFH)-Richtlinie (1992) (vgl. Themenfeld 
Biodiversität) und den Bestimmungen zur Ausweisung 
von Natura-2000-Gebieten, die einen hohen Anteil 
an Waldlebensräumen umfassen (KOM 2016: 26). 
Das Weißbuch Anpassung an den Klimawandel: Ein 
europäischer Aktionsrahmen aus dem Jahr 2009 war 
ein erster strategischer Ansatz für gezielte Klima-
anpassungsmaßnahmen in der EU. Bezüglich der 
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Darüber hinaus hat sich die EU in einer Mitteilung 
der Kommission zur „Bekämpfung der Entwal-
dung und der Waldschädigung zur Eindämmung 
des Klimawandels und des Verlusts der biologischen 
Vielfalt“ (KOM(2008) 645) auch zum Ziel gesetzt, 
den weltweiten Rückgang der Waldflächen bis 2030 
zu stoppen und die Abholzung der Tropenwälder bis 
2020 um mindestens 50 % zu verringern (Europäisches 
Parlament 2021: 5).

7.3 BRD-Ebene

In Deutschland regelt das Gesetz zur Erhaltung 
des Waldes und zur Förderung der Forstwirtschaft 
(Bundeswaldgesetz BWaldG) aus dem Jahr 1975 
(zuletzt geändert 2021) die Waldnutzung. Dieses 
besagt, dass der Wald aufgrund seines wirtschaftli-
chen Nutzens (Nutzfunktion) und seiner Bedeutung 
für die Umwelt und deren Ökosystemleistungen 
(Schutz- und Erholungsfunktion) zu erhalten, erfor-
derlichenfalls zu mehren und seine ordnungsgemäße 
Bewirtschaftung nachhaltig zu sichern ist. Zweck 
des Gesetzes ist auch die Forstwirtschaft zu fördern 
und einen Ausgleich zwischen dem Interesse der 
Allgemeinheit und den Belangen der Waldbesitzer 
herbeizuführen. Zusammen mit den Waldgeset-
zen der Länder schützt das Bundeswaldgesetz den 
Wald insbesondere vor Rodung und willkürlicher 
Inanspruchnahme für andere Landnutzungszwecke 
(Umwandlung), aber auch vor unsachgerechter Be-
handlung. So sind Waldbesitzer in Deutschland unter 
anderem gesetzlich verpflichtet, kahle Waldflächen 
wieder aufzuforsten (BMEL 2017).

Das Bundesnaturschutzgesetz (BNATSchG) aus 
dem Jahr 2009 (zuletzt geändert 2021) (vgl. Themen-
feld Biodiversität) gilt ebenfalls für den Wald, da es 
die rechtliche Basis für die Schutzgüter Natur und 
Landschaft sowie die Maßnahmen von Naturschutz 
und Landschaftspflege bildet und den Zusammenhang 
zum europäischen Naturschutzprogramm Natura 
2000 herstellt. Paragraf 5 des BNatSchG sieht z.B. 
vor, dass bei Maßnahmen des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege die besondere Bedeutung einer 
natur- und landschaftsverträglichen Land-, Forst- und 
Fischereiwirtschaft für die Erhaltung der Kultur- und 
Erholungslandschaft zu berücksichtigen ist. 

Im Jahr 2011 verabschiedete die Bundes-
regierung die Waldstrategie 2020, eine Strate-
gie für den Natur- und Wirtschaftsraum Wald. 
Ziel war es, eine den zukünftigen Anforde-
rungen angepasste, tragfähige Balance zwi-
schen den steigenden Ansprüchen an den Wald 
und seiner nachhaltigen Leistungsfähigkeit zu entwi-
ckeln (BMELV 2011: 8). In neun Handlungsfeldern 
(Klimaschutz und Klimaanpassung, Eigentum und 

für die Bekämpfung des Klimawandels genannt 
werden (KOM 2019). In seiner Entschließung vom 
15. Januar 2020 zum europäischen Grünen Deal 
[2019/2956(RSP)] hat das Parlament „die Absicht 
der Kommission, gegen die weltweite Entwal-
dung vorzugehen, [begrüßt] und [sie aufgefordert], 
ihre Maßnahmen zu intensivieren [und] eine neue, 
ehrgeizige EU-Forststrategie vorzulegen, um der 
wichtigen, multifunktionalen und vielseitigen Rolle 
der europäischen Wälder, der Branche und der 
nachhaltigen Waldbewirtschaftung bei der Be-
kämpfung des Klimawandels und des Verlusts an 
biologischer Vielfalt angemessen Anerkennung zu 
zollen“ (zit. in Europäisches Parlament 2021). Am 
21. Juli 2021 hat die Europäische Kommission die 
neue EU-Waldstrategie für 2030 als Leitinitiative 
des europäischen Grünen Deals, die auf  der EU-
Biodiversitätsstrategie 2030 aufbaut, angenommen 
(KOM 2021). „Die Strategie enthält eine Vision und 
konkrete Maßnahmen zur Steigerung der Quan-
tität und Qualität der Wälder in der EU und zur 
Stärkung ihres Schutzes, ihrer Wiederherstellung 
und ihrer Widerstandsfähigkeit“ (KOM 2021). 
Mit der Strategie verpflichtet sich die EU zum 
strengen Schutz von Primär- und Altwäldern, zur 
Wiederherstellung geschädigter Wälder und zur 
nachhaltigen Bewirtschaftung von Wäldern und 
zwar unter Wahrung der lebenswichtigen Öko-
systemleistungen, die die Wälder erbringen und 
von denen die Gesellschaft abhängt. Die neue 
EU-Waldstrategie soll die Multifunktionalität der 
Wälder in der EU gewährleisten. Zu der Strategie 
gehört auch ein Fahrplan für die Anpflanzung von 
3 Mrd. zusätzlicher Bäume in der EU bis 2030 
und zwar unter uneingeschränkter Achtung der 
ökologischen Grundsätze (KOM 2021).

Die neue EU-Biodiversitätsstrategie 2030 
(COM(2020 380) sieht ihrerseits vor, alle verbleiben-
den Primär- und Urwälder der EU zu bestimmen, 
zu erfassen, zu überwachen und streng zu schützen 
und sich auch weltweit dafür einzusetzen, dass die 
Maßnahmen der EU nicht zur Entwaldung in anderen 
Regionen der Welt führen (KOM 2020). Die Speiche-
rung von CO2-Beständen spielt bei dieser Überlegung 
auch eine Rolle. Außerdem muss die EU die Quantität, 
Qualität und Widerstandsfähigkeit ihrer Wälder ver-
bessern, insbesondere im Hinblick auf Brände, Dürren, 
Schädlinge, Krankheiten und andere Bedrohungen, 
die durch den Klimawandel zunehmen werden. Zu-
dem ist die Ausweitung der Schutzgebiete intendiert 
(30 % aller Land- und Meeresflächen in der EU, 10 % 
müssen streng geschützt werden), wodurch der Schutz 
der europäischen Wälder ausgeweitet werden dürfte, 
sowie die Pflanzung von 3 Mrd. Bäumen vorgesehen 
(COM(2020 380) (KOM 2020, Europäisches Parlament 
2021: 5) (vgl. Themenfeld Biodiversität).
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7.4 Bayern-Ebene

Nach der bislang letzten Bundeswaldinventur 2012, die 
alle zehn Jahre durchgeführt wird, besitzt Bayern mit 
rund 2,6 Mio. ha die größte Waldfläche aller Bundes-
länder; sie umfasst 37 % der Fläche des Freistaates 
(LWF o.J.). Eine weitere Besonderheit ist der hohe 
Anteil an Privatwaldeigentum; 55,7 % der bayerischen 
Wälder befinden sich in privater Hand (Privatwald), 
12,4 % sind Eigentum von Städten und Gemeinden 
(Körperschaftswald), 9,8 % der Wälder gehören dem 
Freistaat (Staatswald) und 2,1 % dem Bund (Bundes-
wald) (LWF o.J.). Innerhalb der Privatwälder gibt es 
große Unterschiede in den Größenklassen; etwa 2/3 
der Eigentümer besitzen weniger als 20ha Wald (LWF 
2014). Der Privatwaldbesitz ist nicht nur sehr klein 
strukturiert, sondern auch zersplittert. 

Der Erhalt der Waldfläche sowie die nachhaltige 
und möglichst naturnahe Bewirtschaftung der Wälder 
ist in Bayern im Bayerischen Waldgesetz (Bay-
WaldG) aus dem Jahr 2005 (zuletzt geändert 2020) 
gesetzlich verankert. Das Waldgesetz zielt ebenfalls 
auf den Schutz des Klimas und der Biodiversität und 
damit auf die multifunktionale Rolle der Wälder ab. 
Es sieht auch die Förderung von Maßnahmen vor, 
die die Aufrechterhaltung einer sachgemäßen Wald-
bewirtschaftung und die Sicherstellung der Wald-
funktionen sowie den Erhalt der biologischen Vielfalt 
garantieren. Der Interessenausgleich zwischen den 
Anforderungen der Allgemeinheit und den Belangen 
der Waldbesitzer spielt dabei eine wichtige Rolle. Mit 
der Überwachung des Gesetzes sind die Ämter für 
Ernährung Landwirtschaft und Forsten als untere 
Forstbehörde betraut (StMELF o.J.). 

Im Bayerischen Naturschutzgesetz (BayNatSchG) 
(2011 zuletzt geändert 2021) weist Art. 3 darauf hin, 
dass bei Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege die besondere Bedeutung einer 
natur- und landschaftsverträglichen Land-, Forst- und 
Fischereiwirtschaft für die Erhaltung der Kultur- und 
Erholungslandschaft zu berücksichtigen ist. „Die 
Forstwirtschaft hat die Vorschriften des Waldgeset-
zes für Bayern und die sonstigen für sie geltenden 
Regelungen zu beachten, wobei im Staatswald das 
vorrangige Ziel zu verfolgen ist, die biologische Viel-
falt des Waldes zu erhalten oder zu erreichen. Dabei 
sollen die Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen 
der Wälder erhalten bleiben.“

Das Bayerische Vertragsnaturschutzprogramm 
Wald (VNP Wald) honoriert mit Zuwendungen frei-
willige Maßnahmen, welche Eigentümer*innen oder 
Nutzungsberechtige überbetrieblich für den Natur- 
und Artenschutz in ihren Wäldern erbringen. Ziel ist 
es, die Vielfalt der Arten und Lebensräume zu erhalten 
und zu entwickeln. Das VNP Wald ist ein wichtiger 
Baustein für die Umsetzung naturschutzfachlicher 

Arbeit, Rohstoffe, Biodiversität und Waldnatur-
schutz, Waldbau, Jagd, Bodenschutz, Erholung, 
Bildung und Forschung) werden bestehende He-
rausforderungen benannt sowie Lösungsansätze 
vorgestellt. Konkrete Ziele / Lösungsansätze sind 
u.a. der Erhalt der CO2-Senke des Waldes und die 
Erschließung des CO2-Minderungspotenzials von 
Wald, die nachhaltige Nutzung von Holz zur Subs-
titution von energieintensiven Materialien mit nega-
tiver Öko- und CO2-Bilanz, verstärkte Forschung im 
Bereich der Klimaänderungen auf den Wald sowie 
geeignete Anpassungsmaßnahmen, Untersuchung 
des Klimaanpassungspotenzial in nutzungsfreien 
Wäldern. Die Waldstrategie soll zudem mit den 
anderen Strategien der Bundesregierung, wie z.B. 
der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie, der Na-
tionalen Strategie zur Biologischen Vielfalt, dem 
Biomasseaktionsplan sowie mit den Maßnahmen 
gegen den Klimawandel kohärent sein (BMELV 
2011: 8). Laut Lorenz et al. (2018) hat die Forst-
wirtschaft diese vielfältigen multifunktionalen An-
sprüche überwiegend erfüllt. Allerdings betonen die 
Autoren, dass während Natur- und Klimaschutzziele 
auf einem guten Weg sind, die Erfolgsaussichten für 
Beschäftigung, Einkommen und Wertschöpfung 
weniger vorteilhaft seien. Kritische Kommentare zur 
Waldstrategie, aber auch positive Stimmen sind auf 
dem Waldportal (2011) wiedergegeben. Hier äußern 
insbesondere Umweltverbände Zweifel daran, dass 
die Waldstrategie 2020 dem Wald in Deutschland ge-
nügend Schutz bringt. Abgelehnt wird vor allem die 
darin vorgesehene Anhebung der Obergrenze für den 
jährlichen Holzeinschlag auf 100 Mio. Kubikmeter, 
womit der gesamte jährliche Zuwachs geerntet und 
aus dem Wald geholt würde. Ein Teil dieser Biomasse 
müsse aber im Wald bleiben, um die Fruchtbarkeit 
der Waldböden zu erhalten. Kritisiert wird auch, 
dass keine holzwirtschaftliche Strategie auf den 
als alternativlos angesehenen Waldumbau weg von 
Fichten- und Kiefernwäldern hin zu Mischwäldern 
entwickelt wurde (Waldportal 2011). 

Aktuell wird die Waldstrategie 2050 vorberei-
tet, die im Laufe des Jahres 2021 präsentiert werden 
soll. Vom Wissenschaftlichen Beirat Waldpolitik 
beim BMEL (2020) wurden Empfehlungen unter 
Berücksichtigung der großen Treiber Klimawan-
del, Globalisierung der Märkte, Digitalisierung, 
demographischer und gesellschaftlicher Wandel 
herausgegeben, die sich im Aufbau an den neun 
Handlungsfeldern der Waldstrategie 2020 orien-
tieren und aktuelle Herausforderungen / Risiken 
sowie Zielkonflikte und Lösungsansätze identifi-
zieren und analysieren. Aufgrund ihrer besonderen 
Bedeutung wurden die Themen Technologie und 
Digitalisierung in das Handlungsfeld Arbeit neu 
mit aufgenommen. 
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Mit der Bayerischen Klimastrategie soll Bayern das 
erste klimaneutrale Bundesland werden. In die-
sem Rahmen hat die Bayerische Regierung 2019 
ein Acht-Punkte-Programm für die Zukunft von 
Bayerns Wäldern vorgestellt. Die Bewirtschaftung 
des bayerischen Staatswaldes soll zukünftig an den 
Leistungen für den Klimaschutz und die Artenvielfalt 
ausgerichtet werden. Das Acht-Punkte-Programm 
umfasst die folgenden Maßnahmen (StMELF 2019): 
1) Den Waldumbau schneller vorantreiben, 2) 30 Mio. 
Bäume in den nächsten 5 Jahren im Staatswald neu 
pflanzen, 3) die Waldforschung stärken, 4) Holz als 
nachhaltigen Baustoff und Energieträger nutzen, 
5) 100 neue Windräder im Staatswald errichten, 6) 
Schutz besonders naturnaher alter Wälder fördern, 
7) ein 2.000ha großes Schutzgebiet im Auwald Neu-
burg / Ingolstadt ausweisen, 8) Beratung und finanzielle 
Anreize im Privatwald verstärken.

Die Waldwirtschaft in Bayern wird bereits nach 
dem Waldgesetz und nach dem Bayerischen Agrar-
wirtschaftsgesetz gefördert; dies umfasst auch die 
Aus- und Fortbildung der privaten Waldbesitzer an 
der Bayerischen Waldbauernschule in Kelheim. Durch 
den Waldpakt bekannten sich die Bayerische Staats-
regierung und die Vertreter der 700.000 Waldbesitzer 
2018 dazu, die Multifunktionalität der Wälder zu 
erhalten und alle Waldbesitzarten und Waldgrößen in 
die Weiterentwicklung einzubinden und die staatliche 
Unterstützung zum Wohle der Gesellschaft einzusetzen 
(StMELF 2018). Trotzdem lassen die hohe Anzahl an 
privaten Eigentümer*innen, die kleine Durchschnitts-
größe der Privatwälder sowie der aktuelle Personal-
mangel in den Forstämtern des Freistaates die Frage 
offen, wie die erwähnten politischen Ziele für den Wald 
zu realisieren sind (Ammer 2020).
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Ziele des Europäischen Schutzgebietsnetzes Natura 
2000 sowie des Bayerischen Biodiversitätsprogram-
mes 2030 (vgl. Themenfeld Biodiversität). Das VNP 
Wald wurde 2021 neu aufgelegt (VNPWaldR 2021) 
und bietet nun bei allen Fördermaßnahmen nicht 
nur höhere Prämien, sondern hat auch neue Maß-
nahmen integriert, wie z.B. den Erhalt vielfältiger 
Biotopbaum-, Totholz- und Lichtwaldstrukturen 
nach Störungsereignissen. 

Im Gegensatz zur UN, EU oder der Bundesrepublik 
verfügt der Freistaat Bayern über keine eigenständige 
Forststrategie. Wald ist aber im bayerischen Klima-
schutz allgegenwärtig (vgl. Themenfeld Klima). Im 
Jahr 2007 beschloss der Bayerische Ministerrat das 
Bayerische Klimaschutzprogramm aus dem Jahr 2000 
(novelliert im Jahr 2003) zu einem Klimaprogramm 
Bayern 2020 fortzuschreiben. Das Waldumbaupro-
gramm des Klimaprogramms Bayern 2020 gab geziel-
te Maßnahmen vor: Bis 2020 sollten ca. 100.000ha 
von den insgesamt rund 260.000ha akut gefährdeten 
Fichtenbeständen im Privat- und Körperschaftswald 
in klimatolerante Mischwälder umgewandelt werden 
(StMUG 2009). Die Bayerische Klima-Anpassungs-
strategie (BayKLAS) von 2009 war ein Bündel aus 
existierenden Maßnahmen, die die Empfehlungen 
des EU-Weißbuches folgten. Im Forstbereich schloss 
sie das erwähnte Waldumbauprogramm sowie andere 
Schutzmaßnahmen im Bergwald (Bergwaldoffensive) 
und ein flächendeckendes Informationssystem für Risi-
kogebiete ein (StMUG 2009). Im Jahr 2014 wurde das 
Klimaschutzprogramm Bayern 2050 vorgestellt. Neben 
der Weiterführung des Waldumbauprogramms und der 
Bergwaldoffensive wurde die Wald-Initiative Ostbayern 
aus dem Jahr 2013 einbezogen. Diese verfolgt das 
Ziel in Nordostbayern den Aufbau klimatoleranterer 
Mischwälder im Privat- und Körperschaftswald zu 
intensivieren und deren Schutzfunktionen zu verbessern 
(StMUV 2015). Im Jahr 2016 wurde die neue Bayerische 
Klima-Anpassungsstrategie bekannt gemacht. Im Be-
reich Wald sah sie vor, die Erhaltung und Entwicklung 
von klimatoleranten zukunftsfähigen Waldbeständen 
gegenüber den zu erwartenden Klimaveränderungen 
unter Wahrung der biologischen Vielfalt zu ermög-
lichen (StMUV 2016). Eine wichtige Rolle kommt 
dabei der Weiterentwicklung der Forschung und des 
Monitorings zu. Neben Waldumbau und Bewältigung 
von Extremereignissen werden u.a. Maßnahmen zur 
Unterstützung von Wäldern in Bergregionen sowie von 
Mooren vorgestellt (StMUV 2016). Das Waldumbau-
programm wurde mit der Waldumbauoffensive 2030 
verlängert. Bis Ende 2030 sollen 200.000ha Wald in 
klimatolerante Mischwälder umgewandelt werden. 
Es beinhaltet außerdem Bildungs-, Forschungs- und 
Beratungsmaßnahmen sowie Soforthilfe zur Räumung 
und Wiederaufforstung von Sturmwurfflächen (LWF 
2018).
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8 Der rechtliche und  
 politische Handlungsrahmen  
 zum Themenfeld Landwirtschaft

8.1 Globale Ebene

Im Rahmen der UN-Agenda 2030 und ihrer Nach-
haltigkeitsziele (SDGs) sind für das Politikfeld 
Landwirtschaft insbesondere die Ziele 2, 12 und 15 
von Bedeutung (VN 2015) (vgl. Abb. 7). Durch das 
Ziel 2 sollen sowohl Hunger als auch Mangeler-
nährung weltweit bis 2030 erfolgreich überwunden, 
die Nahrungsmittelversorgung nachhaltig gesichert 
sowie die landwirtschaftliche Produktivität und das 
daraus resultierende Einkommen verdoppelt wer-
den. Im Einklang mit der angestrebten nachhaltigen 
Intensivierung der Landwirtschaft soll dieses Ziel 
insbesondere zum Erhalt von Ökosystemen beitragen 
sowie deren Resilienz gegenüber den Auswirkun-
gen des Klimawandels und Extremwetterereignissen 
stärken (VN 2015: 16f.). Ziel 12 der SDGs fokussiert 
nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster (VN 
2015: 24) und Ziel 15 bezieht sich auf den Schutz von 
Landökosystemen, deren Wiederherstellung sowie 
der nachhaltigen Bewirtschaftung von Wäldern und 
Böden (VN 2015: 26f.). Die Umsetzung der UN-
Nachhaltigkeitsziele wird jährlich durch den Sustai-
nable Development Report analysiert. In dem Bericht 
von 2019 (Sachs et al. 2019) werden insbesondere die 
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G20-Länder kritisiert: Sie würden zwar viel für die 
Einhaltung der SDGs leisten, jedoch widerspricht 
die Bereitschaft zur Umsetzung dem tatsächlichen 
Konsumverhalten und den Lebensstandards, welche 
ökologische und wirtschaftliche Folgen für Drittlän-
der haben. Der Report bemängelt insbesondere das 
Missverhältnis zwischen Mangelernährung einerseits 
und einer Überproduktion an Lebensmitteln anderer-
seits. Während weltweit über 800 Mio. Menschen als 
unterernährt gelten, wird ein Drittel aller Lebensmittel 
weggeworfen oder ungenutzt entsorgt (ebd.). Auch 
die nachfolgenden Berichte verweisen immer wieder 
auf die große Diskrepanz zwischen der theoretischen 
Zielsetzung der SDGs einerseits und deren unzu-
reichender Realisierung andererseits. Dies hat sich 
aufgrund der COVID-19-Pandemie noch zusätzlich 
verschärft (Sachs et al. 2021).

8.2 EU-Ebene

Auf europäischer Ebene wird die Agrarpolitik al-
ler Mitgliedsstaaten seit 1962 durch die Gemein-
same Agrarpolitik (GAP) defi niert, deren hoher 

internationaler Stellenwert allein durch den Anteil 
von 33,1 % am EU-Gesamthaushalt im Jahr 2021 
(55,71 Mrd. €) deutlich wird (EP 2021a). Die recht-
liche Grundlage der europäischen Agrarpolitik ist 
im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV) festgelegt und untergliedert sich in 
die folgenden vier Verordnungen, welche in den Mit-
gliedsstaaten umgesetzt werden müssen (EP 2021b): 
Vorschriften für Direktzahlungen an Inhaber landwirt-
schaftlicher Betriebe (EU-Verordnung 1307/2013), 
Gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche 
Erzeugnisse (EU-Verordnung 1308/2013), Förde-
rung der Entwicklung des ländlichen Raums (EU-
Verordnung 1305/2013), Finanzierung, Verwaltung 
und Kontrollsystem der Gemeinsamen Agrarpolitik
(EU-Verordnung 1306/2013) (KOM o.J. a). Die Ziele 
der GAP sind u.a. die Unterstützung der Landwirt-
schaft und deren Produktivität, um die Versorgung 
mit bezahlbaren Nahrungsmitteln zu gewährleisten. 
Auch soll den Landwirt*innen ein angemessenes Ein-
kommen ermöglicht werden. Die GAP soll ebenfalls 
zur Bekämpfung des Klimawandels und zu einer 
nachhaltigen Bewirtschaftung beitragen. Ländliche 
Gebiete und Landschaften in der EU sollen erhalten 

Abb. 7: Rechtliche und politische Rahmenbedingungen zum Themenfeld Landwirtschaft
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• Ausgleich natürlicher & wirtschaftlicher Nachteile der Landwirtschaft, Förderung der 
Produktionssteigerung, Angleichung sozialer Strukturen, bestmögliche Versorgung der
Bevölkerung mit Ernährungsgütern
• Kofinanzierung der GAP (ELER); Sicherung der Leistungs-/ Wettbewerbsfähigkeit

ländlicher Räume; Küsten- & Hochwasserschutz
• Durchführung & Kontrolle der EU-Rechtsvorschriften für ökologischen Landbau

UN-Agenda 2030, SDGs Ziel 2: Keine Hungersnot; 
Ziel 12: Nachhaltiger Konsum & Produktion; 

Ziel 15: Leben an Land (2015)
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und Arbeitsplätze in der Landwirtschaft, der Agrar- 
und Ernährungswirtschaft gefördert werden (KOM 
o.J. a). Die finanzielle Unterstützung der Landwirt-
schaft wird in der GAP in zwei Bereiche (Säulen) 
untergliedert. Die 1. Säule umfasst Direktzahlungen, 
die nach Erfüllung der jeweiligen Voraussetzungen je 
Hektar landwirtschaftlicher Fläche gewährt werden. 
Die 2. Säule bilden gezielte Förderprogramme für 
eine nachhaltige und umweltschonende Bewirtschaf-
tung sowie ländliche Entwicklung, welche gesondert 
durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) finanziert 
werden (StMELF 2020a). Alle sieben Jahre werden 
die Förderrichtlinien der GAP neu festgelegt. Da das 
Gesetzgebungsverfahren für die Neustrukturierung 
der GAP im Jahr 2020 nicht fristgerecht abgeschlossen 
werden konnte, wurde eine Übergangsverordnung zur 
Verlängerung des bestehenden Rechtsrahmens bis 
2022 beschlossen (Verordnung 2020/2220) (ER 2020).

Unabhängig von der freiwilligen Teilnahmemög-
lichkeit an den Fördermaßnahmen der GAP, ist die 
Auszahlung öffentlicher Fördergelder und Agrar-
subventionen durch die EU (1. Säule) an die Einhal-
tung rechtlicher sowie ethischer Standards, den sog. 
Cross-Compliance-Verordnungen gebunden. Diese 
umfassen zum einen die Grundanforderungen an die 
Betriebsführung (GAB), worunter eine Reihe von 
EU-Richtlinien und Verordnungen über die öffent-
liche Gesundheit, die Tier- und Pflanzengesundheit 
sowie den Umweltschutz zählen (BMEL 2019). Zum 
anderen müssen die EU-Standards in Bezug auf einen 
guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand 
von Flächen (GLÖZ) eingehalten werden. Diese 
beinhalten erweiterte Maßnahmen zum Bodenerosi-
onsschutz, zur Bewahrung organischer Substanz, zum 
Wasserschutz sowie zum Erhalt von Dauergrünland 
und der biologischen Vielfalt (KOM 2018). Mit der 
EU-Agrarreform 2013 (Förderperiode 2014–2020) 
wurden mittels Greening-Maßnahmen ökologisch 
wertvolle Flächen wie Dauergrünland oder Moore 
unter besonderen Schutz gestellt und deren Erhalt 
sowohl auf europäischer Ebene als auch innerhalb der 
Mitgliedsstaaten gefördert (Umweltbundesamt 2021).

Seit ihrer Etablierung hat die GAP mehrere 
große Agrarpolitikreformen durchlaufen, deren 
nächste mit Verzögerung unmittelbar bevorsteht 
(2023–2027). Während dieser Phasen stand die GAP 
immer wieder unter Kritik, besonders aufgrund der 
Flächenpauschalen und der damit verbundenen un-
gleichen Verteilung der Fördergelder aus der 1. Säule 
zugunsten landwirtschaftlicher Großbetriebe. Hohe 
Anforderungen an die Bereiche Natur,- Umwelt- und 
Tierschutz wurden dabei nicht gestellt (Naturefund 
e.V. 2019). Auch die Einführung der Greening-
Maßnahmen konnte nicht zu einer nachhaltigen 
Landwirtschaft beitragen. Darüber hinaus wird das 

Budget der 2. Säule für Förderprogramme einer 
nachhaltigen und umweltschonenden Bewirtschaf-
tung und einer ländlichen Entwicklung im Gegensatz 
zur dominanten 1. Säule der Direktzahlungen als 
zu gering angesehen (ebd.). 

Eine Evaluierungsuntersuchung im Auftrag von 
BirdLife Europe und dem Europäischen Umweltbüro 
(EEB) kommt zu einem noch drastischeren Fazit 
(Pe’er et al. 2017). Laut dieser Untersuchung erfüllt 
die GAP weder die selbst gesteckten Vorgaben noch 
die Anforderungen der globalen Nachhaltigkeitsziele 
(SDGs). Zwar trägt die GAP zur Ernährungssicherung 
(SDG 2) und Armutsbekämpfung (SDG 1) bei, doch 
bleibt ihr Einfluss außerhalb der EU fraglich. Über-
produktion und Lebensmittelverschwendung stellen 
weiterhin große Probleme dar und widersprechen 
Ziel 12 (nachhaltige/r Konsum und Produktion). Aus 
ökologischer Sicht sind zwar Instrumente wie Agra-
rumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) (2. Säule) 
vorhanden, die die Ziele 6 (sauberes Wasser) und 15 
(Leben an Land) unterstützen könnten, jedoch sind 
deren Budget und Reichweite zu beschränkt, um die 
momentanen Trends der Umweltzerstörung und des 
Artensterbens umzukehren. Die Klimainstrumente 
der GAP zielen weder auf die Schlüsselquellen von 
Treibhausgasen noch auf globale externe Effekte ab. 
Maßnahmen zum Klimaschutz (SDG 13) können 
somit nicht erreicht werden (Pe’er et al. 2017).

Das Legislativpaket für die Reform der GAP 
2023–2027 wurde im Dezember 2021 formell be-
schlossen. Die neuen Rechtsvorschriften sollen den 
Weg für eine gerechtere, umweltfreundlichere und 
stärker leistungsorientierte GAP ebnen. Im Fokus 
dieser Reform stehen die nationalen Strategiepläne, 
die alle EU-Mitgliedsstaaten entwickeln müssen, 
um die finanziellen Zuwendungen der EU auf ihre 
nationalen Bedürfnisse hin auszurichten. Die Reform 
der GAP orientiert sich nunmehr verstärkt an der 
Klimapolitik der Europäischen Union. In jedem 
landwirtschaftlichen Betrieb müssen mindestens 
3 % der Ackerfläche für die biologische Vielfalt und 
für nichtproduktive Elemente verwendet werden, 
wobei dieser Anteil durch die sog. Eco-Schemes 
(1. Säule) freiwillig auf 7 % erhöht werden kann 
(KOM o.J. b). Die Eco-Schemes beruhen auf einer 
Liste von Aktionsbereichen, die auf EU-Ebene 
festgelegt werden und der Förderung von ökolo-
gischem Landbau, agrarökologischen Praktiken, 
Präzisionslandwirtschaft, Agroforstwirtschaft oder 
Kohlenstoffwirtschaft sowie Verbesserung des Tier-
schutzes dienen. Die Aufnahme der Eco-Schemes in 
die Pläne der EU-Länder ist obligatorisch, für die 
Landwirt*innen jedoch freiwillig (KOM o.J. c). Diese 
Öko-Regelungen ersetzen in der neuen GAP das 
ursprüngliche Konzept der Greening-Maßnahmen, 
welche in der anstehenden Förderperiode in die neue 
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Liste der Grundanforderungen („erweiterte Kon-
ditionalität“) aufgenommen werden (BUND o.J.).

Auch die Reform der GAP 2023–2027 wird kriti-
siert (vgl. z.B. Erjavec et al. 2018: 29), insbesondere 
weil sie den 2-Säulen-Rahmen mit seiner unausge-
wogenen Mittelverteilung zugunsten der 1. Säule 
beibehält und hektarbezogene Zahlungen weiterhin 
das finanzielle Hauptinstrument der GAP darstel-
len. In ihrer Analyse der Verordnungsentwürfe der 
GAP-Reform 2023–2027 kritisieren Heyl et al. (2020: 
104–105) darüber hinaus den Mangel an quantifizier-
baren Zielen. Mit den Eco-Schemes enthält die Reform 
zwar ein Element, das eine erhoffte Lenkungswirkung 
auf die Förderung umweltfreundlicher Praktiken im 
Rahmen der 1. Säule haben könnte. Allerdings kon-
kurrieren diese Öko-Regelungen bei der Finanzierung 
mit den direkten Einkommensbeihilfen und überlassen 
ihre Wirksamkeit dem Ermessen der Mitgliedsstaa-
ten. Die Mittel für die Eco-Schemes werden zudem 
auf einer jährlichen Basis bereitgestellt, was für die 
Landwirt*innen eine gewisse Planungsunsicherheit 
bedeutet. Zusätzlich wird bemängelt, dass es sich 
bei den Eco-Schemes um freiwillige Maßnahmen 
handelt, deren Inanspruchnahme in Zukunft noch 
nicht absehbar ist. Außerdem führt die Etablierung der 
Eco-Schemes zu einer erhöhten Komplexität zwischen 
den drei parallelen Umwelt- und Klimainstrumenten 
der GAP, die sich nun aus den generellen Auflagen 
(sog. „Konditionalität“), den Eco-Schemes sowie den 
Förderprogrammen der 2. Säule zusammensetzen. 
In ihrem Fazit schätzen Heyl et al. (2020: 105) den 
Beitrag der GAP zur Bewältigung der Klimakrise 
als „unrealistisch“ ein. Der BUND (o.J.) kritisiert 
die GAP-Reform vor allem in Bezug auf das geringe 
Budget für die Öko-Regelungen, die mangelnden 
Klimaschutzbestrebungen sowie die immer noch 
existierenden Flächenpauschalen.

Einen weiteren politischen Handlungsrahmen 
für die europäische Landwirtschaft stellt der Eu-
ropäische Grüne Deal (European Green Deal) 
dar, ein Konzept, welches im Dezember 2019 von 
der Europäischen Kommission vorgestellt wurde 
und bis 2050 die Netto-Treibhausgasemissionen 
der EU auf null reduzieren soll (KOM 2019). Es 
beinhaltet neben Nachhaltigkeitsstrategien in den 
Bereichen Industrie, Verkehr und Energieversor-
gung auch Zielsetzungen für ein gesünderes und 
umweltfreundlicheres EU- Lebensmittelsystem. Die 
europäische Landwirtschaftsstrategie „Vom Hof  auf  
den Tisch“ (Farm to Fork Strategy) stellt hierbei 
seit 2020 das Kernstück des Grünen Deals dar. Für 
Verbraucher, Erzeuger, das Klima und die Umwelt 
soll eine nachhaltige Lebensmittelversorgungskette 
etabliert werden (KOM 2020: 2). Im März 2021 stellte 
die Europäische Kommission einen Aktionsplan für 
die Förderung der ökologischen Landwirtschaft vor. 

Übergeordnetes Ziel ist es, die Produktion und den 
Konsum von Bioprodukten zu steigern, bis 2030 
25 % der landwirtschaftlichen Fläche ökologisch zu 
bewirtschaften sowie die ökologische Aquakultur 
deutlich zu erhöhen. Dies geschieht im Einklang mit 
dem Europäischen Green Deal, der europäischen Land-
wirtschaftsstrategie „Vom Hof auf den Tisch“ und 
der EU-Biodiversitätsstrategie für 2030 (KOM 2021).

8.3 BRD-Ebene

Abgesehen von der Agrarsozialpolitik und der land-
wirtschaftlichen Bodenmarktpolitik steht die Agrar-
politik der BRD in direkter Verbindung mit der GAP 
der EU, die entscheidende Bereiche wie die Markt- und 
Preispolitik sowie die Agrarstrukturpolitik gestaltet. 
Die Umsetzung obliegt jedoch den einzelnen Mit-
gliedsstaaten, weshalb diese Gewaltenteilung laut 
Weingarten / Fährmann / Grajewski (2015: 26) auch 
als Mehrebenenverflechtung bezeichnet werden kann. 

Die rechtliche Grundlage bildet in Deutschland 
das seit 1955 gültige Landwirtschaftsgesetz, welches 
2015 zuletzt novelliert wurde. Mittels dieses Gesetzes 
wird u.a. die Landwirtschaft als wichtiger Teilbe-
reich der deutschen Volkswirtschaft definiert, für 
einen Ausgleich naturbedingter und wirtschaftlicher 
Nachteile der Landwirtschaft gesorgt, die Steigerung 
der Produktivität gefördert, eine Angleichung der 
sozialen Situation, der in der Landwirtschaft Tätigen 
an die vergleichbaren Berufsgruppen fokussiert und 
eine bestmögliche Versorgung der Bevölkerung mit 
Ernährungsgütern garantiert (Weingarten 2017: 1). 

Ein Beispiel für die Ebenen übergreifende Zusam-
menarbeit zwischen EU, BRD und den Bundesländern 
stellt seit 1973 das Hauptinstrument der nationalen 
Agrarstrukturförderung, die Gemeinschaftsaufgabe 
„Verbesserung der Agrarstruktur und des Küsten-
schutzes“ (GAK), dar. Sie dient als Kofinanzierungs-
instrument der GAP, deckt weite Teile der Anwen-
dungsbereiche des ELER ab und dient als Vorlage für 
zahlzahlreiche Länderprogramme (BMEL 2020a). 
Das GAK-Gesetz (GAKG) aus dem Jahr 1969 bildet 
hierfür die Rechtsgrundlage der Umsetzung (BMEL 
2020b), es wurde zuletzt 2016 novelliert.

Innerhalb der GAP bzw. GAK gewinnt der Teil-
bereich des ökologischen Landbaus in den letzten 
Jahren zunehmend an Bedeutung. Seit 2008 wird die-
ser durch das Öko-Landbaugesetz geregelt (zuletzt 
geändert 2021), welches relevante Rechtsgrundlagen 
bündelt und die landesweite Durchführung der EU-
Rechtsvorschriften für den ökologischen Landbau 
durchsetzt (BMEL 2021: 12). Im Jahr 2002 wurde 
ebenso das Bundesprogramm Ökologischer Land-
bau und andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft 
(BÖLN) etabliert. Dieses Förderprogramm hat zum 
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Ziel, die Rahmenbedingungen für die ökologische 
Land- und Lebensmittelwirtschaft und andere For-
men nachhaltiger Landbewirtschaftung zu verbessern 
sowie die Voraussetzungen für ein gleichgewichtiges 
Wachstum von Angebot und Nachfrage zu befördern 
(ebd.: 24).

Die Agrarpolitik Deutschlands ist in den letzten 
Jahren vermehrt in die Kritik geraten. So beschloss 
die Bundesregierung im Jahr 2020 ein umfangreiches 
Agrarpaket, das die Änderung der landwirtschaftli-
chen Direktzahlungen, ein staatliches Tierwohllabel 
sowie das Aktionsprogramm Insektenschutz vorsieht. 
Insbesondere das Aktionsprogramm Insektenschutz 
sorgte für ein gespaltenes Bild. Während dieses von 
den Umweltverbänden wie dem Naturschutzbund 
Deutschland (NABU), dem World Wildlife Fund 
for Nature (WWF), oder dem Bund ökologischer 
Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) überwiegend positiv 
aufgenommen wurde, äußerte der Deutsche Bau-
ernverband (DBV) heftige Kritik, weil er durch das 
Verbot von Pflanzenschutzmitteln eine zusätzliche 
Belastung und Schwächung der Wettbewerbsfähigkeit 
deutscher Landwirt*innen sieht (Awater-Esper / Liste 
2019). In den aktuellen Forderungen des NABU zum 
Nationalen Strategieplan der GAP (Förderperiode 
2023–2027) in Deutschland wird explizit auf die 
Dinglichkeit der Integration und Realisierung von 
Biodiversitäts- und Klimaschutzmaßnahmen hinge-
wiesen. Sollten diese Ziele nicht erreicht werden, so 
würde dies zu einer Verschärfung der ökologischen 
und ökonomischen Probleme sowie dem Ende der 
gesellschaftlichen Akzeptanz von Agrarsubventionen 
führen (NABU o.J.: 1).

8.4 Bayern-Ebene

Die Agrarpolitik Bayerns wird ebenfalls durch die 
Vorgaben der GAP auf europäischer Ebene geprägt. 
Dem Bundesland Bayern standen bis 2020 jährlich 
rund 1 Mrd. € an EU-Direktzahlungen (1. Säule) 
und etwa 500 Mio. € (EU-, Bundes- und Landesmit-
tel) für die ländliche Entwicklungspolitik (ELER) 
(2. Säule) zur Verfügung. Einerseits soll durch die 
Direktzahlungen die bäuerliche Landwirtschafts-
struktur erhalten bleiben. Andererseits erfolgen diese 
Zahlungen auch als Honorierung und Absicherung 
der zahlreichen Erzeugnisse, die die Landwirtschaft 
generiert. Außerdem dienen sie als Ausgleich für die 
Einhaltung höherer EU-Standards gegenüber anderen 
nicht-europäischen Staaten. Die 2. Säule der GAP 
dient in Bayern insbesondere der Förderung um-
weltschonender Bewirtschaftung, dem Ausgleich von 
Bewirtschaftungserschwernissen in benachteiligten 
Gebieten und der ländlichen Entwicklung (StMELF 
2020b) (vgl. Themenfeld ländliche Räume). In den 

Bereichen nachhaltiger Bewirtschaftung natürlicher 
Ressourcen und Klimaschutzpolitik bildet das Kul-
turlandschaftsprogramm (KULAP) das zentrale 
Element der bayerischen Agrarumweltpolitik mit 
Ausgleichszahlungen für extensive Bewirtschaftungs-
weisen zum Schutz der Umwelt und des Klimas sowie 
für tiergerechte Haltungsverfahren. Auch werden 
landschaftspflegerische Leistungen zur Sanierung, Er-
haltung, Pflege und Gestaltung der Kulturlandschaft 
honoriert. Voraussetzung dafür ist die Einhaltung der 
EU-Öko-Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 834/2007) 
(StMELF 2015: 18).

Neben der GAP bildet das Bayerische Gesetz 
zur nachhaltigen Entwicklung der Agrarwirtschaft 
und des ländlichen Raumes (Bayerisches Agrar-
wirtschaftsgesetz – BayAgrarWiG) ein weiteres 
rechtliches Instrument, das im Jahr 2006 verabschiedet 
und 2020 erneuert wurde. Ziel und Zweck dieses Ge-
setzes ist es, günstige Rahmenbedingungen für eine 
nachhaltige, wettbewerbsfähige und vielfältige Land-, 
Forst- und Ernährungswirtschaft einschließlich der 
Erzeugung und Verwertung nachwachsender Rohstof-
fe dauerhaft zu schaffen, die Erzeugung hochwertiger 
und sicherer Nahrungsmittel zu fördern und durch 
eine moderne, nachhaltige, wettbewerbsfähige und 
multifunktionale Agrarwirtschaft in allen Betriebs-
formen besonders ländliche Räume zu unterstützten 
(Bayerische Staatskanzlei 2021).

Aufgrund der steigenden Nachfrage nach re-
gionalen und ökologischen Lebensmitteln hat der 
bayerische Staat im Jahr 2012 das Landesprogramm 
BioRegio 2020 ins Leben gerufen, mit dem Ziel, die 
Erzeugung von Bio-Produkten aus Bayern zu verdop-
peln (StMELF 2017: 3). 2019 wurde die Fortführung 
des Programmes beschlossen, dessen Fokus nun auf 
einer Steigerung der ökologisch bewirtschafteten 
Fläche auf 30 % bis 2030 sowie die Stärkung von 
Absatz und Nachfrage liegt (StMELF o.J. a). Auf 
Bundesebene fordert die Deutsche Nachhaltigkeits-
strategie im Vergleich einen ökologisch bewirtschaf-
teten Flächenanteil von mindestens 20 % bis 2030 
(Bundesregierung 2018: 32).

In den letzten Jahren kam es nicht nur in Bayern, 
sondern auch deutschlandweit verstärkt zu Protestbewe-
gungen der Landwirt*innen. Im Fokus der Kritik steht 
dabei die ungleiche Verteilung der EU-Fördergelder, 
welche in Verruf steht, insbesondere den Großbetrieben 
zugute zu kommen (BR24 2019). Eine zunehmend 
kritische Auseinandersetzung der breiten Öffentlichkeit 
mit der Landwirtschaft und deren ökologischen Auswir-
kungen zeigte sich in Bayern durch das Volksbegehren 
„Artenvielfalt und Naturschönheit in Bayern – Rettet 
die Bienen“, welches mit 1,7 Mio. Wahlberechtigten 
das erfolgreichste Volksbegehren in der Geschichte des 
Freistaates darstellte (vgl. Themenfeld Gewässer). Die 
Umsetzung des Volksbegehrens erfolgte 2019 durch 
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das sog. Zweite Gesetz zugunsten der Artenvielfalt und 
Naturschönheit in Bayern (Gesamtgesellschaftliches 
Artenschutzgesetz – Versöhnungsgesetz) (StMELF 
o.J. b). Das Volksbegehren sowie dessen gesetzliche 
Umsetzung sorgte auf Seiten der Landwirt*innen 
wiederum für Verunsicherung und wurde von vielen als 
Eingriff in ihre Arbeitskompetenz und ihren Umgang 
mit der Natur verstanden (Kratzer / Sebald 2019: 2). 
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9 Der rechtliche und  
 politische Handlungsrahmen  
 zum Themenfeld Energie

9.1 Globale Ebene

Auf internationaler Ebene wird in der UN-Agenda 
2030 mit ihren Sustainable Development Goals 
(SDGs) der Bereich einer nachhaltigen und zukunfts-
orientierten Energieversorgung der Menschen mit 
dem Entwicklungsziel 7 „Bezahlbare und saubere 
Energie“ adressiert (VN 2015: 20) (vgl. Abb. 8). Durch 
dieses Entwicklungsziel sollen u.a. ein universeller 
Zugang zu erschwinglichen, zuverlässigen und mo-
dernen Energiedienstleistungen sichergestellt und der 
Anteil erneuerbarer Energien am globalen Energie-
mix erheblich gesteigert werden. Zusätzlich soll die 
internationale Zusammenarbeit in den Bereichen 
der Energieeffizienz, Technologie und Infrastruktur, 
insbesondere in Kooperation mit Entwicklungslän-
dern, gefördert werden (UNDP 2016: 5–8). Aufgrund 
der ausgeprägten Rolle der Technologie innerhalb 
dieses eigentlich sozio-technischen Systems stehen die 
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z.B. den Energiebinnenmarkt der EU (§114 AEUV) 
sowie die Außenbeziehungen im Energiebereich (§ 
216-218 AEUV) betreff en. Die übergeordneten Ziele 
einer gemeinschaftlichen europäischen Energiepolitik 
lassen sich in fünf Hauptkategorien untergliedern 
und werden durch die 2015 gegründete Energieunion 
(COM/2015/080) institutionalisiert. Zunächst sollen 
die Funktionalität des Energiebinnenmarktes und 
der Verbund des Energienetzes sichergestellt werden, 
um die Energieversorgungssicherheit in der Union zu 
gewährleisten. Zusätzlich sollen Energieeffi  zienz und 
Energieeinsparungen gefördert werden. Dies wird 
im Rahmen einer gezielten Dekarbonisierung für 
eine emissionsarme Wirtschaft im Einklang mit dem 
Pariser Klimaschutzabkommen angestrebt. Ebenso 
werden neue und erneuerbare Energieformen sowie 
deren Erforschung, Innovationspotenzial und Wett-
bewerbsfähigkeit gefördert (EP 2020). Laut Artikel 
194 AEUV fallen einige Bereiche der Energiepolitik 
in die geteilte Zuständigkeit zwischen der EU und 
den Mitgliedsstaaten. So hat jeder Mitgliedsstaat 
das Recht, „die Bedingungen für die Nutzung seiner 
Energieressourcen, seine Wahl zwischen verschiedenen 

SDG 7 Ziele unter Kritik. Indem sie ethische Aspekte 
vernachlässigen, besteht laut Hillerbrand (2018: 1) 
die Gefahr eines technologischen Optimismus oder 
Determinismus, der sich nachteilig auf die Umwelt, 
das menschliche Wohlergehen sowie alternative tech-
nologische Entwicklungen auswirken kann.

9.2 EU-Ebene

Die rechtliche Grundlage für eine gemeinsame eu-
ropäische Energiepolitik bildet der Artikel 194 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV), der auf den Vertrag zur Gründung 
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG-
Vertrag) aus dem Jahr 1957 zurückgeht. Seinen 
Namen AEUV erhielt er 2009 durch das Inkrafttreten 
des Vertrages von Lissabon. Darin lassen sich Bestim-
mungen fi nden, die u.a. die Versorgungssicherheit 
(§122 AEUV), die Energienetze (§170-172 AEUV) 
sowie die Nutzung von Energieträgern wie Kohle und 
Kernenergie festlegen. Zusätzlich werden spezielle 
Regelungen bezüglich der Energiepolitik defi niert, die 

Abb. 8: Rechtliche und politische Rahmenbedingungen zum Themenfeld Energie
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• Umsetzung der Energiewendepolitik der BRD; Steigerung der PV-Leistung, der Wasserkraft-
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Wasserstofftankstelleninfrastruktur bis 2023

• Universeller Zugang zu Energieinfrastrukturen, Erhöhung des Anteils
erneuerbarer Energien (EE), Effizienzsteigerung, Modernisierung der   

Technologien 
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ZieleEbenen

Bayern

BRD

EU

Global

Quellen: VN (2015); EP (2020); BMWi (2020a); EP (o.J.); KOM (2020); Bundesregierung (2011); BMWi (2010); 
BMU (2011); BMWi (2021b); BMWi (2020b); StMWi (2019); StMWi (2020).                                                                                   Entw.: M. Brönner & P. Pohle                                                    

Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) (2009)

Legislativpaket „Saubere Energie für alle 
Europäer“ (2016)

Europäischer Grüner Deal (2019): 
Gesetzespaket „Fit for 55“ (2021) 

Energiewirtschaftsgesetz 
(EnWG) (1998)

Energiekonzept der Bundes-
regierung 2010 (2010/2011)

(Gesetze & Verordnungen, z.B. EEG)

Bayerisches 
Aktionsprogramm 

Energie (2019)
Bayerische 

Wasserstoffstrategie 
(2020)

UN-Agenda 2030, SDGs 
Ziel 7: Bezahlbare & saubere Energie (2015)

• Europaweite Bestimmungen bezüglich Versorgungssicherheit, Energienetze,
Energieträger, Energiepolitik; Ziel einer emissionsarmen Wirtschaft  
• Umsetzung EU-2030-Ziele; Erhöhung Energieeffizienz um 30% & EE-Anteil am

Endverbrauch auf mind. 32% bis 2030
• Klimaneutralität Europas bis 2050: Senkung der THG-Emissionen bis 2030 um  
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den anrechenbaren Anteil der auf Basis von Lebens- 
oder Futtermitteln erzeugten Biokraftstoffe auf 7 % 
deckelt (ifeu 2019: 1–2).

Im Dezember 2019 wurde unter der deutschen 
EU-Kommissionspräsidentschaft der sog. Euro-
päische Grüne Deal als zentraler Bestandteil der 
Klimapolitik der EU vorgestellt. Er umfasst eine 
Reihe von Maßnahmen in den Bereichen der Fi-
nanzmarktregelung, Energieversorgung, Bauwesen, 
Handel und Industrie, Verkehr sowie Forst- und 
Landwirtschaft (KOM 2019: 4–5). Als Teilbereich des 
Green Deals wurde im Juli 2021 das Gesetzespaket 
„Fit for 55“ durch die Europäische Kommission 
vorgestellt, welches die rechtlichen Grundlagen für die 
Verschärfung der Klimaziele für 2030 legen soll (vgl. 
Themenfeld Klimaschutz). Ziel ist die Reduktion der 
Treibhausgase bis 2030 um mindestens 55 % unter den 
Wert von 1990 (EP o.J.). Hierfür ist ein umfassender 
Umbau der Wirtschaft hin zu erneuerbaren Energien 
und Produktionsmethoden ohne den Ausstoß von 
Treibhausgasen geplant (KOM 2020).

Europa hat einen Aufschwung bei den erneuer-
baren Energien erlebt. Da sich dieser aber bisher vor 
allem auf den Stromsektor beschränkt, liegt der Anteil 
der erneuerbaren Energien am Gesamtenergiever-
brauch (inklusive Verkehr, Industrie und Gebäude) 
nur bei knapp 20 % (SWP 2020: 69–70). Die langsame 
Entwicklung bildet auch einen der Kritikpunkte, 
da die Emissionen der Mitgliedsstaaten von 1990 
bis 2019 nur um 24 % gesunken sind (ebd.). In den 
nächsten dreißig Jahren soll nun eine Verdreifachung 
der Emissionsreduzierung erreicht werden. Die ener-
getische Sanierung des Gebäudebestandes, die Inte-
gration nachhaltiger Energieträger bei gleichzeitiger 
Abkehr von fossilen und atomaren Energieträgern, 
die Modernisierung und der grenzüberschreitende 
Ausbau der Stromnetze, die Dekarbonisierung des 
Individualverkehrs durch Elektromobilität sowie der 
Aufbau einer Ladeinfrastruktur gelten momentan 
als größte Herausforderungen bei der praktischen 
Umsetzung der europäischen Energiepolitik (ebd.).

Seit Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon 2009 
hat die EU einen expliziten energiepolitischen Gestal-
tungsauftrag, bei dem allerdings die Interessen häufig 
mit den Präferenzen der EU-Mitgliedsstaaten, die auf 
ihre nationale Souveränität bei der Zusammenstellung 
ihres Energiemixes nicht verzichten wollen, in Konflikt 
stehen. Die energiepolitischen Strategien und Vorge-
hensweisen der Mitgliedsstaaten unterscheiden sich 
zum Teil immer noch erheblich (SWP o.J.). Darauf 
bezieht sich auch die Kritik an der Europäischen 
Energiepolitik: Auf der Ebene des Primärrechts hat 
die EU nach wie vor keine ausreichenden Kompe-
tenzen (ESYS 2019: 11). Aufgrund des Subsidiari-
tätsprinzips fehlen der EU die rechtlichen Mittel eine 
einheitliche, europaweite, energetische Gesetzgebung 

Energiequellen und die allgemeine Struktur seiner 
Energieversorgung zu bestimmen“ (Artikel 194 Ab-
satz 2 AEUV) (ebd.).

Auf der Grundlage von Vorschlägen der Eu-
ropäischen Kommission aus dem Jahr 2016 trat 
das Legislativpaket „Saubere Energie für alle 
Europäer“ (COM(2016) 860) im Jahr 2018 bzw. 
2019 in Kraft. Es hat zum Ziel, die Wettbewerbs-
fähigkeit der Europäischen Union im Bereich der 
globalen Transformationsprozesse hin zu saube-
ren Energiequellen zu erhalten, und umfasst vier 
Richtlinien und vier Verordnungen: Erneuerbare-
Energien-Richtlinie (2018/2001/EU), Energieeffizienz-
Richtlinie (2018/2002/EU), EU-Gebäuderichtlinie 
(EPBD) (2018/844/EU), Strombinnenmarkt-Richt-
linie (2019/944/EU), Strombinnenmarkt-Verordnung 
(2019/943/EU), ACER(Agentur für die Zusammen-
arbeit der Energieregulierungsbehörden)-Verordnung 
(2019/942/EU), Verordnung zur Risikovorsorge im 
Stromsektor (2019/941/EU), Governance-Verordnung 
(2018/1999/EU). Durch das Legislativpaket soll die 
Umsetzung der EU-2030-Ziele sichergestellt werden. 
Im Gegensatz zu Richtlinien sind Verordnungen für 
die Mitgliedsstaaten verbindlich und müssen durch 
die nationale Rechtsprechung, in diesem Fall durch 
die „Nationale Energie- und Klimapläne (NECPs)“, 
umgesetzt werden (EP 2020). Einen Teilbereich des 
Legislativpaketes bildet die Neufassung der Erneu-
erbare-Energien-Richtlinie (2018/2001/EU). Sie dient 
der Anteilserhöhung der erneuerbaren Energien am 
Energieverbrauch der Union in den Sektoren Strom, 
Wärme und Transport auf mindestens 32 % bis zum 
Jahr 2030. Der Fokus dieser Richtlinie liegt auf 
Maßnahmen innerhalb des Wärme- und Verkehrs-
sektors, die zusammen zwei Drittel des europäischen 
Energieverbrauchs ausmachen. Ab 2021 sollen die 
Mitgliedsstaaten den Erneuerbaren-Anteil im Wär-
me- und Kältesektor jährlich um 1,3 Prozentpunkte 
steigern. Sie werden ebenso dazu verpflichtet, den 
Anteil erneuerbarer Kraftstoffe bis zum Jahr 2030 auf 
14 % zu erhöhen und hierbei besonders neue Techno-
logien (z.B. Elektromobilität) und Kraftstoffe (z.B. 
„Power to X“, strombasierte synthetische Kraftstoffe) 
zu fördern. Begrenzt wurde dabei jedoch der Anteil 
der aus Anbaupflanzen generierten „Biokraftstoffe 
der ersten Generation“ (BMWi 2020a). In den letzten 
zwei Jahrzehnten galten Biokraftstoffe als Schlüs-
sellösung für mehr Klimaschutz im Verkehrssektor. 
Diese Einschätzung wurde jedoch nach umfassenden 
Prüfungen sowie Berechnungen der gesamten Treib-
hausgasbilanz revidiert. Insbesondere die Konkur-
renz zur Nahrungsmittelproduktion („Tank-Teller-
Konflikt“) sowie die Rodung von Primärwaldflächen 
zur Schaffung von Anbauflächen für Biokraftstoffe 
wurde kritisiert und führte u.a. zur Novellierung der 
Erneuerbare-Energien-Richtlinie im Jahr 2015, welche 
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80 % gesteigert werden (BMWi 2010: 5). Zentraler 
Punkt dieses Konzeptes ist der kontinuierliche Ersatz 
konventioneller Energieträger durch erneuerbare 
Energien in allen energetischen Nutzungsbereichen 
(Strom, Wärme, Verkehr). Der Ausstieg aus der 
Kernenergie, der bereits in den Jahren 2000/2001 
mit dem Atomkonsens beschlossen wurde, wird im 
Energiekonzept 2010 mit einer durchschnittlichen 
Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke von 12 
Jahren adressiert (ebd.: 14–16). Die hier dargelegte 
Rolle der Kernkraft als Brückentechnologie bis zum 
Aufbau eines Netzes aus erneuerbaren Energien 
musste nach der Nuklearkatastrophe von Fukushi-
ma im März 2011 neu bewertet werden. So wurden 
2011 acht Kernkraftwerke dauerhaft stillgelegt, der 
Ausstieg aus der Atomenergie wieder beschleunigt 
und neu festgelegt, dass der Betrieb der übrigen neun 
Kernkraftwerke stufenweise bis 2022 beendet wird 
(Atomgesetz ATG 2011) (BMU 2011). 

Das Energiekonzept der Bundesregierung 2010/2011 
sowie die Umstrukturierung des Energiesektors von 
der fossil-nuklearen Energieerzeugung hin zu einer 
nachhaltigeren, auf erneuerbaren Energien beru-
henden Energieversorgung wird auch mit dem sozio-
politischen Begriff der „Energiewende“ zusammen-
gefasst. Wesentliche Elemente der Energiewende sind 
der Ausbau der erneuerbaren Energien (Windenergie, 
Sonnenenergie, Bioenergie, Wasserkraft, Geothermie, 
Meeresenergie), verbunden mit dem Ausbau von 
Energiespeichern, die Steigerung der Energieeffizienz 
sowie die Realisierung von Energieeinsparmaßnah-
men. Die Energiewende wurde 2011 anhand von 
sechs Gesetzen eingeleitet (Bundesregierung 2011): 1) 
Dreizehntes Gesetz zur Änderung des Atomgesetzes 
(ATG) mit dem Ausstieg aus der Kernenergie bis 
2022, 2) Gesetz zur Neuregelung des Rechtsrahmens 
für die Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz, EEG) mit 
einem 50 %igen Anteil der erneuerbaren Energien am 
Stromverbrauch bis 2030 und 80 % bis 2050, 3) Gesetz 
zur Neuregelung energiewirtschaftsrechtlicher Vor-
schriften (EnWGÄndG), 4) Gesetz über Maßnahmen 
zur Beschleunigung des Netzausbaus Elektrizitätsnetze 
(NABEG), 5) Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur 
Errichtung eines Sondervermögens Energie- und Kli-
mafonds, 6) Gesetz zur Stärkung der klimagerechten 
Entwicklung in den Städten und Gemeinden. 

Mittlerweile ist der Bestand an Gesetzen und Ver-
ordnungen im Energiebereich enorm angewachsen. In 
der Gesetzeskarte für das Energieversorgungssystem 
2021 werden auf EU-Ebene 25 Verordnungen / Richt-
linien und auf Bundesebene 27 Gesetze und 34 Ver-
ordnungen aufgeführt (BMWi 2021a). 

Das zentrale Steuerelement für den Ausbau der 
erneuerbaren Energien im Stromsektor bildet das 
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), welches im 

durchzusetzen (ebd.: 19). Infolgedessen respektiert die 
EU die Souveränität und die nationalen politischen 
Gegebenheiten der Mitgliedsstaaten, indem sie kein 
EU-weit einheitliches Steuerungsinstrument einführt, 
sondern verbindliche quantifizierte Ziele sowohl für 
die Union als auch für die Mitgliedsstaaten festlegt 
(ebd.). Dies ermöglicht zwar den Mitgliedsstaaten 
einen gewissen Spielraum, sorgt aber gleichzeitig für 
ein erhöhtes Risiko, dass die europäischen Ziele nicht 
erreicht werden und es zu einem unübersichtlichen 
Sammelsurium unterschiedlicher nationaler und 
potenziell widersprüchlicher Steuerungsinstrumente 
kommt. 

9.3 BRD-Ebene

Aufbauend auf europäischen Richtlinien und Ver-
ordnungen wird die politische Ausgestaltung der 
Energiepolitik in der Bundesrepublik Deutschland 
maßgeblich durch das Zusammenwirken zweier 
Ministerien institutionalisiert. Als federführendes 
Ressort setzt das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie (BMWi) politische Rahmenbedingun-
gen der Energiepolitik fest und verantwortet die 
Versorgungssicherheit sowie Wirtschaftlichkeit und 
Effizienz der Energieversorgung. Zusätzlich deckt das 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau 
und Reaktorsicherheit (BMUB) den Bereich der deut-
schen Klimaschutzziele ab (Bundesregierung 2011).

Die Grundlage der deutschen Energiewirtschaft 
bildet das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) aus 
dem Jahr 1998, welches die deutsche Energiepolitik 
dazu verpflichtet, sich an den drei Leitlinien Versor-
gungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Umwelt-
schutz auszurichten. In Paragraf 1 des EnWG heißt 
es: „Zweck des Gesetzes ist eine möglichst sichere, 
preisgünstige, verbraucherfreundliche, effiziente und 
umweltverträgliche leitungsgebundene Versorgung der 
Allgemeinheit mit Elektrizität, Gas und Wasserstoff, 
die zunehmend auf erneuerbaren Energien beruht.“ 

Eine weitere Grundlage der Energiepolitik stellen 
die im Energiekonzept der Bundesregierung 2010 
formulierten Leitlinien für eine umweltschonende, 
zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung sowie 
die Beschlüsse des Bundestages zum Ausstieg aus 
der Kernenergie dar. Das Energiekonzept (BMWi 
2010) beschreibt die energiepolitische Ausrichtung 
Deutschlands bis zum Jahr 2050 und legt insbesondere 
Maßnahmen zum Ausbau der erneuerbaren Energien, 
der Netze und zur Energieeffizienz fest (BMU 2011). 
Bis 2050 soll der Primärenergieverbrauch aus fossilen, 
atomaren oder regenerativen Quellen durch effizienz-
steigernde Maßnahmen im Vergleich zum Jahr 2008 
halbiert und der Anteil der erneuerbaren Energien 
am Bruttoendenergieverbrauch bis ins Jahr 2050 auf 
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Basierend auf dem Energiekonzept 2010 stellt das 
Gebäudeenergiegesetz (GEG) aus dem Jahr 2020 ein 
wichtiges legislatives Steuerelement dar, welches z.B. 
einen definierten Anteil von regenerativer Wärme-
produktion für Neubauten vorschreibt (BMI 2020).

Im Verkehrssektor hat sich die Bundesregierung 
im Energiekonzept 2010 das Ziel gesetzt, den Endener-
gieverbrauch im Verkehr bis 2020 um 10 % und bis 
2050 um rund 40 % gegenüber 2005 zu senken. Dane-
ben sind auch in der Nachhaltigkeitsstrategie 2016 der 
Bundesregierung Minderungsziele für den Endenergie-
verbrauch des Güter- und Personenverkehrs bis zum 
Jahr 2030 um 15–20 % gegenüber 2005 vorgegeben 
(Umwelt Bundesamt 2021a). Laut der vom BMVI 
(2018) in Auftrag gegebenen Studie „Integriertes Ener-
giekonzept 2050 – Strom Wärme Verkehr Industrie“ 
kann die Dekarbonisierung des Verkehrssektors am 
effizientesten durch eine zunehmende und möglichst 
weitgehende Elektrifizierung des Verkehrs (PKW, 
Züge und ggf. LKW) mit einer direkten Nutzung von 
Strom aus erneuerbaren Energiequellen erreicht wer-
den. Über den hierfür notwendigen regulatorischen 
Rahmen und die benötigte Infrastruktur gibt das 
BMWI (2021d) Auskunft. Bei der Umstrukturierung 
des Verkehrssektors soll zukünftig auch Wasserstoff 
eine zentrale Rolle einnehmen. Hierfür wurde im 
Juni 2021 das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), im 
Sinne der Umsetzung der europäischen Strombinnen-
markt-Richtlinie (2019/944/EU), novelliert und ein 
rechtssicherer Rahmen für den schrittweisen Ausbau 
einer nationalen Wasserstoffinfrastruktur festgelegt 
(BMWi 2021e).

Das Energiekonzept der Bundesregierung 2010 
wird als wichtige Grundlage der Energiewende in 
Deutschland anerkannt, dennoch steht es aufgrund 
seiner Inflexibilität gegenüber der hohen Dynamik des 
Energiesektors sowie der Zunahme staatlicher Regu-
lierung mit einer Expansion gesetzlicher Regelungen 
(vgl. Gesetzeskarte für das Energieversorgungssystem 
2021, BMWi 2021a) unter Kritik (Kübler 2018: 
32–33). Vor allem die zu ambitionierten quantitativen 
Ziele im Energiekonzept 2010 werden von Kübler 
(2018: 33–34) kritisiert. Er zeigt auf, dass von einem 
Zwischenstand 2017 ausgehend bis 2020 in wichtigen 
Bereichen wie den THG-Emissionen, dem Primär-
energieverbrauch, dem Stromverbrauch und dem 
Endenergieverbrauch im Verkehr die Ziele absehbar 
verfehlt werden. Lediglich bei den erneuerbaren 
Energien konnte die Vorgabe eines Anteils von 18 % 
am Endenergieverbrauch (EU-Richtlinie 2018/2001) 
erreicht bzw. mit 19,3 % sogar übertroffen werden 
(Umwelt Bundesamt 2021b). 

Auch seitens der Zivilgesellschaft ist die Ener-
giewirtschaft der BRD nicht unumstritten. In ei-
ner Umfrage des Instituts für transformative 
Nachhaltigkeitsforschung (IASS 2020) aus dem Jahr 

Laufe der Zeit stetig weiterentwickelt wurde (EEG 
2004, EEG 2009, EEG 2012, PV-Novelle, EEG 2014, 
EEG 2017) und seit 2021 in seiner aktuellen Form 
(EEG 2021) rechtskräftig ist (BMWi 2021b). Das Ziel 
des Energiekonzepts der Bundesregierung 2010 / 2011, 
den Anteil der erneuerbaren Energien an der Strom-
versorgung bis 2050 auf mindestens 80 % zu stei-
gern, findet sich ebenso im EEG wieder und soll im 
Einklang mit dem Umwelt- und Klimaschutz und 
einer gezielten Förderung der Technologieentwick-
lung im Bereich der erneuerbaren Energien realisiert 
werden. Fossile Energieressourcen sollen geschont 
sowie volkswirtschaftliche Kosten der Energieversor-
gung verringert werden (ebd.). Im August 2020 trat 
das Gesetz zur Reduzierung und zur Beendigung der 
Kohleverstromung und zur Änderung weiterer Gesetze 
(Kohleausstiegsgesetz) in Kraft, demzufolge der Koh-
leausstieg in Deutschland bis spätestens 2038 erfolgen 
soll. Bestandteil der Gesetzesänderungen war auch 
die Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes. 
In der grundlegenden Novellierung des Gesetzes 
von 2017 ist im EEG 2021 das neue Langfristziel der 
Treibhausgasneutralität des in Deutschland erzeugten 
und verbrauchten Stroms vor 2050 festgeschrieben. 
Darüber hinaus sind Ausbaupfade für die erneuer-
baren Energien bis 2030 gesetzlich verankert, mit 
dem Ziel, einen Anteil der Erneuerbaren von 65 % 
am Bruttostromverbrauch bis 2030 zu erreichen. So 
soll bis 2030 die installierte Leistung von Wind und 
Solar massiv gesteigert werden: Windenergieanlagen 
an Land sollen schrittweise auf 71 Gigawatt und auf 
See auf 20 Gigawatt (2020: 62,7 Gigawatt gesamt, 
STROM-REPORT 2021), Solaranlagen auf 100 
Gigawatt (2020: 53,7 Gigawatt, BMWi 2021c) ausge-
baut werden. In Bezug auf Biomasseanlagen möchte 
man den Stand von 2019 (8,4 Gigawatt) beibehalten. 
Des Weiteren ist u.a. eine Förderung der Akzeptanz 
von Erneuerbare-Energien-Projekten insbesondere 
durch finanzielle Beteiligung von Kommunen so-
wie eine forcierte synchrone Abstimmung zwischen 
Erneuerbaren-Ausbau und dem Netzausbau im EEG 
2021 enthalten (BMWi 2020b). 

Der Anteil der erneuerbaren Energien innerhalb 
der Nutzungssektoren gestaltet sich sehr unterschied-
lich. Während er im Stromsektor im Jahr 2020 bei 
45,4 % lag, erreichte er im Wärmesektor 15,2 % und 
im Verkehrssektor lediglich 7,3 % (Agentur für erneu-
erbare Energien 2021). 

Im Wärmesektor wird laut Energiekonzept der 
Bundesregierung 2010 dem Gebäudebereich mit der 
energetischen Gebäudesanierung und dem energie-
effizienten Bauen großes Energieeinsparpotenzial 
zugeschrieben. Ziel ist es deshalb, den Primärener-
giebedarf der Gebäude bis 2050 um 80 % zu senken 
und somit eine annähernde Klimaneutralität des 
Gebäudebestandes zu erreichen (BMWi 2010: 22). 
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Wasserstoff als Energieträger der Zukunft. Im Rah-
men der Bayerischen Wasserstoffstrategie (2020) 
werden Handlungsfelder für die Umsetzung einer 
zukünftigen Wasserstoffwirtschaft identifiziert und 
bis 2023 sollen bayernweit 100 Wasserstofftankstellen 
errichtet werden (StMWi 2020).

Das Bayerische Aktionsprogramm Energie wurde 
politisch von verschiedenen Fraktionen besonders 
aufgrund seiner Fülle von 73 Einzelmaßnahmen 
als zu uneinheitlich und unkoordiniert kritisiert. 
Des Weiteren bietet es keine Lösungsansätze für die 
öffentlich kontrovers diskutierten Themen der „10H-
Abstandsregelung“ für Windkraftwerke (Mindest-
abstand vom 10-fachen ihrer Höhe zu geschützten 
Wohngebäuden) oder des Stromtrassenausbaus in 
Bayern (Bayerischer Landtag 2019).
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ten) eine hohe Bereitschaft für einen Ausstieg zeigen. 
Dennoch wird die gesamtdeutsche Energiewende 
als eher chaotisch wahrgenommen (66 %), während 
nicht einmal jede(r) Sechste (15 %) diese als geplant 
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9.4 Bayern-Ebene

Die deutsche Gesetzgebung innerhalb der Energie-
wirtschaft ist als sog. konkurrierende Gesetzgebung 
ausgelegt. Dadurch obliegt in einem föderalen Staat 
sowohl den Bundesländern als auch dem Staat die 
Gesetzgebungskompetenz (BMJV 2020). Bayern ver-
fügt über eine eigenständige Energiepolitik, die durch 
das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, 
Landesentwicklung und Energie (StMWi) institutio-
nalisiert wird. Das Bayerische Aktionsprogramm 
Energie (2019) bildet die energiepolitische Agenda 
für eine nachhaltige, sichere und bezahlbare Energie-
versorgung in Bayern. Es baut auf dem Bayerischen 
Energieprogramm von 2015 und dem Bayerischen Ener-
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Einzelmaßnahmen auf Bundes- und Landesebene 
beschrieben, die zum Gelingen der Energiewende 
in Bayern beitragen sollen (StMWi 2019: 5). Bis 
in das Jahr 2022 soll die Photovoltaikleistung um 
3.200 MWp, die Wasserkraftenergieerzeugung um 
1 TWh und die Bioenergieerzeugung um 10 TWh ge-
genüber 2019 gesteigert werden. Darüber hinaus sollen 
zusätzlich mehr als 300 neue Windkraftanlagen mit 
einer Gesamtleistung von 1 GW sowie solarthermische 
Kollektorflächen von mehr als 250.000 m² realisiert 
werden (ebd.: 9). Der Ausbau der Photovoltaik-
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Abstract: Legal and political frameworks as basis for socio-ecological transformations in the 
fields	of	sustainability,	rural	areas,	climate	and	water	protection,	biodiversity,	forest,	agriculture	
and energy 

This article analyzes the most important legal and political frameworks for socio-ecological transformations 
to combat climate change within the fields of sustainability, rural areas, climate and water protection, biodi-
versity, forest, agriculture and energy at various levels of action (global, EU, FRG, Bavaria). It shows that 
ambitious goals without any obligation to achieve them, sectoral conflicts of interest (e.g. between agricul-
ture, nature conservation and biomass production for energy consumption) and overlapping responsibilities 
between the levels of action are serious obstacles to achieve the 1.5 degree global warming target and to 
reach more sustainability in all sectors. In order to cope with current crises, to achieve the climate-, biodi-
versity-, and sustainability goals and to carry out the necessary socio-ecological transformations, a three-
pronged strategy should be consistently pursued which involves the creation of regulatory frameworks and 
compliance with them (top-down approach), the support of civil society engagement (bottom-up approach), 
and the promotion and funding of transformative economy, science and education (in-between approach).

Keywords: legal and political framework conditions, socio-ecological transformations, sustainabili-
ty, rural areas, climate and water protection, biodiversity, forest, agriculture, energy
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